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Handbuch Lärmaktionspläne 

Kurzbeschreibung 

St raßenverkehr ist  die größt e Quel le der Lärmbelast ung der Bevölkerung.  Dies zeigen regelmäßig 
die Ergebnisse der Lärmkart ierung nach EU-Umgebungslärmricht l inie in den Bal lungsräumen und 
in der Umgebung der großen Verkehrsinf rast rukt ureinricht ungen.  Al lein an den bet racht et en 
St raßen sind rund 10,2 Mio.  Menschen von LDEN-Pegeln von über 55 Dezibel (dB(A)) bet rof fen.  
Bei solchen Pegeln können erhebl iche Beläst igungen und St örungen der Kommunikat ion auf t re-
t en.  Im Rahmen der Lärmakt ionsplanung werden daher von den zust ändigen Behörden,  in der 
Regel von den Kommunen,  lärmmindernde Maßnahmen geplant  und umgeset zt .  

Im vorl iegenden Handbuch werden die Grundlagen der EU-Umgebungslärmricht l inie erläut ert  und 
Hinweise zur Auswert ung der Lärmkart en gegeben.  Schwerpunkt  dieser Publ ikat ion bilden die 
Maßnahmen gegen den St raßenverkehrslärm.  Diese werden hinsicht l ich der Anwendungsmöglich-
keit en und der Wirksamkeit  det ail l iert  zusammengest el l t  und bewert et .  Weit erhin werden die 
recht l ichen Grundlagen zur Umset zung von Minderungsmaßnahmen beleucht et .  Mit  den Hinwei-
sen zur Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  sowie zur Berücksicht igung des Schut zes ruhiger Gebiet e 
l iegen den zust ändigen Behörden damit  umfangreiche Informat ionen für eine erfolgreiche Lärm-
akt ionsplanung vor.  

Abstract 

Road t raf f ic is t he maj or source of  noise exposure of  t he populat ion.  The result s of  noise map-
ping in agglomerat ions and in t he vicinit y of  large t raf f ic inf rast ruct ures according t o t he Envi-
ronment al Noise Direct ive demonst rat e t hat  regularly.  Roughly 10.2 mil l ion people are exposed 
t o noise levels above 55 decibels f rom t he examined roads.  Signif icant  annoyance and 
dist urbance in communicat ion may occur at  such levels.  As part  of  Noise Act ion Planning t he 
compet ent  aut horit ies (general ly t he municipal it ies) plan and implement  noise reduct ion 
measures.  

In t his guidel ine,  t he basics of  t he EU Environment al Noise Direct ive are explained and guidance 
of fered on t he assessment  of  t he noise maps.  The main focus of  t his publicat ion are t he 
measures against  road t raf f ic noise.  These are compiled in det ail  and evaluat ed in t erms of  app-
l icat ions and ef fect iveness.  Furt hermore,  t he legal bases for t he implement at ion of  mit igat ion 
measures are described.  Wit h t he descript ion of  publ ic part icipat ion and t he prot ect ion of  quiet  
areas,  t he compet ent  aut horit ies have f inal ly ext ensive informat ion for a successful noise act ion 
planning.  
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1 Einleitung 

Nach Schät zungen der EU-Kommission sind in Europa rund 20 % der Bevölkerung - et wa 
80 Mil l ionen Menschen - von Pegeln über 65 dB(A) bet rof fen.  Dieser Lärm wird überwiegend 
durch den St raßenverkehr verursacht ,  wobei der Ant eil  der durch diese Lärmquel le bet rof fenen 
Bevölkerung bis zu 70 % bet ragen kann.  Das vorl iegende „ Handbuch Lärmakt ionspläne“  befasst  
sich daher schwerpunkt mäßig mit  Empfehlungen und Maßnahmen zur Minderung des St raßenver-
kehrslärms.  

Rund 40 % der Bevölkerung,  die in Großst ädt en der EU-27 leben,  ist  durchschnit t l ichen St raßen-
lärmbelast ungen von mehr als 55 dB(A) ausgeset zt .  Nacht s sind fast  34 Mil l ionen Menschen Wer-
t en von mehr als 50 dB(A) bet rof fen.   

Die Auswirkungen von Lärm sind viel fäl t ig.  Lärm beeint rächt igt  den Schlaf ,  führt  zu Beläst igun-
gen und vermindert  die körperl iche und geist ige Leist ungsfähigkeit .  Eine lärmarme Umwelt  kann 
aber durch geordnet es,  planerisches Handeln erziel t  bzw.  erhalt en werden.  

Recht l iche Vorgaben zum Handeln gegen Lärm ergeben sich insbesondere aus dem Bundes-
Immissionsschut zgeset z (BImSchG).  Zur Umset zung der EU-Umgebungslärmricht l inie 2002/ 49/ EG 
wurden die §§ 47a-f  (Lärmminderungsplanung) in das BImSchG eingefügt .  Bei der Überschreit ung 
von fest zulegenden Auslösewert en oder der Fest st el lung sonst iger Lärmprobleme sind in der Re-
gel die Gemeinden als zust ändige Behörden verpf l icht et ,  einen Lärmakt ionsplan aufzust el len.  
Dabei werden Vorgaben für die Auslösewert e länderspezif isch fest gelegt .   

Die vom Umwelt bundesamt  herausgegebenen Veröf fent l ichungen „ Handbuch Lärmminderungs-
pläne“  aus dem Jahr 1994 und die „ Planungsempfehlungen für eine umwelt ent last ende Ver-
kehrsberuhigung“  aus dem Jahr 2000 beinhalt en eine Vielzahl grundlegender Aussagen zur 
Lärmminderung,  die auch heut e noch für die Aufst el lung von Lärmakt ionsplänen Gült igkeit  ha-
ben.  Das Umwelt bundesamt  hat  sich deshalb ent schlossen,  beide Werke zusammenzuführen und 
zu akt ual isieren.  Das nun vorl iegende „ Handbuch Lärmakt ionspläne – Handlungsempfehlungen 
für eine lärmmindernde Verkehrsplanung“  sol l  insbesondere St ädt en und Gemeinden eine Hand-
reichung bei der Aufst el lung von Lärmakt ionsplänen biet en.  Hierzu werden sowohl die Auswir-
kungen von Lärmminderungsmaßnahmen beschrieben als auch die wesent l ichen Arbeit sschrit t e 
für die Umset zung der Maßnahmen aufgezeigt .  

In das Handbuch sind die zahlreichen Erfahrungen in den Ländern und Gemeinden eingef lossen 
sowie die wesent l ichen Erkennt nisse akt uel ler Forschungs- und Model lvorhaben des Bundes und 
der Länder berücksicht igt .  Bei der Erarbeit ung des Handbuches wurde besonderer Wert  auf  die 
prakt ische Umset zbarkeit  in den St ädt en und Gemeinden gelegt .   
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2 Lärm und Lärmwahrnehmung 

Lärm ist  unerwünscht er Schal l .  Aber nicht  j edes laut e Geräusch wird als Lärm empfunden:  Laut e 
Musik in Diskot heken wird von vielen durchaus als angenehm empfunden,  andere fühlen sich da-
gegen von weit  weniger laut en Geräuschen wie z.  B.  von Comput erdruckern,  st ark gest ört .  D.  h.  
Lärmwahrnehmung ist  in hohem Maße subj ekt iv.   

Um die Komplexit ät  der subj ekt iven Lärmwahrnehmung handhabbar zu machen,  wurden obj ekt i-
ve Verfahren zur Bewertung von Schal l  ent wickelt .  

2.1 Beschreibung des Schalls 

Schal l  ist  auf  Schwingungen in der Luf t  zurückzuführen,  die sich von einer Schal lquel le ausge-
hend in der Luf t  fort pf lanzen.  Die Luf t druckschwankungen sind als Schal ldruck wahrnehmbar.  Je 
größer diese Schwankungen sind,  umso laut er ist  die Schal lwahrnehmung.  Dabei wird die Spanne 
zwischen der Hörschwelle,  d.  h.  dem Punkt ,  an dem ein Geräusch im Al lgemeinen erst  wahr-
nehmbar ist ,  und der Schmerzgrenze für das menschl iche Gehör zur Beschreibung der Geräusch-
empf indung herangezogen.   

Zur übersicht l icheren Darst el lung gibt  man den Schal lpegel in Dezibel (dB) an.  Die Dezibel-Skala 
ist  logarit hmisch aufgebaut .  Die „ A“ -Bewert ung dB(A) t rägt  der Tat sache Rechnung,  dass das Ohr 
insbesondere bei mit t lerer Laut st ärke die mit t leren Tonlagen als laut er wahrnimmt  als t iefe oder 
sehr hohe Töne.   

Abbildung 1 zeigt  eine Reihe von bekannt en Geräuschen und ihre Einordnung auf  der dB(A)-
Skala.   

Abbildung 1:  Bekannte Geräuschen und ihre Einordnung auf der dB(A)-Skala 

 
Quelle: Innenministerium Baden-Württemberg, 1991, Städtebauliche Lärmfibel 

Ein Gesamt geräuschpegel bildet  sich aus der Überlagerung von Schal ldruckpegeln unt erschiedl i-
cher Geräuschquel len.  

Um eine Schal lbeurt eilung zu ermögl ichen,  werden Geräusche gemessen oder berechnet .  Unt er-
schiedl iche Geräuschart en unt erl iegen dabei verschiedenen geset zl ichen Best immungen.  Maß-
gebl ich bei der Bewert ung von Verkehrslärm ist  der Beurt eilungspegel in dB(A),  der sich aus dem 
Mit t elungspegel und ggf .  not wendigen Zuschlägen zusammenset zt .  
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2.2 Geräuschbelastung und subjektive Lärmwahrnehmung 

Grundlage der Lärmbeurt eilung ist  das Recht  des Menschen auf  Gesundheit .  Der Begrif f  der kör-
perl ichen Unversehrt heit  in Art .  2 Abs.  2 Grundgeset z ist  mit  dem Begrif f  der „ Gesundheit “  
gleichzuset zen,  wie ihn die Welt gesundheit sorganisat ion (WHO) in ihrer Sat zung vom 22.  Jul i 
1946 def iniert e.  In der Sat zung der WHO wird Gesundheit  als „ Zust and des vol lst ändigen körper-
l ichen,  geist igen und sozialen Wohlbef indens und nicht  nur das Freisein von Krankheit  und Ge-
brechen“  bezeichnet .  Nach § 3 BImSchG zählen Geräusche zu so genannt en schädl ichen Umwelt -
einwirkungen,  die nach Art ,  Ausmaß und Dauer zu Gefahren,  erhebl ichen Nacht eilen oder erheb-
l ichen Beläst igungen für die Al lgemeinheit  oder die Nachbarschaf t  führen.  

Die „ Night  Noise Guidel ines for Europe“  20091  der WHO empfehlen,  dass Menschen nacht s nicht  
mehr als 40 dB(A)ausgeset zt  sein sol l t en.  In Sit uat ionen,  in denen die Verwirkl ichung dieses Qua-
l it ät szieles als nicht  machbar angesehen wird,  sol l t e eine nächt l iche Lärmbelast ung von 55 dB(A) 
als pol it isches Zwischenziel angest rebt  werden2.  Doch selbst  dieser Wert  wird kont rovers disku-
t iert .  Von dem Ziel der WHO,  dass al le Menschen die Mögl ichkeit  haben sol l t en,  bei of fenem 
Fenst er zu schlafen (40 dB(A) nacht s),  ist  Deut schland noch sehr weit  ent fernt :  Die Hälf t e der 
Deut schen muss rund um die Uhr mit  einem Mit t elungspegel zwischen 55 und 65 dB(A) leben und 
fühlt  sich erhebl ich durch Lärm gest ört .  Doch kleine Erfolge werden sichtbar.  Der Ant eil  sich 
durch Lärm st ark gest ört  fühlender Personen ist  leicht  gesunken (vgl.  Abbildung 2).  

Abbildung 2:  Umfrageergebnisse zur starken Störung durch Lärm in Deutschland 2000-2012 

 
Quelle: Umfragen zum Umweltbewusstsein in Deutschland, 2000 bis 2012, siehe www.umweltbewusstsein.de, zitiert in: ALD, News-
letter Nr. 12 

1 World Healt h Organizat ion (WHO),  Night  Noise Guidel ines for Europe,  2009 

2 Europäische Umwelt agent ur,  2010 
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Die Beurt eilung von Lärm ist  komplex.  Zahlreiche Fakt oren (Zeit punkt ,  Dauer,  Häuf igkeit  und 
Int ensit ät  der Geräusche,  subj ekt ive Einst el lung zur Geräuschquel le und zum Verursacher/  Be-
t reiber sowie,  das j eweil ige Wohnumfeld) beeinf lussen die Wahrnehmung und die subj ekt ive 
Bewert ung des Lärms durch die Bet rof fenen.  

Aus diesem Grund lassen sich die genaue Wirkung bzw.  die Wahrnehmung von Lärm und von 
Maßnahmen zur Minderung nicht  immer genau vorhersagen.  Unt ersuchungen zeigen,  dass eine 
Maßnahme umso posit iver beurt eil t  wird,  j e besser sie sich einfügt ,  zur Verbesserung des Umfel-
des beit rägt  und j e int ensiver die Bet rof fenen bet eil igt  wurden.  

Der Lärmforscher Schick beschreibt  den Konf l ikt  der Lärmbeurt eilung in seinem Buch „ Schal lbe-
wert ung – Grundlagen der Lärmforschung“ 3 anschaul ich.  Schal l  gehört  zu den erst en menschl i-
chen Wahrnehmungen nach der Geburt ,  aber die Frage der Schal lbewert ung und Messung ist  of t  
nur für einen Fachmann verst ändl ich.  Der Übergang von nicht  st örendem Schal l ,  zudem auch die 
Sprache oder Musik als Informat ionst räger gehören,  bis hin zum Lärm, der als Beläst igung oder 
gar Schmerz empfunden wird,  ist  f l ießend.  

Zur Bewert ung der Gesundheit sschädl ichkeit  von Lärm gibt  es unt erschiedl iche Ansät ze.  Bereit s 
bei niedrigen Mit t elungspegeln kann eine Beläst igungswirkung auf t ret en.  In St udien wurden ins-
besondere bei nächt l ichen Ruhest örungen negat ive Aufwachreakt ionen schon bei niedrigen 
Lärmpegeln fest gest el l t .  Die Auswirkungen von Aufwachreakt ionen auf  den Organismus werden 
als Konzent rat ionsmängel sowie auf  das veget at ive Nervensyst em ausst rahlende Probleme be-
schrieben.  Auswirkungen auf  das Sprechenlernen werden besonders bei Kleinkindern als Problem 
angesehen:  „ Krach macht  wort karg“ .  Das sind Forschungsergebnisse der Universit ät  von Maryland 
in Col lege Park aus Test s an hundert  Kleinkindern im Alt er von bis zu 13 Monat en4.  

Als gesundheit l iche Beeint rächt igung ist  Lärm somit  schon dann zu bezeichnen,  wenn er die 
Kommunikat ion im weit est en Sinne st ört ,  den Erholungswert  der Wohnung und ihres Umfeldes 
herabset zt ,  Konzent rat ion und Aufmerksamkeit  mindert ,  Nervosit ät  und Irr it at ionsgefühle verur-
sacht  sowie Erschrecken,  Verärgerung und Furcht assoziat ionen auslöst .  Zahlreiche chronische 
Erkrankungen,  so die WHO,  haben ihren Ursprung in einer qual it at iv wie quant it at iv nicht  ausrei-
chender Nacht ruhe.  Lärm ist  daher nicht  nur wegen somat ischer,  sondern auch wegen psychi-
scher und das soziale Wohlbef inden beeint rächt igender Auswirkungen zu bekämpfen.  

Typisch für die innerst ädt ische Lärmbelast ung ist  folgendes Bild:  Sieht  man von besonders belas-
t et en Verkehrsknot en und st ark befahrenen Aut obahnen ab,  bewegt  sich der Lärmpegel an der 
St raßenrandbebauung in Bereichen zwischen 60 und 75 dB(A) am Tag.  Bei diesen Pegeln lassen 
sich Gespräche im Freien kaum führen.  Innerhalb der Wohnungen ist  bei geöf fnet em Fenst er die 
Wohnqual it ät  beeint rächt igt .  Die Dif ferenzierung der verschiedenen Geräusche ist  in Bezug auf  
Zusammenset zung und Art  noch wahrnehmbar.  Hohe Maximalpegel oder ein besonders unange-
nehmes Geräusch können besonders st örend sein – der klappernde Schacht deckel st eht  exempla-
risch für dieses Problem. Tabel le 1 beschreibt  Krit erien der Lärmwahrnehmung für t ypische Be-
last ungspegel in innerst ädt ischen Bereichen.   

Von Bedeut ung ist  der Zusammenhang zwischen Grundgeräuschpegel und daraus hervorst echen-
den Einzelgeräuschen,  der für die „ St örwirkung“  maßgebl ich verant wort l ich ist .  Lärmwahrneh-
mung ist  auch persönl ichkeit s- und sit uat ionsabhängig (vgl.  Tabel le 1).  

3 August  Schick,  Schal lbewert ung – Grundlagen der Lärmforschung,  Springer-Verlag,  1990 

4 Newman,  R.  in:  „ Krach macht  wort karg“ ,  Bild der Wissenschaf t ,  April  2005 
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Tabelle 1:  Lärmbelastung (Basis: Mittelungspegel an Fassade) und beschreibende Kriterien zur Lärmwahrneh-
mung  

Beurteilungspe-
gel an der Be-
bauung 

Beschreibung Charakter Bestimmende 
Geräusche 

Wahrnehmbar Reflex der Betrof-
fenen 

etwa > 70 dB(A) Lärm ist pegelbe-
stimmend, Ein-
zelgeräusche und 
Geräuschart sind 
nahezu unbedeu-
tend 

Einzelgeräusche 
werden über-
deckt und mas-
kiert, Sprachun-
verständlichkeit 
an Hauptver-
kehrsstraßen 

Verkehrslärm/ 
-"brei" 

Sirenen, Mar-
tinshorn, tieffre-
quente Pegel-
spitzen 

Abschirmung, 
Überdeckung mit 
positiven Geräu-
schen 

etwa 55 - 70 
dB(A) 

Geräusche und 
Lärm, Geräusch-
art wird bedeu-
tender 

wahrnehmbare 
zeitliche Verläufe, 
tonale Verläufe, 
Frequenz, 
Rhythmus, Ein-
zelgeräusche 
sind wahrnehm-
bar 

Verkehrslärm mit 
aufgesetzten 
Einzelgeräuschen 
und Unterbre-
chungen 

Sirenen, Mar-
tinshorn, tieffre-
quente Pegel-
spitzen, laute 
Stimmen, Einzel-
fahrzeuge, Nut-
zungsgeräusche 
im Straßenraum 

Überdeckung mit 
positiven Geräu-
schen, individuel-
les Einstellen auf 
dauernde Verän-
derung 

etwa 45 - 55 
dB(A) 

Ruhe tagsüber, 
Hintergrundrau-
schen mit teil-
weiser Störung je 
nach Geräusch 

Hintergrundge-
räusche, Einzel-
geräusche, Fre-
quenzen, Ge-
räuschart wird 
bestimmend, 
Einzelgeräusche 
stark auffällig 

vorwiegend laute-
re Einzelgeräu-
sche 

grundsätzlich 
jedes Geräusch 
besonders prob-
lematisch Flug-
lärm 

besondere Auf-
merksamkeit für 
Störgeräuschar-
ten, Aufschre-
cken/ durch 
Wahrnehmung 
der Einzelgeräu-
sche 

< 40 - 45 dB(A) nächtliche Ruhe, 
leises Hinter-
grundrauschen 

jedes Einzelge-
räusche stark 
störend wahr-
nehmbar 

nahezu jedes 
Einzelgeräusch 

grundsätzlich 
jedes Geräusch, 
Einzelpegel lau-
ter Fahrzeuge, 
besonders prob-
lematisch Flug-
lärm 

Hohe Aufmerk-
samkeit für Stör-
geräuscharten, 
Aufwachreaktion, 
Schlafstörungen 

Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen, 2007 

Ebenso lassen sich die Typgruppen des Lärms def inieren,  die j eweils unterschiedl ich wahrge-
nommen und akzept iert  werden (vgl.  Tabel le 2).  

Problemat isch ist  angesicht s der Vielschicht igkeit  der Belast ungssit uat ion die Bekämpfung des 
Lärms.  Zusammenhänge der Lärmwahrnehmung müssen bewert et  werden,  um geeignet e Maß-
nahmen zu f inden.  Die Mit t elwert e sind nur einen Anhalt spunkt  für eine vielschicht igere ört l iche 
Belast ungssit uat ion.  
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Tabelle 2:  Typische Formen der Lärmwahrnehmung/ Typgruppen des Lärms 

Typgruppe 1 umfasst Geräusche, die durch einen individuellen Zweck zur Unzeit ausgelöst werden. Der Zweck sowie das 
Geräusch werden nur von den Wenigsten als sinnvoll angesehen – also von Vielen als Lärm empfunden. Beispiel wäre 
laute Musik im fahrenden Kfz oder der Rasenmäher des Nachbars. 

Typgruppe 2 umfasst individuelle Geräusche, die von einer Gruppe ausgelöst werden, die Lärm als nötigen Bestandteil 
eines Zweckes ansehen. Dies ist beispielsweise das Geräusch von Glocken, Chorgesängen, Fußballspielen etc., das von 
all denen, die diesen Zweck verstehen, als Geräusch akzeptiert wird. 

Typgruppe 3 umfasst Geräusche, die von Individuen als Bestandteil ihres Lebensumfeldes, d. h. als damit verbundener 
Schall akzeptiert und ebenfalls von größeren zusammenhängenden sozialen Gruppen anerkannt werden. Hierzu gehört 
heute vielfach Gewerbelärm, Lärm der „zum Geschäft dazu gehört“, beispielsweise von Handwerkerhöfen, Märkten etc. 

Typgruppe 4 umfasst Geräusche, deren Sinn bzw. Zweck nicht mehr mit dem einzelnen Individuum in Verbindung ge-
bracht werden kann. Dieser Lärm wird am stärksten abgelehnt. So ist heutzutage die Mehrheit der Menschen nicht mehr 
in der Lage, den individuell akzeptierbaren Zweck nachzuvollziehen, der mit den erzeugten Geräuschen verbunden ist, 
obwohl sie teilweise genau identische Geräusche selber erzeugen. Beispiel dafür sind die entlang von Schnellstraßen 
und durch Flugzeuge erzeugten Geräusche. 

Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen, 2007 

2.3 Gesetzliche Regelungen nach städtebaulichem Planungsrecht 

Im st ädt ebaul ichen Planungsrecht  sind Grenzwert e auf  Basis berechnet er Mit t elwert e fest ge-
set zt ,  die in Wohngebiet en oder anderen schut zwürdigen Gebiet en nicht  überschrit t en werden 
sol len.  Regelungen zum Schut z vor schädl ichen Lärmbelast ungen sind u.  a.  die 

• DIN 18005 „ Schal lschut z im St ädt ebau“  zur Abwägung im St ädt ebau,   

• 16.  BImSchV zum Schut z vor St raßen- und Schienenverkehrslärm, 

• TA Lärm zum Schut z vor Indust rie- und Gewerbelärm,  

• 24.  BImSchV zur Durchführung von Schal lschut zmaßnahmen.  

Beurt eil t  wird Lärm anhand von Mit t elungspegeln sowie vereinzelt  auch mit  Maximalpegeln,  die 
die Grenzen der zulässigen Belast ung of t mals bezogen auf  ein Zeit fenst er def inieren.  Die Wert e 
st el len t echnisch handhabbare Kompromisse zur Beschreibung und Begrenzung der Lärmbelas-
t ungen dar.  Die t at sächl ichen Lärmempf indungen,  denen sich Menschen ausgeset zt  fühlen,  kön-
nen im Einzelfal l  st ark davon abweichen.  Gelt ende Wert e für Lärmbelast ungsgrenzen durch St ra-
ßenverkehrslärm nach deut schem Recht  basieren auf  einem nach RLS-905 berechnet en Beurt ei-
lungspegel.  

In Deut schland gelt ende Grenz- oder Orient ierungswert e,  an denen sich st ädt ebaul iche Planun-
gen und Zielvorst el lungen ausricht en,  sind in Tabel le 3 aufgel ist et .   

Die Einsat zbereiche der aufgeführt en Regelungen sind auf  den Neubau oder die wesent l iche Ver-
änderungen von Gebäuden oder Verkehrsanlagen bezogen.  Verordnungen zur Lärmsanierung an 
Bundesfernst raßen regeln darüber hinaus weit ere Lärmschut zansprüche an st ark belast et en St ra-
ßen.   

Die für die Abwägung im St ädt ebau verwendet en Orient ierungswert e der DIN 18005 und die Vor-
sorgewert e der 16.  BImSchV sind an den Belast ungsschwerpunkt en in st ädt ischen Best andslagen 

5 RLS-90,  Richt l inie für den Lärmschut z an St raßen (nach 16.  Verordnung des Bundes-Immissionsschut zgeset zes (Ver-

kehrslärmschut zverordnung 16.  BImSchV)) 
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kaum erreichbar.  Die Gemeinden sol l t en sich als zust ändige Behörde deshalb int ensiv mit  den 
Zielwert en und den Auslösewert en auseinanderset zen.  

Beurt eilungspegel von mehr als 65 dB(A) t ags und 55 dB(A) nacht s,  die nach Unt ersuchungen des 
Umwelt bundesamt es Gesundheit srisiken signif ikant  erhöhen6,  werden als kurzf r ist iges Ziel der 
Lärmminderungspol it ik für die Geräuschbelast ung der Bevölkerung vert ret en und deshalb von 
vielen St ädt en als Qual it ät sziel  bzw.  Auslösewert  übernommen.  In Berl in „ sol l  in bewohnt en Be-
reichen ein Mit t elungspegel von 65 dB(A) am Tag und 55 dB(A) in der Nacht  nicht  überschrit t en 
werden,  da ab 65 dB(A) t ags vermut l ich Gesundheit srisiken beginnen,  die ab 70 dB(A) signif ikant  
belegt  sind,  und da nächt l iche Lärmbelast ungen über 55 dB(A) als wesent l iche Ursache für 
Schlafst örungen angesehen werden,  die zu Belast ungen des Herz-Kreislauf-Syst ems führen“ 7 .  

Tabelle 3:  Lärmrelevante Grenz- und Orientierungswerte (DIN 18005, Immissionsgrenzwerte 16. BImSchV, 
VLärmSchR 97) 

Art der zu schützenden 
Nutzung 

Tag 

06.00 – 22.00 Uhr 

Nacht 

22.00 – 06.00 Uhr 

 Orientie-
rungswerte 
*) 

Grenzwerte 
16. 
BImSchV  
**) 

Grenzwerte 
Verkehrs-
lärmschutz-
richtlinie 
***) 

Orientie-
rungswerte 
*) 

Grenzwerte 
16. 
BImSchV  
**) 

Grenzwerte 
Verkehrs-
lärmschutz-
richtlinie 
***) 

Krankenhäuser, Schulen, 
Kur- und Altenheime 

45 dB(A) 57 dB(A) 67 dB(A) 35 dB(A) 47 dB(A) 57 dB(A) 

Reine Wohngebiete 50 dB(A) 59 dB(A) 67 dB(A) 40 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 

Wochenendhaus-/ Ferien-
haus 

50 dB(A) 64 dB(A) -- 40 dB(A) 54 dB(A) -- 

Allgemeine Wohngebiete, 
Kleinsiedlungsgebiete 

55 dB(A) 59 dB(A) 67 dB(A) 45 dB(A) 49 dB(A) 57 dB(A) 

Kerngebiete, Dorf- und 
Mischgebiete 

60 bzw. 65 
dB(A) 

64 dB(A) 69 dB(A) 50 bzw. 55 
dB(A) 

54 dB(A) 59 dB(A) 

*) Orientierungswerte DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ (zur Abwägung im Städtebau) 
**) Immissionsgrenzwerte der 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes/ Verkehrslärmschutz- 
 verordnung – 16. BImSchV vom 12. Juni 1990 (BGBI. I S. 1036) – Neubau und wesentliche Änderung 
***) VLärmSchR 97 

2.4 Lärm als Problem in der städtebaulichen Praxis 

Lärm als „ unerwünscht er Schal l“  unt erl iegt  im Bereich des St ädt ebaus t rot z der o.  a.  Orient ie-
rungs- und Grenzwert e keinen fest en Regeln und Bewert ungsmaßst äben.  Die Wert e dienen im 
Regelfal l  im Rahmen einer Abwägung als Orient ierungshil fe.  Dabei gibt  es erhebl iche Spielräume 
bei der Fest legung von Maßnahmen einerseit s und der Bewert ung der Läst igkeit  des j eweils zu 
unt ersuchenden Lärms andererseit s.  Nur in selt enen Fäl len erfolgt  eine Bewert ung der Ge-
räuschcharakt erist ik,  der Geräuschsit uat ion,  der Klänge,  der Eindrücke und sonst iger Dinge in 
ihrer Wirkung auf  Menschen.  Lärm spielt  in der Ent wicklung st ädt ebaul icher Leit bilder der let z-

6 Wende,  H.  et  al :  "St raßenverkehrslärm – Umwelt qual it ät sziel  Gesundheit  – Wege zum Abbau gesundheit l icher Risiken 

– Handlungsempfehlungen",  UBA Berl in 1997 

7 Senat sverwalt ung für St adt ent wicklung Berl in:  „ mobil  2010.  St adt entwicklungsplan Verkehr Berl in“ ,  Jul i 2003 
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t en hundert  Jahre kaum eine Rol le.  Zulet zt  wurde mit  der Nominierung der „ Hörst adt  Linz“  als 
„ Europäische Kult urhaupt st adt  2009“  ein Versuch unt ernommen,  Akust ik,  d.  h.  Lärm und Geräu-
sche,  als int egralen Bestandt eil  der St adt planung zu t hemat isieren.   

Für die St adt ent wicklung ergeben sich aus der Lärmbelast ung in mehrfacher Hinsicht  gravierende 
Probleme und Ent wicklungshemmnisse:  

• Die durch Lärmbelast ung bedingt e Verschlecht erung der Wohn- und Lebensbedingungen 
in den St ädt en ist  eine Ursache für St adt f lucht  und mangelnde Inst andset zung von Woh-
nungsbest and ent lang der Haupt verkehrsst raßen und daraus result ierende st ädt ische Ero-
sionserscheinungen.   

• Speziel l  die Belast ungen durch Verkehrslärm st ellen angesicht s akt uel ler Recht sprechung 
häuf ig schwerwiegende Rest rikt ionen für die st ädt ebaul iche Planung dar,  da gewünscht e 
Nut zungen u.  U.  nicht  ent wickelt  werden können.  

• Die erziel t en t echnischen Erfolge zur Geräuschminderung an der Quel le (Fahrzeug,  Fahr-
bahnbelag usw. ) wurden durch das bisher st eigende Verkehrsaufkommen mehr als aufge-
zehrt .  

Die auf  der UNO-Konferenz über Umwelt  und Ent wicklung (UNCED) in Rio de Janeiro 1992 verab-
schiedet e Agenda 21 gab bedeut ende Anst öße,  die auch in den St ädt ebaul ichen Bericht  „ Nach-
halt ige St adt ent wicklung – Herausforderungen an einen ressourcenschonenden und umwelt ver-
t rägl ichen St ädt ebau“ 8 einf lossen.  Sie wurden in St rat egien für die folgenden drei Handlungsfel-
der konkret isiert :  

• haushält erische Bodenpol it ik - St rat egien zur Reduzierung des Freif lächenverbrauchs,  

• st adt vert rägl iche Verkehrspol it ik - St rat egien zur Reduzierung der Aut omobil it ät ,  

• st ädt ische Umwelt pol it ik - St rat egien für eine Reduzierung der Umwelt belast ung.  

Die zahlenmäßige Abnahme der Bevölkerung,  ihre Alt erung und Het erogenisierung werden lang-
f r ist ig,  wenn auch regional unt erschiedl ich,  die St ädt e in Mit t eleuropa prägen.  Dort ,  wo Lärm in 
der St adt  unvermeidbar ist ,  müssen „ lärmrobust e“  St adt st rukt uren geschaf fen werden.   

Die Abbildung 3 zeigt ,  dass ein recht zeit iger Eingrif f  zur Lärmminderung an st ark lärmbelast et en 
St raßen auf  verschiedenen Ebenen ganz erhebl ich dazu beit ragen kann,  die St adt st rukt uren zu 
erhalt en.  

8 St ädt ebaul icher Bericht  der Bundesregierung,  Berl in 2004 
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Abbildung 3:  Auswirkungen fehlenden Lärmschutzes auf den Stadterhalt 

 
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT/PRR 

Lärmvorsorge ist  im weitest en Sinn deshalb auch ein wesent l icher Teil  der St adt erhalt ung und 
vermeidet  St euerausfäl le durch Wegzug und weit ere Ausgaben (bspw.  direkt e Subvent ionen über 
Mit t el  aus der St adt erneuerung).  
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3 Gesetzliche Rahmenbedingungen 

3.1 Die EU-Umgebungslärmrichtlinie und ihre Umsetzung in das BImSchG 

Die „ Richt l inie 2002/ 49/ EG des Europäischen Parlament s und des Rat es vom 25.  Juni 2002 über 
die Bewert ung und die Bekämpfung von Umgebungslärm“  (EU-Umgebungslärmricht l inie) wurde 
am 18.  Jul i 2002 im Amtsblat t  der Europäischen Gemeinschaf t  veröf fent l icht .  Europaweit  sol l  
eine plausible und vergleichbare Beschreibung und Darst el lung der Lärmsit uat ion ermögl icht  
werden.  Mit  dieser Richt l inie sol l  ein gemeinsames Konzept  fest gelegt  werden,  um schädl iche 
Auswirkungen des Umgebungslärms – einschl ießl ich Beläst igungen – zu verhindern,  ihnen vorzu-
beugen oder zu mindern und eine Reihe von EU-weit  verbindl ichen Begrif fen def inieren (vgl.  
Anlage).  

Mit  dem „ Geset z zur Umset zung der EG-Richt l inie über die Bewert ung und Bekämpfung von Um-
gebungslärm“  wurde ein „ Sechst er Teil :  Lärmminderungsplanung“  in das Bundes-
Immissionsschut zgeset z anst el le des bisherigen § 47a (Lärmminderungspläne) eingefügt .  Wo 
durch Bundesrecht  keine nat ionalen Vorgaben fest gelegt  wurden,  hat  die EU-
Umgebungslärmricht l inie Direkt wirkung bzw.  sind die Regelungen der Bundesländer zu beacht en.  
In vielen Punkt en bleibt  sowohl die Umgebungslärmricht l inie als auch das Bundes-
Immissionsschut zgeset z unverbindl ich.  Hier sind die Gemeinden als in den meist en Bundeslän-
dern zust ändige Behörden gefordert ,  ent sprechende Fest legungen für ihr Gebiet  vorzunehmen.  
Das bet rif f t  insbesondere:  

• Die Def init ion von Lärmindizes als Auslöse- bzw. Orient ierungswert e,  

• die Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit ,  

• die Fest legung der Maßnahmen in Lärmakt ionsplänen.  

Nicht  immer l iegt  dabei die al leinige Zust ändigkeit  bei den Gemeinden,  da j e nach Bundesland 
zahlreiche Vorgaben bzw.  Empfehlungen – bspw.  auch für die Auslösewert e – von den Bundeslän-
dern gemacht  werden.  

Zu beacht en sind die Unt erschiede zwischen den Berechnungsverfahren in den sog.  „ St rat egi-
schen Lärmkart en“  nach EU-Recht  und den Lärmbelast ungskart en für Genehmigung- oder Plan-
fest st el lungsverfahren nach deut schem Recht ,  da die Bezugsgrundlagen bei dem Berechnungs-
verfahren von St raßenlärm (VBUS) gegenüber den Vorschrif t en der 16.  BImSchV (RLS-90) nicht  
ident isch sind.  Eine Vergleichbarkeit  der Ergebnisse ist  nur näherungsweise mögl ich und bedarf  
j eweils der Erläut erung.  Viele Gemeinden erst el len deshalb neben den st rat egischen Lärmkart en 
nach VBUS für den Lärmakt ionsplan auch Lärmkart en mit  dem nat ionalen Verfahren zur konkre-
t en Beurt eilung der Umset zbarkeit  der Maßnahmen9.  So beruhen zahlreiche Fest legungen auf  
einem Berechnungsverfahren gemäß deut schen Richt l inien.  Für die Bewert ung von St raßenver-
kehrslärm werden Berechnungen nach RLS-90 von zahlreichen Verkehrsbehörden gefordert ,  um 
die Belast ungssit uat ion durch Lärm und die Wirkung lärmmindernder Maßnahmen zu beurt eilen.  

Abbildung 4 zeigt  die Unt erschiede zwischen den in Deut schland gelt enden Best immungen der 
16.  BImSchV bzw.  der DIN 18005 und zu den EU-Anforderungen und deren Umset zung in deut -
sches Recht  (§ 47a-f  BImSchG,  34.  BImSchV).  

9 Als zust ändige Behörde biet et  bspw. das Land Niedersachsen den Gemeinden eine Berechnung paral lel  nach RLS-90 

für ein – über die gefordert e Pf l icht aufgabe hinausgehendes - Ergänzungsnetz an.  
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Abbildung 4:  Unterschiede zwischen den Verfahren nach EU-Umgebungslärmrichtlinie und nach nationalen Lärm-
schutzregelungen für andere Anwendungszwecke 

  
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT 

Die Zust ändigkeit en für die Lärmkart ierung im St raßenverkehr sind in den Bundesländern ver-
schieden geregelt .  Bal lungsräume müssen die Kart ierung selbst  durchführen,  während kleinere 
Gemeinden in den meist en Bundesländern durch die Landesumwelt ämt er unt erst üt zt  werden.  
Das Eisenbahn-Bundesamt  (EBA) führt  die Lärmkart ierung für das bundeseigene Schienennet z der 
Deut schen Bahn AG durch.   

Die Kompet enzen für den Lärmakt ionsplan l iegen in den meist en Bundesländern bei den Ge-
meinden.   

23 



Handbuch Lärmaktionspläne 

Die st rat egischen Lärmkart en und die Lärmakt ionspläne sol len bei bedeut samen Ent wicklungen 
und spät est ens al le fünf  Jahre überprüf t  und bei Bedarf  überarbeit et  werden.  Es best eht  eine 
Bericht spf l icht .  

3.2 Anforderungen an den Lärmaktionsplan 

Der Lärmakt ionsplan ergibt  sich aus § 47d (2) BImSchG und muss den Mindest anforderungen des 
Anhangs VI der Richt l inie ent sprechen und die nach Anhang V an die Kommission zu übermit t eln-
den Dat en ent halt en.  Im Anhang V der Umgebungslärmricht l inie werden folgende Inhalt e gefor-
dert :  

• Eine Beschreibung des Bal lungsraums,  der Haupt verkehrsst raßen,  der Haupt eisenbahn-
st recken oder der Großf lughäfen und anderer Lärmquel len,  die berücksicht igt  werden,  

• Benennung der zust ändigen Behörde,  

• Erläut erung des recht l ichen Hint ergrunds,  

• Nennung al ler gelt enden Grenzwert e gemäß Art ikel 5,  

• eine Zusammenfassung der Dat en der Lärmkart en,  

• eine Bewert ung der geschät zt en Anzahl von Personen,  die Lärm ausgeset zt  sind,  sowie 
Angabe von Problemen und verbesserungsbedürf t igen Sit uat ionen,  

• eine Erläut erung der öf fent l ichen Anhörungen gemäß Art ikel  8 Absat z 7,  

• Auf l ist ung der bereit s vorhandenen oder geplant en Maßnahmen zur Lärmminderung,  

• die Maßnahmen,  die die zust ändigen Behörden für die nächst en fünf  Jahre geplant  haben,  
einschl ießl ich der Maßnahmen zum Schut z ruhiger Gebiet e,  

• Darst el lung der langf rist igen St rat egie,  

• f inanziel le Informat ionen (fal ls verfügbar):  Finanzmit t el ,  Kost enwirksamkeit sanalyse,  
Kost en-Nut zen-Analyse,  

• die geplant en Best immungen für die Bewert ung der Durchführung und der Ergebnisse des 
Lärmakt ionsplans.  

Die Fest st el lung der Lärmbelast ung als Grundlage des Lärmakt ionsplans ist  zwingend not wendig.   

Die abzuleit ende Beurt eilung der Lärmsit uat ion führt  zu der Abwägung,  ob Lärmprobleme best e-
hen und deshalb ein Lärmakt ionsplan aufzust el len ist .  

Die Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  ist  zwingend erforderl ich.  

Den Lärmakt ionsplan haben Planungst räger und Behörden in ihre Ent scheidungen einzubeziehen 
(TÖB-Bet eil igung).  

Im Lärmakt ionsplan sind al le Maßnahmen,  die zu einer Verbesserung der fest gest el l t en Lärmsit u-
at ion beit ragen,  darzust el len und in ihren Auswirkungen abzuschät zen,   

Über Art  und Umfang durchzuführender Maßnahmen ent scheidet  die Gemeinde bzw.  der zust än-
dige Verfahrenst räger im Einvernehmen mit  dem Baulast t räger.  

Die Richt l inie fordert  eine umfassende Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit .  § 47d 
Abs.  3 BlmSchG führt  aus:  „ Die Öf fent l ichkeit  wird zu Vorschlägen für Lärmakt ionspläne gehört .  
Sie erhält  recht zeit ig und ef fekt iv die Mögl ichkeit ,  an der Ausarbeit ung und der Überprüfung der 
Lärmakt ionspläne mit zuwirken.  Die Ergebnisse der Mit wirkung sind zu berücksicht igen.  Die Öf-
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fent l ichkeit  ist  über die get rof fenen Ent scheidungen zu unt erricht en.  Es sind angemessene Fris-
t en mit  einer ausreichenden Zeit spanne für j ede Phase der Bet eil igung vorzusehen. “  

Die zust ändige Behörde hat  gegenüber der Öf fent l ichkeit  zunächst  Informat ionspf l icht en.  Zu den 
Informat ionspf l icht en zählt  ein fachl icher Input ,  der für die Öf fent l ichkeit  erreichbar und al lge-
mein verst ändl ich ist .   

Nur eine Einbindung der Öf fent l ichkeit  während der Bearbeit ungsphase des Lärmakt ionsplans 
kann dem Anspruch der „ Mit wirkung“  genügen.  Die Ent scheidung,  wann die Mit wirkung in wel-
chen Umfang einset zt ,  sol l t e die bisherigen Erfahrungen mit  Bet eil igungsformen vor Ort  berück-
sicht igen,  wobei die Mögl ichkeit  einer wirkungsvol len Einf lussnahme gewahrt  bleiben muss.  

Beispiele für die Einbindung der Öf fent l ichkeit  sind:  

• formales Mit wirkungsverfahren,  in et wa vergleichbar der Bet eil igung bei Bebauungsplan-
verfahren mit  vorgezogener förmlicher Bürgerbet eil igung,  

• al le Formen der Öf fent l ichkeit sarbeit  (z.  B.  quart iersbezogen,  in Workshops et c. ),  

• kombiniert e Verfahren (z.  B.  t hemenbezogen und als formelle Anhörung).  

Für die Durchführung der Mit wirkung gibt  es keine einheit l ichen Regeln.  Die Ent wicklung einer 
eigenen,  an die ört l iche Ent wicklung angepasst en Durchführung des Verfahrens ist  deshalb eine 
der wesent l ichen Aufgaben der Lärmakt ionsplanung.  

25 



Handbuch Lärmaktionspläne 

Abbildung 5:  Beispielhaftes Ablaufschema zur Lärmminderungsplanung 

  
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT 

  

26 



Handbuch Lärmaktionspläne 

4 Auswertung der Lärmkarten 

4.1 Identifizierung von Belastungsschwerpunkten  

Die st rat egischen Lärmkart en und die Dat en zur Lärmbet rof fenheit  geben erst e wesent l iche Hin-
weise zur Beurt eilung der Lärmsit uat ion.  Mit  diesen Dat en werden zusät zl ich zu den Lärmkart en 
die Hot  Spot s,  basierend auf  den j eweil igen Auslösewert en der Bundesländer,  gel iefert .  Diese 
sind j edoch nicht  zwingend Belast ungsschwerpunkt e.  Nachfolgend werden Empfehlungen zum 
Umgang mit  den Lärmkart en gegeben:  

• Die Aussagekraf t  von Lärmkart en sind so gut  wie der Dat eninput .  Dies bet rif f t  insbeson-
dere die Verkehrsmengen,  die gemäß Umgebungslärmricht l inie nicht  äl t er als drei Jahre 
sein dürfen,  und häuf ig aus verschiedenen Quel len mit  unt erschiedl icher Qual it ät  und un-
t erschiedl ichem Veredelungsgrad st ammen.   

• Es werden pf l icht gemäß nur globale Aussagen zur Anzahl der Bet rof fenen gemacht .  Für 
die Ermit t lung von Bereichen mit  Handlungsbedarf  und die Priorit ät enset zung wäre j e-
doch eine Darst el lung der räumlichen Vert eilung hil f reich.   

• Die ermit t el t e Anzahl der Bet rof fenen,  die aufgrund unt erschiedl icher Dat enlage zusam-
mengest el l t  werden,  biet et  in der Regel keine exakt e Aufschlüsselung der dem Lärm aus-
geset zt en Wohnbevölkerung.  

• Die meist en Bundesländer melden außerhalb von Bal lungsräumen Bundesaut obahnen,  
Bundesst raßen und Landesst raßen mit  einem DTV von mehr als 16.400 bzw.  8.200 Kfz an 
die EU.  Dieser geset zl iche Mindest umfang kann von den zust ändigen Behörden im Sinne 
eines weit ergehenden Lärmschut zes auf  weit ere St raßenkat egorien und geringere Ver-
kehrsmengen ausgedehnt  werden.  

• Belast et e Bereiche mit  einem DTV unt er 8.200 Kfz außerhalb des klassif iziert en St raßen-
net zes werden der Fest legung der Umgebungslärmricht l inie folgend selt en unt ersucht .  
Eine Zusammenfassung verschiedener Lärmart en fehlt .  Im „ alt en“  Gesamt -
Schal l immissionsplan nach § 47a BImSchG wurde die gesamt e Lärmsit uat ion und die Über-
lagerung verschiedener Lärmart en unt ersucht  und der Gesamt -Konf l ikt plan galt  als 
Pf l icht darst el lung.  

Dessen ungeacht et  gibt  die - mit t els gleichart iger Krit erien ermit t el t e - st rat egische Lärmkart e 
einen Überbl ick über die lärmbelast et en Bereiche und ist  eine wert vol le Bewert ungshil fe.  Erfor-
derl ich ist  j edoch die „ nöt ige Sorgfalt “  bei der Zusammenst el lung bzw.  Überprüfung des Dat en-
input s.  

Die Lärmkart en biet en eine übersicht l iche,  anhand gleicher Krit erien berechnet e Darst el lung von 
Pegelbändern sowie daraus result ierende Angaben zu den Bet rof fenenzahlen in den einzelnen 
Bändern.  Diese ist  Grundlage der Sicht ung und Ermit t lung der besonders belast et en Bereiche und 
deren räumlicher Ausprägung.  

4.2 Bewertung von Belastungsschwerpunkten 

Eine genaue Kennt nis der ört l ichen Lärmsit uat ion ist  für die Priorit ät enbildung und für die Maß-
nahmenf indung unerlässl ich.  Die Kart enwerke al lein sind hinsicht l ich der Problemat isierung und 
Bewert ung der ört l ichen Lärmsit uat ion nicht  immer ausreichend aussagekräf t ig.  Nicht akust ische 
Bewert ungskrit erien können bei komplexen Lärmsit uat ionen bei der Dif ferenzierung helfen.  
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Abbildung 6:  Lärmkarte 

  
Quelle: Lärmkartierung 1. Stufe, Landeshauptstadt Hannover, 2008 

Die Bet racht ung der Einwirkungsort e ist  erforderl ich,  um die Dringl ichkeit  und Wirksamkeit  von 
Lärmminderungsmaßnahmen beurt eilen zu können.  Dabei sol l t en folgende Aspekt e bet racht et  
werden:  

• Art  der Nut zung (z.  B.  Wohngebiet e oder Mischgebiet e,  Erholungsgebiet e),   

• Art  der Bebauung (of fene oder geschlossene Bauweise,  Lage von empf indl ichen Räumen) 
und  

• Anzahl der Einwohner und Einwohnerinnen,  Beschäf t igt en oder sonst igen Bet rof fenen 
(Tag-/ Nacht bevölkerung).  

Zur Beurt eilung der Lärmemissionen und zur Einschät zung des Lärmminderungspot enzials sol l t en 
ergänzend Paramet er des Verkehrsgeschehens geprüf t  und unt ersucht  werden (vgl.  Tabel le 4):  
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Tabelle 4:  Zu prüfende Parameter des Verkehrsgeschehens 

Straßentyp • Net zfunkt ion und t at sächl iche Erschl ießungsfunkt ion 

Verkehrsdaten •  Verkehrsst ärke 

• Verkehrszusammenset zung (v.a.  Lkw-Ant eile) 

• Fahrgeschwindigkeit en 

• Geschwindigkeit sverläufe 

Verkehrsbeobachtung • Verkehrskonf l ikt e 

• Park- und Liefervorgänge 

• Verkehrsf luss 

• Fußgänger- und Radfahrerquerungen 

Straßenbau • Zahl der Fahrst reifen 

• Breit e und Belag der Fahrbahn 

• Abbiegefahrst reifen 

• Querungssicherungen 

• Anordnung des ruhenden Verkehrs 

• Signal isierung 

• sonst ige Gebot e und Verbot e 

• öf fent l icher Verkehr/ Halt est el len 

Um die grundlegenden Zusammenhänge zwischen Verkehrsparamet ern und Lärmemissionen her-
auszuarbeit en,  reicht  in den meist en Fäl len eine Auswahl von Bewert ungskrit erien aus.  

In dem Forschungsvorhaben „ Lärmrelevanz und EU-Anforderungen“  (PGT 2007) wurde unt er dem 
St ichwort  „ Lärmrobust heit  von St raßenräumen“  die st ädt ebaul iche Sit uat ion besonders gewich-
t et .  Die Lärmwahrnehmung ist  in hohem Maße nut zungsabhängig und wird individuel l  sehr unt er-
schiedl ich wahrgenommen.  Die Abbildung 7 zeigt  exemplarisch ein Bewert ungsmodel l ,  das an-
hand ausgewählt er Krit erien,  wie Zent ral it ät ,  Ausgleichsmöglichkeit en,  vorhandene Schut zmög-
l ichkeit en durch Abschirmung,  eine vergleichende Gegenüberst el lung und die Ident if izierung 
besonders konf l ikt t rächt iger Abschnit t e im St raßennet z erlaubt .  
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Abbildung 7:  Indikatoren zur Bewertung der Lärmrobustheit 

 
Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen, 2007 

In Rost ock wurden posit ive Erfahrungen mit  der ergänzenden Bewert ung von nicht akust ischen 
Krit erien gemacht .  Das in Rost ock erarbeit et e und angewandt e Bewert ungsverfahren (Abbildung 
8) bezieht  zur Ermit t lung von Konf l ikt bereichen und Möglichkeit en nicht akust ische Fakt oren wie 
zum Beispiel  Unfal laufkommen,  Trennwirkungen ein.  Das Krit erium Lärmbet rof fenheit  ist  eine 
Aggregat ion aus Lärmbelast ung und Wohndicht e.  Die Bewert ungsergebnisse sind Grundlage für 
die Empfehlungen zum Handlungsbedarf .  

 

5 4 3 2 1

Bebauung

Bautypologie (Block, Rand, Zeile, Mäander, freistehende 
EFH / DHH, Reihenhs., Punkthochhs.)
Bebauungsdichte

Homogenität bauliche Homogenität
Geschossigkeit
Quartierseindruck

Wohnsituation Ausrichtung der Wohnungen
Abschirmung
private, ruhige Aufenthaltsflächen außerhalb des Hauses 
(Balkon, Terrasse, Garten)
baulicher Zustand der Gebäude

Straßenraumsituation Breite der Straßenseitenräume
Funktion der Straßenseitenräume
Gestaltung / Ausstattung der Straßenseitenräume
Begrünung
Barrierewirkung / Querungsmöglichkeiten

Geschäfte Geschäfte (Art und Qualität)
(Aufenthalts- / Dienstleistungen
Marktfunktion / Cafes / Restaurants / Kneipen
Infrastruktur / publikums- Außenraumnutzung
intensive Nutzungen) Homogenität

Grün/Naherholung Bereiche innerhalb des Quartiers (Parks, Spielplätze etc.)
Erreichbarkeit von Naherholungsgebieten

(Verkehrliche) Zentralität Zentralität innerhalb der Stadt
Zentralität innerhalb des Stadtteils 
Erreichbarkeit von außen
Qualität ÖV-Anbindung
Qualität Radanbindung
Qualität Kfz-Anbindung

Image bei den Bewohnern
in der Öffentlichkeit
Planungskultur / Umgang in der Planung
Öffentlichkeit

Hinweise zur Bewertung: Lärmrobustheit: 5 - sehr hoch, 4 - hoch, 3 - mittel, 2 - gering, 1 - sehr gering

Vereinfachter Indikatorenkatalog zur vergleichenden Bewertung 

Indikator Aspekte zur Berücksichtigung bei der Bewertung Bewertung

der Lärmrobustheit in "Hot Spots"

30 



Handbuch Lärmaktionspläne 

Abbildung 8:  Beispielhafte Bewertung der Konfliktbereiche mit ergänzenden Kriterien in der Hansestadt Rostock 

 
Quelle: PGT, Lärmminderungsprogramm Hansestadt Rostock 1998 

4.3 Soundcheck 

Die Charakt erist ik des Geräusches kann im Rahmen einer vergleichenden Bewert ung herangezo-
gen werden.  Die Lärmbelast ung unt erl iegt  einer obj ekt iven Beurt eilung anhand von Messt echnik 
oder Berechnungsverfahren.  Die Lärmwahrnehmung ist  j edoch subj ekt iv,  was eine „ obj ekt ive“  
Beurt eilung und Regul ierung der Verkehrslärmproblemat ik erschwert .   

Nicht  nur die physikal isch beschreibbaren Komponent en des Lärms beeinf lussen die Wahrneh-
mung,  sondern auch so genannt e nicht -akust ische Fakt oren.  So st el len Not bohm,  Gärt ner und 
Schwarze in einer Unt ersuchung des EU-Forschungsproj ekt es SVEN10 fest ,  dass sich die Wahrneh-
mung des Verkehrslärms auf  verschiedenen Pariser St raßen t rot z nahezu gleichem Beurt eilungs-
pegel deut l ich unt erschied.  Wesent l iche Hinweise aus der St udie sind:  

• zweist reif ige St raßen werden grundsät zl ich posit iver als vierst reif ige empfunden,  

• beidseit ig angebaut e St raßen werden grundsät zl ich posit iver als einseit ig angebaut e St ra-
ßen empfunden,  

• Kreisverkehrsplät ze werden deut l ich besser als Ampelanlagen bewert et .  

Es ist  daher wünschenswert ,  die Lärmbeläst igung st ärker zu dif ferenzieren,  um sie im st ädt ebau-
l ichen Prozess handhabbarer zu machen.  Für St adt räume ist  deut l ich zu machen,  dass es nicht  
al lein um den Lärmpegel geht ,  sondern um eine Ausgegl ichenheit  von Pegel und Frequenzen,  um 
Rhyt hmus und Bedeut ung von Geräuschen sowie um die Art  und das Wissen um die Geräusche11.  

10 Not bohm,  G. ;  Gärt ner,  C. ;  Schwarze,  S. :  Psycho-physiologische Bewert ung der Geräuschqual it ät  von St raßenver-

kehrsgeräuschen.  Zeit schrif t  für Lärmbekämpfung 50 (2003),  Nr.  3,  S.  75-81 

11 Lercher,  P. ;  Schult e-Fort kamp,  B. :  Die Relevanz der Soundscape-Forschung für die Bewert ung von Lärmbeläst igung 

im kommunalen Bereich.  Zeit schrif t  für Lärmbekämpfung 50 (2003) Nr.  6,  S.  179-185 

Baustein: Stadtverträgliche Fahrgeschwindigkeiten im MIV

Bewertungsverfahren: Gleichgewichtete Bewertung,

ergänzend Aufstufung bei hohem Handlungsbedarf Lärmbetroffenheit/Verkehrssicherheit

Straße Abschnitt Gewichtung Unterhalt.- Lärmbetrof- Trennwirkung/

Unfalldichte aufwand fenheit Straßenraumumf

Am Fischereih.-C.-Hoppstr. C.-Hopp-Str.-Werftstraße 3 2 1 1,5 7,5 2 +

Am Strande/Warnowufer Am Strande 3 3 3 2,5 11,5 3 ++ 1. Priorität

Warnowufer,  westl. Friedrichstr. 2 3 3 2,5 10,5 3 + 1. Priorität

Warnowufer, östl.Friedrichstr. 3 3 3 2,5 11,5 3 ++ 1. Priorität

Am Vögenteich 2 3 3 2,5 10,5 3 +

Arn.-Bernhard-Str. 2 3 3 1,5 9,5 2 +

August-Bebel-Straße 2 3 3 1,5 9,5 2 +

Bertolt-Brecht-Straße 2 2 3 2 9 2 +

Biestower Damm 1 1 3 1,5 6,5 2 +

Blücherstraße/Schwaaner Landstr. 1 1 3 1,5 6,5 2 +

Dethardingstraße 2 3 3 2 10 3 + bereits untersucht

Dierkower Allee südl. K.-Schuhmacher-Ring 3 2 2 1,5 8,5 2 +

Doberaner Straße westl. Margaretenstr. 2 2 3 2 9 2 +

östl. Margaretenstr. 2 2 3 2 9 2 +

Grubenstraße Am Strande – Krämerstraße 3 2 2 1,5 8,5 2 +

Hamburger Straße Schutower Kreuz – Braesigplatz 1 3 3 2 9 2 + 1. Priorität

Braesigplatz 3 3 3 2,5 11,5 3 ++ 1. Priorität

Braesigplatz bis Schwanenteich 2 3 3 2 10 3 + 1. Priorität

Höhe Schwanenteich 3 3 3 2 11 3 ++ 1. Priorität

Schwanenteich-Holbeinplatz 2 3 3 2,5 10,5 3 + 1. Priorität

Holbeinplatz 3 3 3 2,5 11,5 3 ++ 1. Priorität

Bewertungs-

summe

Handlungsbedarf laut AK 

LMP

Bewertung
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Diese so genannt e sonologische Kompet enz sol l t e bei der Auswert ung der Lärmkart en berück-
sicht igt  werden,  um diese in das Umwelt design,  d.  h.  die Veränderungen der Lebensräume des 
Menschen,  einzubeziehen.  Abbildung 9 zeigt  wesent l iche Paramet er des Soundchecks,  die bei 
der Beurt eilung der ört l ichen Lärmsit uat ion abzuf ragen sind.  

Abbildung 9:  Wichtige Parameter des „Soundcheck“ zur Beschreibung der Geräuschcharakteristik 

 
Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen, 2007 

In der selekt iven Wahrnehmung l iegt  ein wesent l icher Schlüssel für den Umgang mit  Lärmkonf l ik-
t en.  Wird in Siedlungsbereichen Lärm erzeugt ,  dessen Ursache bzw. Sinn den Bet rof fenen ver-
st ändl ich ist ,  führt  die daraus result ierende Toleranz zu einer Akzept anz bzw.  Nicht -
Wahrnehmung dieses Lärms.  Die Grenze zwischen Lärmakzept anz und Störempf indung ist  j edoch 
f l ießend.  So kann sich die Wahrnehmung an einer at t rakt iven und belebt en St adt st raße sehr 
schnel l  wandeln und durch die Wahrnehmung einer unat t rakt iven,  von den Immissionen des Ver-
kehrs beherrscht en Sit uat ion beset zt  werden,  ohne dass dafür bisher Krit erien im Einzelfal l  
nachvol lziehbar obj ekt iv darst el lbar sind.  

Ziel  ist  u.a.  auch die Entwicklung von Funkt ionsräumen,  in denen Sinn und Zweck der auf  diese 
Räume einwirkenden Geräusche für das bet rof fene Individuum verst ehbar bleiben.  Dies ist  ein 
erst er Schrit t  zu einem lärmbelast et en,  aber lebenswert en St adt raum.  

Im Forschungsvorhaben „ Lärmrelevanz und EU-Anforderungen“  (PGT,  2007) wurde ein Vorschlag 
zur Lärmbewert ung in st ädt ischen Räumen ent wickelt .  In Ergänzung der „ t echnischen Beurt ei-
lung“  gemäß unt erschiedl icher Verfahren auf  Basis der Lärmkart ierung,  die in St adt räumen ge-
mäß Umgebungslärmricht l inie bzw.  gemäß 16.  BImSchV erfolgen,  werden zwei weit ere Säulen 
der Bewert ung ent wickelt ,  die für die kommunale Priorit ät enset zung,  st ädt ebaul ichen Maßnah-
menst rat egien (z.   B.  Lärmsanierung an Haupt verkehrsst raßen),  aber auch bei der Ent wicklung 
neuer St adt quart iere und deren akust ische Qual it ät sanforderungen bedeut sam sind.  Unabhängig 
von der j eweil igen individuel len,  psychologischen Reakt ion auf  Schal l  werden folgende Beurt ei-
lungsebenen vorgeschlagen:  
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• Ebene 1:  
Die „ t echnische Beurt eilung“  auf  der Grundlage der bisher in vorhandenen Regelwerken 
und Geset zen fest gelegt en Lärmindizes,  der Bet rof fenenanzahl und von Dosis-Wirkungs-
Relat ionen als Ausgangsbasis für die Beurt eilung der Beläst igung.  

• Ebene 2:  
Die „ Lärmrobust heit “  von St adt st rukt uren zur vert iefenden Bet racht ung abgrenzbarer 
St adt bereiche hinsicht l ich der t at sächl ichen Nutzungs- und baut ypologischen St rukt ur und 
Robust heit  gegenüber dem dort  vorhandenen Lärm.   

• Ebene 3:  
Der „ Soundcheck“  als ergänzende Beurt eilungsebene der raumbezogenen Int erpret at ion 
der Geräuschsit uat ion (akust isches Design) für St adt bereiche oder ört l iche Sit uat ionen 
nach Krit erien der psychoakust ischen Wahrnehmung.  

Abbildung 10:  Bewertungsblatt Lärm 

 
Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen“, PGT 2007 

Aus der Überlagerung der verschiedenen nicht -akust ischen Aspekt e ergibt  sich die Herleit ung der 
Handlungsfelder zur Verringerung der Lärmbelast ungen.  

Aufgrund des begrenzt en zeit l ichen und f inanziel len Budget s ist  eine Priorisierung nach Konf l ikt -
schwere und/  oder in Bezug auf  Umset zbarkeit  der Maßnahmen sinnvol l .  Die Nachvol lziehbarkeit  
der Priorit ät enf indung muss unt er dem Aspekt  der Akzept anz im fachbezogenen wie auch im 
pol it ischen und öf fent l ichen Raum gesichert  sein.  
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5 Strategien der Maßnahmenentwicklung 

5.1 Maßnahmen sorgfältig entwickeln 

Bei der Aufst el lung des Lärmakt ionsplans geht  es vorrangig darum,  Lärm bereit s am Emissionsort  
zu vermeiden bzw.  zu vermindern.  Weit erhin ist  die Mögl ichkeit  der räumlichen Verlagerung der 
Emit t ent en in weniger konf l ikt behaf t et e Gebiet e zu bet racht en.  Erst  wenn diese Lärmminde-
rungspot enziale ausgeschöpf t  sind,  kommt  eine Minderung am Ort  der Einwirkung (Immissionsort ) 
in Bet racht .  Diese Rangfolge leit et  sich aus dem Grundprinzip des Umwelt schut zes ab,  Umwelt -
auswirkungen vorrangig an der Quel le zu vermeiden.  Eine ausschl ießl iche Ausricht ung der Lärm-
minderung auf  die Immissionsseit e könnt e keine umfassende,  sondern nur eine punkt uel le Lärm-
minderung (z.  B.  in der Wohnung,  aber nicht  im Wohnumfeld) erreichen.  Die verschiedenen 
räumlichen Wirkungsebenen der Lärmminderungsplanung sind in Abbildung 11 dargest el l t .  

Die wesent l ichen Handlungsbedarfe sind die vier großen „ V“  der Lärmminderungsplanung:  

• vermeiden,  

• verlagern,  

• verlangsamen,  

• verst et igen 

und die St ärkung der Lärmrobust heit .  

Bei den bisherigen Lärmakt ionsplänen wurden mit  gesamt st ädt ischen Rahmenkonzept en und da-
raus result ierenden konkret en ört l ichen Maßnahmenplanung die best en Erfahrungen gemacht .  
Die Lärmakt ionsplanung sol l t e deshalb nach Mögl ichkeit  in Verknüpfung mit  der Verkehrsent -
wicklungsplanung,  der Luf t reinhalt eplanung und der Bauleit planung durchgeführt  werden,  um 
eine ausreichende Schärfent iefe und wirksame Maßnahmen zur Lärmminderung zu ent wickeln.   

Der Erfolg der Lärmminderung set zt  sich aus der Summe der Wirkung einzelner Maßnahmen zu-
sammen.  Es hat  sich gezeigt ,  dass auch weniger wirkungsvol le Maßnahmen in geeignet en Kombi-
nat ionen einen wesent l ichen Beit rag zur Lärmminderung leist en können.  Es gibt  deshalb keine 
st arre,  fest  def iniert e Rangfolge von Maßnahmen zur wirksamen und kost engünst igen Reduzie-
rung von Geräuschpegeln.   

Ent sprechend der ört l ichen Sit uat ion,  den bereit s geleist et en Vorarbeit en,  den f inanziel len 
Rahmenbedingungen und den unt erschiedl ichen Belast ungssit uat ionen müssen deshalb j eweils 
individuel le Maßnahmenbündel geschnürt  und abgest immt  werden.  Bei der Auswahl der Maß-
nahmen sind folgende Grundsät ze zu beacht en:  

• Beim Zusammenwirken mehrerer Schal lquel len best eht  ein vorrangiger Handlungsbedarf  
bei der am st ärkst en einwirkenden Schal lquel le.  

• Die räumliche Bündelung von Schal lquel len führt  zwar zu insgesamt  günst igeren Immissi-
onsverhält nissen,  darf  aber nicht  dazu führen,  dass ent lang der gebündelt en Schal lquel-
len neue Belast ungsort e ent st ehen.  Maßnahmen für die unt erschiedl ichen Schal lquel len 
sind einzeln zu bet racht en.   

• Die Einf lussparamet er und somit  Veränderungsmöglichkeit en für die einzelnen Schal lquel-
len sind zu ergründen.   

• Der Lärm und seine Minderungsmöglichkeit en – ausgehend von der Quel le über den Aus-
breit ungsweg bis hin zum Immissionsbereich – sind dif ferenziert  zu bet racht en.  
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Abbildung 11:  Ebenen der Lärmminderungsplanung 

 
Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungspläne“ 1994 
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Lärmminderungsmaßnahmen sol l t en f lächenhaf t ,  also gebiet sumfassend ausgericht et  sein.  Sie 
sol l t en al le St raßenkat egorien in ein int egriert es Verkehrskonzept  einbeziehen,  das al le Ver-
kehrsmit t el  bet racht et  und insbesondere die Pot enziale der Verkehrsmit t el  des Umwelt verbun-
des (Fußgänger und Fahrradverkehr,  Öf fent l icher Personennahverkehr) ausschöpf t .  Die verschie-
denen Anforderungen der gesamt st ädt ischen Maßnahmenebene an den St raßenraum sind unt er 
Lärmgesicht spunkt en gegeneinander abzuwägen.  Ebenso sind die Belange unt erschiedl icher Int e-
ressen (z.  B.  Handel und Handwerk,  Freizeit akt ivit ät en,  Ret t ungsdienst e,  Wint erdienst  u.  ä. ) zu 
berücksicht igen (siehe Abbildung 12).  

Abbildung 12:  System eines integrierten Gesamtkonzeptes 

 
Quelle: PRR/FIGE Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung. Minderung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen an Wohn- und Verkehrsstraßen, 2000 

5.1.1 Kombination von Maßnahmen 

Wirkungen unt erschiedl icher Maßnahmen ergänzen sich,  so dass aus verschiedenen kleinen Ein-
zelmaßnahmen sehr häuf ig große Wirkungen erziel t  werden können.  Dabei lässt  sich die Ge-
samt wirkung unt erschiedl icher Einzelmaßnahmen durch energet ische Addit ion überschlägig er-
mit t eln.  

Während sich die Minderungswirkung der meist en Einzelmaßnahmen in einem gerade noch wahr-
nehmbaren Bereich von 1-3 dB(A) bewegt ,  erzielen Maßnahmenkombinat ionen eine wesent l ich 
bessere Wirkung,  die bei 5 dB(A) auf  best ehenden St raßen anset zen und bei komplexen Maßnah-
menkombinat ionen bis über 10 dB(A) reichen können.  

Die Abbildung 13 zeigt  beispielhaf t ,  welche Minderungspot enziale einzelne Maßnahmen ent hal-
t en können und welche Erfolge durch die Kombinat ion verschiedener Maßnahmen erreicht  wer-
den können.  
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Abbildung 13:  Minderungseffekte durch Maßnahmenkombinationen 

 
Quelle: PRR/FIGE „Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung. Minderung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen an Wohn- und Verkehrsstraßen“, 2000 

5.1.2 Wirkung von Maßnahmen in anderen Zielfeldern 

Die Kombinat ion verschiedener Maßnahmen erhöht  nicht  nur die Lärmminderungswirkung,  son-
dern kann auch zusät zl ich in anderen Ziel feldern wirken.  So gehen im Regelfal l  Maßnahmen zur 
Lärmminderung mit  Maßnahmen zur Luf t reinhalt ung einher.  Viele Maßnahmen t ragen zur Ver-
kehrssicherheit  bei oder verbessern die Aufent halt squal it ät  des öf fent l ichen Raums.  Exempla-
risch zeigt  die Abbildung 14 die Erfahrungswert e.  
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Abbildung 14:  Flankierende Wirkungen auf anderen Zielfeldern von Maßnahmen zur Lärmminderung 

 
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT  
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Für lärmmindernde Maßnahmen gibt  es keine Pat ent rezept e.  Das individuel le Umfeld (t ypische 
Nut zungen,  Tagesabläufe,  st ädt ebaul iche Element e,  Art  der Einbindung in das Verkehrsnet z und 
viele Merkmale mehr) ist  zu berücksicht igen.  

Daher sol l t e in Fäl len,  in denen die Maßnahmenwirkung vorab nicht  oder nur schwer abzuschät -
zen ist ,  mit  provisorischen Maßnahmen eine Test phase durchgeführt  werden.  Dies ist  ebenso 
sinnvol l  bei Maßnahmen die pol it isch bzw.  fachl ich kont rovers diskut iert  werden.  Beispiele hier-
für sind:  

• Verkehrsregelnde Maßnahmen (z.  B.  Geschwindigkeit sbeschränkungen,  Veränderung der 
Signalst euerung,  Abbiegever- und -gebot e,  Abbau von Parkbeschränkungen),  

• mobile Element en (Blumenkübel,  Mont ageschwel len) oder Fahrbahnmarkierungen,  

• einfache baul iche Maßnahmen,  die voraussicht l ich beim endgült igen Umbau nicht  mehr 
verändert  werden müssen (z.  B.  Gehwegvorst reckungen,  Rückbau der Kurvenradien an 
Einmündungen,  Mat erialwechsel an Übergängen).  

In der Test phase kann die Wirkung beobacht et  und ggf .  nachgest euert  werden.  Neben der Test -
phase vor Baubeginn sol l t e auch die weit ere Opt imierung von Maßnahmen nach Bauabschluss als 
Opt ion of fen gehalt en werden.  Trot z gut er Vorbereit ung können sich nach der Fert igst el lung 
einer Maßnahme Gewohnheit en und Nut zungen einst el len,  die vorher nicht  absehbar waren und 
die die lärmmindernde Wirkung einschränken können.   

5.2 Akteure einbinden 

Aufgrund der Vielzahl der Organisat ions- und Abst immungsbedürfnisse innerhalb der Lärmakt i-
onsplanung ist  eine Organisat ionsst rukt ur hil f reich,  die die Federführung für den Lärmakt ions-
plan regelt  und die Bet eil igungsnot wendigkeit  der verschiedenen Ämt er und Behörden deut l ich 
macht .   

In den bisherigen Lärmakt ionsplänen wurden die best en Erfahrungen mit  prozessbegleit enden 
Arbeit sgruppen gemacht ,  die eine Abwägung der Belast ungssit uat ion,  der Handlungspot enziale 
und anderer Dinge vornehmen und den Prozess der Öf fent l ichkeit sbet eil igung st euern und bedie-
nen.  Ein „ Arbeit skreis Lärmakt ionsplan“  sol l t e mindest ens zu folgenden Ergebnisschrit t en zu-
samment ret en:  

• Dringl ichkeit en und Belast ungsschwerpunkt e,  

• Handlungsrepert oire und Abschät zung der Maßnahmenwirkungen,  

• Verfahrensregelungen und Öf fent l ichkeit sbet eil igung.  

Die Schaf fung einer Organisat ionsst rukt ur mit  den zu bet eil igenden Ämt ern,  Behörden und wei-
t eren Akt euren (z.  B.  Verkehrsunt ernehmen,  Bürgerinit iat iven) erleicht ert  die Erarbeit ung und 
Abst immung des Lärmakt ionsplans erhebl ich.   

Umfang und Inhalt  der Arbeit en für den Lärmakt ionsplan erfordert  von al len Bet eil igt en ein ho-
hes Maß an Kooperat ions- und Koordinat ionsbereit schaf t .  Die Erfahrung zeigt ,  dass aufgrund der 
not wendigen Zusammenarbeit  und Abst immung verschiedener Ämt er/  Inst it ut ionen f rühzeit ig ein 
koordiniert es Vorgehen ent wickelt  werden sol l t e.  

Andere Fachplanungen,  z.  B.  Landschaf t s- und Freif lächenplanung,  sol l t en in diesen Abwägungs-
prozess einbezogen sein.  So ist  beispielsweise die Luf t reinhalt eplanung f rühzeit ig in den Lärmak-
t ionsplan einzubeziehen.  Die Beurt eilung beruht  auf  t eilweise gleichen Dat ensät zen.  Die Wirkung 
von Maßnahmen widerspricht  sich t eilweise,  so dass ein f rühzeit iger Abgleich erforderl ich ist .  
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Abbildung 15:  Verzahnung von Lärmaktionsplanung und Akteuren verschiedener Disziplinen 

 
Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungsplanung“, Überarbeitung 2012/13 

Eine Koordinierung der Maßnahmen von unt erschiedl ichen Maßnahment rägern ist  unbedingt  emp-
fehlenswert .  Nicht  nur die Baulast t räger,  die durch die Vorgaben der §§ 47a-f  Bundes-
Immissionsschut zgeset z zwingend zu einem Beit rag zur Lärmminderung verpf l icht et  werden kön-
nen,  auch Privat eigent ümer und weit ere Akt eure sind wicht ige Part ner für einen erfolgreichen 
Lärmakt ionsplan.  

40 



Handbuch Lärmaktionspläne 

Abbildung 16:  Maßnahmenübersicht, Koordinationsbedarf und Realisierungshorizont am Beispiel Geesthacht 

 
Quelle: Lärmaktionsplanung Geesthacht, PGT, 2008 

Lärmminderung in Best andslagen ist  nicht  ausschl ießl ich Aufgabe der Baulast t räger.  Die bet rof -
fenen Eigent ümer oder Wohnungsmiet er im privat en Bereich sol l t en dies ebenso als ihre Aufgabe 
ansehen (siehe Abbildung 17).  Nicht  nur Lärmminderungsmaßnahmen im öf fent l ichen Verant wor-
t ungsbereich,  sondern auch im privat en Bereich haben sich als geeignet  herausgest el l t .  Eine Un-
t erst üt zung und f inanziel le Förderung von Maßnahmen im privat en Bereich ist  deshalb wicht ig.   
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Abbildung 17:  Akteurs- und Wirkungsebenen des Lärmaktionsplans 

 
Quelle: PGT, Lärmrelevanz und EU-Anforderungen, 2007 

Der „ Bundesverband deut scher Wohnungs- und Immobil ienunt ernehmen“  (GdW) hat  seine Mit -
gl ieder gebet en,  sich als Wohnungswirt schaf t  akt iv in die Aufst el lung von Lärmakt ionsplänen 
einzubringen und die im St adt umbau eingespielt en Verfahren der Kooperat ion aus f rüheren Pha-
sen der Planung (Lenkungsrunden,  Runde Tische usw. ) auch für die Belange der Lärmminderung 
zu nut zen.  Lärmminderung ist  ein Thema,  das die wirt schaf t l ichen Int eressen der Wohnungsun-
t ernehmen zent ral berührt .  Sie sol l t en sich deshalb of fensiv in die Lärmakt ionspläne der Ge-
meinden einbringen und das Thema „ Ruhiges Wohnen“  als Best andt eil  der eigenen Unt erneh-
mensst rat egien gest al t en.  

Vorausset zung für eine erfolgreiche Lärmminderungsplanung ist ,  den Lärmakt ionsplan nicht  als 
isol iert e,  sekt orale Fachplanung zu verst ehen,  sondern als Teil  eines int egriert en Planungspro-
zesses,  der ein abgest immt es Vorgehen al ler Akt eure fordert .  Eine ef fekt ive Lärmminderung 
kann nur dann erreicht  werden,  wenn die öf fent l iche Hand,  privat e Eigent ümer sowie Bewohne-
rinnen und Bewohner in einem solchen Proj ekt  zusammenwirken.  Nur ein abgest immt es Konzept  
mit  Maßnahmen im St raßenraum,  auf  privat en Flächen und an Gebäuden wird an st ark belast e-
t en Haupt verkehrsst raßen langf rist ig erfolgreich sein.  
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6 Maßnahmen gegen Straßenverkehrslärm 

6.1 Grundlagen der Maßnahmenwahl 

Lärmminderungspot enziale können mit  folgenden Maßnahmenfeldern ausgeschöpf t  werden:  

• Verkehrst echnische Maßnahmen,  

• verkehrsrecht l iche Maßnahmen,  

• st raßenbaul iche Maßnahmen,  

• st ädt ebaul iche Maßnahmen und 

• baul iche Maßnahmen an Gebäuden 

als lokal wirksame Maßnahmen.  Hinzu kommen verkehrsplanerische und regionalplanerische 
Maßnahmen,  die unt er anderem die Verkehrsmit t elwahl bzw.  den Modal Spl it  beeinf lussen kön-
nen.  Die Wirkung der Maßnahmen kann in folgende Kat egorien einget eil t  werden:  

• Vermeidung 
Der Lärmemit t ent  ent fäl l t .  

• Verlagerung 
Der Lärmemit t ent  wird aus dem Konf l ikt bereich verlagert .  

• Verlangsamung 
Durch Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit en vermindern sich die Ant riebs- und Rol lge-
räusche 

• Verst et igung/ Homogenisierung 
Lärm wird durch ent sprechende Maßnahmen homogener,  d.  h.  auf fäl l ige Geräuschmerk-
male,  die besonders st örend sind,  werden verringert .  

• Minderung an der Lärmquel le 
Lärm wird durch t echnische und andere Maßnahmen an der Quel le gemindert .  

• Akt iver baul icher Schal lschut z 
Maßnahmen,  die auf  dem Ausbreit ungsweg vorgenommen werden (Schallschut zwände) 

• Passiver baul icher Schal lschut z 
Maßnahmen,  die am Immissionsort  vorgenommen werden (Schal lschut zfenst er).  

Viel fach gibt  es für t ypische Lärmkonf l ikt e auf  innerst ädt ischen St raßen einen Erfahrungsschat z,  
auf  dem bei der Auswahl von Lärmminderungsmaßnahmen zurückgegrif fen werden kann.  Deshalb 
sol l t en folgende Punkt e beacht et  werden:  

• Maßnahmen sind in hohem Maße abhängig von dem Zeit raum,  in dem sie wirken sol len.  
Maßnahmen,  die t agsüber bei einem höheren Verkehrsaufkommen geeignet  sind,  können 
nacht s in ihrer Wirkung verpuf fen.   

• Maßnahmen sind j e nach durchschnit t l icher Verkehrsmenge in unt erschiedl ichem Maße 
geeignet  und können ggf .  kont raprodukt iv wirken.  Bei zu hohen Verkehrsmengen können 
bspw.  Engst el len zu einer Zunahme der Lärmbelast ungen führen.  

• Die Art  und Weise der Fahrzeugzusammenset zung spiel t  eine Rol le insbesondere bei bau-
l ichen Maßnahmen,  die die Fahrbahnecke verändern.  Beispielsweise sind raue Pf last erbe-
läge als auch Aufpf last erungen bei größeren Lkw-Mengen oder häuf igem Busverkehr nicht  
empfehlenswert .  
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Das in Tabel le 5 dargest el l t e Maßnahmenrepert oire zeigt  die viel fäl t igen Mögl ichkeit en zur 
Lärmminderung auf .  

Tabelle 5:  Checkliste für Strategien und Maßnahmen zur Lärmminderung 

Strategie Maßnahmen z. B. Wirkung 

Vermeiden und Reduzieren des MIV • Förderung Fußgängerverkehr 

• attraktive Fußwege und 
-verbindungen 

• Verbesserung der Querungen an 
Hauptverkehrsstraßen 

 

• Förderung Fahrradverkehr 

• Bike+Ride (Verknüpfung mit 
ÖPNV) 

• Abstellanlagen – diebstahlsicher, 
wettergeschützt 

• attraktive Radwege 

• Wegweisung 

 

• Förderung ÖPNV 

• Angebotsverbesserung 

• Stadtbussystem/ flexible Bedie-
nung 

• Verknüpfung Schiene/Bus, 
Bus/Bus 

• Park+Ride 

• Busbeschleunigung 

• Tarifstruktur (Job-Ticket) 

Mittel- bis langfristige Umsetzung, 
 
Radverkehrsförderung stellenweise 
mit deutlicher Wirkung 

Regulierung von (Schwer-) Verkehr 

   

• Parkraumbewirtschaftung 

• Nutzervorteile für emissionsarme 
Lkw 

• Restriktionen für Fahrzeuge, 
Fahrzeugklassen (Lkw) 

• Verbesserung der Logistik, City-
Logistik 

• Fahrverbote (zeitlich/ räumlich 
befristet) 

• Pförtnerampeln, verkehrsmen-
genabhängige Lichtsignalanlagen 

Mittel- bis langfristige Umsetzung, 
 
Lkw-Verbote stellenweise mit deutli-
cher Wirkung 
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Strategie Maßnahmen z. B. Wirkung 

Auslagerung von (Schwer-)Verkehr 

 

• Ortsumfahrung 

• Stadtkernentlastungsstraße  

• Routennetzausweisung bzw. 
-beschränkung 

• Verkehrsleitsysteme 

Mittel- bis langfristige Umsetzung, 
Akzeptanzprobleme,  
teilw. hohe Wirkung, teilw. über-
schätzte Wirkung 

Beeinflussung des Fahrverlaufs 

 

• § 45 StVO (Geschwindigkeits-
beschränkungen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm und Abga-
sen) 

• Begrenzung auf 30 km/h bis 
40 km/h 

• zul. Höchstgeschwindigkeit (min-
destens nachts) 

• Koordinierung der Lichtsignalan-
lagen 

• Zone 30 

• Zone 20 / Zone 10 

• Zeichen 325 „Verkehrsberuhigter 
Bereich“ (Spielstraße) 

Kurzfristig und versuchsweise um-
setzbar,  
teilw. sehr hohe Wirkung 

Straßenraumgestaltung 

 

• Mittelinseln 

• Reduzierung der Breite der Fahr-
streifen 

• Engstellen 

• Belagsanierung, Asphaltdecke, 
offenporiger Asphalt (v > 50 km/h) 

• Reduzierung der Fahrstreifenan-
zahl 

Kurz- bis mittelfristig umsetzbar, 
mittlere bis hohe Wirkung 

Öffentlichkeitsarbeit 

 

• Anleitung zu lärmminderndem 
Verhalten 

• Angepasste Fahrweise 

• Rücksicht 

• Motorrad(kontrollen) 

Kurz- bis mittelfristig umsetzbar, 
teilweise hohe Wirkung 
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Strategie Maßnahmen z. B. Wirkung 

Städtebauliche Maßnahmen 

 

Städtebauliches Handlungsrepertoire  

• Baurecht schaffen für bauliche 
Abschirmungen, bauliche Ergän-
zungen (Hofschließungen, gläser-
ne Wände) 

• Grundhafte Sanierung der Gebäu-
destrukturen städtebaulich be-
gleiten 

• Grüner Lärmschutz 

• Sanierung / passiver Lärmschutz  

• Schallschutzfenster, verglaste 
Loggien 

 

• Umstufungen und Umnutzung 
bspw. besonderes Wohngebiet, 
Mischgebiet usw. 

Mittel- bis langfristig umsetzbar mit 
teilweise sehr hohen Wirkungen 

Quelle: eigene Zusammenstellung PGT  

Die Abbildung 18 gibt  für beispielhaf t e Maßnahmen einen Überbl ick,  wann diese gut  geeignet  
sind,  wann sie det ail l iert  in Bezug auf  Einsat zort  und -zeit raum unt ersucht  werden sol l t en und 
wo sie als ungeeignet  einzuschät zen sind.  

Abbildung 18:  Eignung von Maßnahmen im Straßenraum - je nach Verkehrsverhältnissen 

 
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT /PRR 

Auch die Belebt heit  einer St raße hat  Einf luss auf  die Wahl der Fahrgeschwindigkeit .  Vorausset -
zungen für die Belebt heit  sind neben at t rakt iven Nut zungen,  gut e Erreichbarkeit  für ÖPNV-
Benut zer sowie für den Fußgänger- und Fahrradverkehr,  viel fäl t ige Nut zungen auf  dem Gehweg,  
mögl ichst  gut e (und f reie) Überquerbarkeit  der Fahrbahn.  Das sind Element e,  welche die Belebt -
heit  einer St raße ausmachen und durch Umbaumaßnahmen gefördert  werden können.  Das so 
geprägt e Erscheinungsbild einer St raße wirkt  als unt erst üt zende Maßnahme auf  die Wahl der 
Fahrgeschwindigkeit  und damit  auch auf  die Lärmemissionen der Kraf t fahrzeuge.  

Da viele innerört l iche Verkehrsst raßen gleichzeit ig auch die Funkt ion einer Geschäf t sst raße er-
fül len,  ergibt  sich mit  dem Einsat z „ weicher“  Maßnahmen in Verbindung mit  einer hohen Be-
l iebt heit  eine gut e Mögl ichkeit ,  funkt ionale,  st ädt ebaul iche und st adt gest alt erische Erfordernis-
se mit  den Anforderungen an einen umwelt ent last enden Umbau zu kombinieren.  St ädt ebaul ich-
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funkt ionale Belange und die Erfordernisse der Umwelt ent last ung st ehen in direkt em Zusammen-
hang und nicht  im Widerspruch.  

Eine ansprechend gest alt et e St raße kann zudem dazu beit ragen,  dass die Menschen den sozialen 
Raum vor der Haust ür wieder int ensiver nut zen und ihn sich zum Beispiel  durch Blumenschmuck 
am Haus oder durch eine Baumpat enschaf t  aneignen.  

6.2  Maßnahmen zur Vermeidung von Verkehr 

Viele Aut os = viel  Lärm,  wenige Aut os = wenig Lärm,  keine Aut os = kein Lärm – Lärmvermeidung 
ist  am einfachst en durch Verzicht  auf  lärmerzeugenden Kfz-Verkehr mögl ich.   

Diese Binsenweisheit  lässt  sich im normalen Prozess zur Aufst el lung eines Lärmakt ionsplans in 
dieser St ringenz kaum umset zen.  Trot zdem sind die in Tabel le 5 unt er „ Vermeidung“  aufgeführ-
t en Maßnahmen geeignet ,  mit t el- bis langf rist ig einen Teil  des lärmint ensiven Kfz-Verkehrs zu 
vermeiden.  Ziel ist  die Änderung des Modal Spl it  durch st ärkere Förderung und Nut zung der Ver-
kehrsmit t el  des Umwelt verbundes (Fuß- und Radverkehr,  ÖPNV).  Erlebbar ist  dieser Ef fekt  bei-
spielsweise in den Sommermonat en,  wenn in St ädt en eine deut l ich ruhigere Geräuschsit uat ion 
dadurch ent st eht ,  dass ein größerer Ant eil  der Fahrt en mit  dem Fahrrad zurückgelegt  wird und 
in den Sommerferien zudem die Anzahl der Fahrt en zurückgeht .  Als verlässl iche Maßnahmen kal-
kul ierbar sind derart ige Maßnahmen – im Sinne einer ört l ich berechenbaren Minderungsent wick-
lung – j edoch nicht .  

6.2.1 Förderung Nahmobilität (Fußverkehr) 

Das leisest e und umwelt f reundl ichst e Verkehrsmit t el  sind die „ eigenen Füße“ .  Umso bedenkl i-
cher ist  es,  dass vielerort s Schulwege und kurze Einkaufswege (z.  B.  zum Bäcker) mit  dem Pkw 
zurückgelegt  werden mit  der Begründung,  zu Fuß sei die Gefährdung durch den Verkehr zu hoch.  
Wie bei der Förderung des Radverkehrs ist  auch bei der Fußgängerförderung eine Kombinat ion 
von Öf fent l ichkeit sarbeit  und baul ichen Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit  erfolg-
versprechend,  um langf rist ig Kfz-Fahrt en zu vermeiden.   

Wesent l iche Mögl ichkeit en zur Förderung des Fußgängerverkehrs best ehen darin,  Fußwegenet ze 
aufzubauen und wicht ige Wegebeziehungen sowie Kinder- und Schulwege an den Querungsst el len 
zu sichern und komfort abel ohne Zeit verlust  z.  B.  über Licht signalanlagen zu führen.  Radverkehr 
sol l t e von engen Gehwegbereichen auf  die Fahrbahn verlagert  werden,  um Rückzugs- und Ruhe-
räume für die Fußgänger zu schaf fen.  Die Berücksicht igung von Genderaspekt en und 
Barrieref reiheit  sind weit ere wicht ige Best andt ei le der Planung.  Auch die Überwachung des ru-
henden Verkehrs (Falschparker in Furt en und auf  Gehwegen) dient  der Förderung des Fußgänger-
verkehrs.   

6.2.2 Förderung Radverkehr 

Der Ant eil  des Radverkehrs am Gesamt verkehrsaufkommen einer durchschnit t l ichen bundesdeut -
schen St adt  vari iert  et wa zwischen 6 und 12 %.  Dies bedeut et ,  dass schon ein erhebl icher Ant eil  
al ler Fahrt en im st ädt ischen Gefüge mit  dem umwelt f reundl ichen Verkehrsmit t el  Fahrrad zu-
rückgelegt  werden.  Nach den Erfahrungen aus verschiedenen St ädt en des Bundesgebiet es sowie 
des benachbart en Auslandes ist  dieser Wert  deut l ich st eigerungsfähig und kann in St ädt en durch-
aus 20 bis 30 % erreichen.   

Gerade akt uel l  zeigt  sich durch den „ Boom“  bei E-Bikes und Pedelecs,  dass sich weit ere Nut zer-
gruppen für den Gebrauch des Fahrrades gewinnen lassen.   
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Die zunehmende Benut zung des Fahrrades bedeut et  aber nicht  in j edem Fal l  eine Verminderung 
von Fahrt en im mot orisiert en Individualverkehr.  Vielmehr kommt  ein erhebl icher Ant eil  der Um-
st eiger auf  das Fahrrad vom ÖPNV. Ent scheidend für die Bewert ung von Maßnahmen ist  deshalb 
die Verringerung des Verkehrsmit t els Pkw und nicht  nur die Erhöhung des Radverkehrsant eils.  
Eine exakt e Abschät zung der verlagerbaren Fahrten vom Kfz auf  das Rad ist  sehr schwierig.  Die 
Schät zwert e reichen von max.  ca.  10 bis 30 % Reduzierung des Kfz-Verkehrs durch Radverkehrs-
förderung.   

Maßnahmen zur Radverkehrsförderung werden auf  verschiedenen Ebenen wirksam:  

• Schaf fung eines „ Radverkehrskl imas“ ,  

• Sicht barmachung des Radverkehrs im St raßenraum,  

• Net zplanung,  

• Berücksicht igung akt uel ler baul ich-t echnischer St andards,  

• „ ergänzende“  Inf rast rukt ur wie Radabst el lanlagen (vom Fahrrad-Parkhaus bis zu kleinen,  
wohnst andort nahen Anlagen),  

• Prüfen auf  Einricht ung von Fahrradst raßen und „ Radschnel lwegen“ .  

Weit ere Hinweise zu Führungsformen des Radverkehrs sowie Maßnahmenbeispiele sind der Abbi l-
dung 19 zu ent nehmen.  
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Abbildung 19:  Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs  

 
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT 
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6.2.3 Fahrradfreundliches Klima 

Ein ent sprechend t echnischer Anforderungen mit  erhebl ichem f inanziel lem Aufwand erst el l t es 
Radverkehrsnet z reicht  al lein nicht  aus,  zahlreiche Umst eiger vom Pkw zu gewinnen.  Vielmehr 
ist  die Schaf fung eines fahrradf reundl ichen Kl imas in der Öf fent l ichkeit  ent scheidend für den 
Ant eil  des Radverkehrs am Gesamt verkehrsaufkommen.  So sind z.  B.  die St ädt e Hannover,  Ol-
denburg und Münst er fahrradf reundl ich durch ihr langsam und st et ig gewachsenes Verkehrsver-
halt en,  das durch eine vergleichsweise st ark ausgeprägt e Rücksicht nahme des Kfz-Benut zers ge-
genüber Radfahrern und Fußgängern bedingt  ist .  Dies äußert  sich auch darin,  dass Radfahrer auf  
den Fahrbahnen zum al lt ägl ichen Erscheinungsbild gehören.  Ein solcher Prozess muss über viele 
Jahre hinweg im innerst ädt ischen Verkehr gezielt  ent wickelt  werden.  

6.2.4 Förderung ÖPNV 

Die Förderung des ÖPNV ist  ebenso ein wicht iger Ansat z zur Verkehrsvermeidung bzw.  der Verla-
gerung von mot orisiert em Individualverkehr auf  den ÖPNV. Die Ansät ze hierzu sind viel fäl t ig:  

• Angebot sverbesserungen (Net z,  Takt dicht e,  Vertakt ung),  

• Busbeschleunigung (Vorrangschalt ungen,  Buskaps,  et c. ),  

• barrieref reier Ausbau Bushalt est el len,  

• Tarifst rukt uren,  

• Jobt icket ,  

• Verbesserung Schnit t st el len mit  Radverkehr (B+R,  Fahrradmit nahmemöglichkeit en,  et c. ).  

6.2.5 Stadt der kurzen Wege 

Eine „ St adt  der kurzen Wege“  wird vor al lem durch bauleit planerische Mit t el  unt erst üt zt ,  bei-
spielsweise:  

• Erhalt ung dezent raler Versorgungsst rukt uren in den St adt t eilen,   

• Plat zierung von Schulst andort en an sicheren Verkehrswegen oder   

• Ansiedlung Kfz-Verkehr erzeugender Inf rast rukt uren auf  geeignet en St andort en.  
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Tabelle 6:  „Stadt der kurzen Wege“  

 Städtebauliche Strategien Verkehrliche Strategien 

Stadtzentrum • „Bild der Stadt“, Aufgreifen histo-
rischer Bezüge 

• vielfältige Nutzungsmischung/ 
Branchenmix 

• attraktive Aufenthaltsflächen 
(Plätze, Arkaden, Passagen) 

• zentrale ÖPNV-Erschießung 

• autofreie / autoarme Zonen 

• konzentriertes Parken am Zent-
rumsrand, ggf.  P+R 

Stadtteilzentren,  
Wohngebietszentren 

• Sicherung der Nahversorgung 

• Kombination mit Schulen,  

• kulturellen Einrichtungen,  etc. 

• ÖPNV-Anbindung (bedarfsorien-
tiert) 

• fuß- und radwegorientierter Ein-
zugsbereich 

Verdichtetes Wohnen • zentrumsnahe Standorte 

• Wohnumfeldgestaltung 

• wohnungsnahe Freiflächen  

• gute ÖPNV-Erschließung 

• internes Fuß- und Radwegenetz 

• konzentriertes Parken am Wohn-
gebietsrand 

Gering verdichtetes Wohnen • Zuordnung zum Stadtgebiet 

• Gliederung in „Nachbarschaften“ 

• ÖPNV-Erreichbarkeit (Bike+ Ride) 

• flächensparende Erschließung 

Industrie, störendes Gewerbe etc. • Abstand zu empfindlichen Nutzun-
gen (soweit erforderlich) 

• Flächenrecycling 

• ÖPNV-Anschluss sichern / ermög-
lichen 

• Anschluss an schwerverkehrsver-
trägliche Routen 

Verwaltung, Dienstleistungen • zentrumsnahe Standorte 

• nutzungsverträgliche Mischung 
mit Wohnen, Einkaufen, etc. 

• gute ÖPNV- und Raderschließung  

• Parkraumbegrenzung für Bediens-
tete und Besucher 

Freizeit- und  
Erholungseinrichtungen 

• wohnungsnahe Angebote • Erreichbarkeit vorrangig ohne Pkw 

Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungsplanung, PGT 1994 

6.2.6 Bahnhofsbezogener Rahmenplan 

Ein noch zu selt en genutzt es,  aber sehr ef f izientes Planungsinst rument  zur Vermeidung von Lärm 
und Verkehren können verkehrsquel lenbezogene Verkehrskonzept e sein,  so beispielsweise ein 
„ bahnhofsbezogener Rahmenplan“ :  

Inhalt e des „ Bahnhofsbezogenen Rahmenplans“  wurden im Rahmen des Model lvorhabens „ Schie-
nengest üt zt e Siedlungsent wicklung in ausgewähl t en Gemeinden der Region Bremen - Oldenburg“  
aus dem Forschungsprogramm „ Experiment el ler Wohnungs- und St ädt ebau“  (ExWoSt )angewandt .  
Dieses dient  dazu,  Bahnhöfen und Halt epunkt en als Mit t elpunkt e der st ädt ebaul ichen Ent wick-
lung weit ere Funkt ionen zuzuordnen.  Vergleichbare Planungen werden welt weit  in den Bal lungs-
räumen,  wie z.  B.  in Paris oder Tokio,  schon lange erfolgreich umgeset zt .  Mit t lerweile ist  der 
bahnhofsbezogene Rahmenplan als Inst rument arium in der Region Hannover,  im Umlandverbund 
Bremen und in anderen Gemeinden et abl iert  und führt  zu einer auf  den Schienenpersonennah-
verkehr (SPNV) als leist ungsfähiges Verkehrsmit t el  ausgericht et en St adt - bzw.  Ort st eilent wick-
lung.  Die verkehrssparenden Ef fekt e werden gegenüber anderen Siedlungsst rukt uren mit  bis zu 
25 % an Individualverkehrsreduzierung angegeben.  
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Abbildung 20:  Merkmale des bahnhofsbezogenen Rahmenplans 

 
Quelle: PGT „Schienengestützte Siedlungsentwicklung in ausgewählten Gemeinden der Region Bremen – Oldenburg“, 2005 

6.3  Verlagerung von Kfz-Verkehren 

6.3.1 Grundlagen 

Eine Lärment last ung ist  auch durch Verlagerung von Kfz-Verkehr erzielbar.  Auch die Verlagerung 
einzelner Fahrzeugklassen,  wie z.  B.  Lkw oder Mot orräder,  ist  hil f reich.   

Bei Verdoppelung der Verkehrsmenge und somit  einer Pegelerhöhung um 3 dB(A) nimmt  der An-
t eil  der sich durch Lärm wesent l ich beläst igt  fühlenden Menschen deut l ich zu.  Je weit er ent fernt  
der Wohnort  al lerdings von der Geräuschquel le l iegt ,  dest o weniger st ark wirkt  sich der Ef fekt  
als Minderung aus,  da er von ört l ichen,  näheren Geräuschquel len überlagert  wird.  Es verbleibt  
j edoch ein „ Grundrauschen“  durch die niedrigen Lärmpegel weit er ent fernt  von Emissionsort en 
l iegenden Quel len,  wie Umgehungsst raßen und Aut obahnen,  das häuf ig als  st örend empfunden 
wird.   

Im innerst ädt ischen Bereich ist  eine Verkehrsmengenminderung mit  dem Ziel einer Lärmminde-
rung eine wicht ige Maßnahme,  da die einzelnen Vorbeifahrt en nahe der St raße deut l ich unt er-
scheidbar wahrgenommen werden.  Für eine Reduzierung um 3 dB(A) bedarf  es einer Halbierung 
der Verkehrsmenge.  Diese Geräuschminderung wird von den meist en Bet rof fenen als spürbare 
Ent last ung empfunden.  Wil l  man eine durchgreifende Ent last ung durch eine Halbierung des 
Lärms erreichen,  was dem übl ichen Unt erschied des Lärmpegels zwischen Tag und Nacht  von 
et wa 10 dB(A) auf  den meist en Haupt verkehrsst raßen ent spricht ,  müsst e man 90 % des Verkehrs 
verlagern bzw. vermeiden (vgl.  Abbildung 21).  
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Abbildung 21:  Lärmminderungspotenzial (Mittelungspegel) durch Reduzierung der Verkehrsmenge  

 
Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungspläne“, 1994 

6.3.2 Reduzierung der Lkw-Verkehrsmengen und des Lkw-Anteils 

Lkw mit  einem zulässigen Gesamt gewicht  über 7,5 t  sind maßgebl ich an den Lärmemissionen 
bet eil igt ,  Lkw mit  einem zulässigen Gesamt gewicht  von bis zu 7,5 t  t ragen dagegen wesent l ich 
weniger zur Lärmerzeugung bei.  Da das Rechenverfahren zur Ermit t lung der st rat egischen Lärm-
kart en diese Unt ert eilung der Tonnage bei Lkw nicht  berücksicht igt ,  ist  hier eine besondere 
Sorgfalt  sowohl bei der Analyse der ört l ichen Konf l ikt bereiche als auch bei der Unt ersuchung der 
dadurch ent st ehenden Ent last ungspot enziale gebot en.   

Für eine genaue Abschät zung der Lärmminderungswirkung sind Dat en zu den Lkw-Ant eilen in 
Bezug auf  die Gewicht sklassen hil f reich,  die sehr unt erschiedl ich am Gesamt pegel bet eil igt  sind:  

• leicht e Lkw <3,5 t  Gesamt gewicht ,  

• mit t lere Lkw >3,5 t  bis <7,5 t  Gesamt gewicht ,  

• schwere Lkw >7,5 t  Gesamt gewicht .  

Aus Abbildung 21 wird deut l ich,  dass bei einer zulässigen Höchst geschwindigkeit  von 30 km/ h die 
Reduzierung des Lkw-Ant eils von 20 % auf  5 % (davon die Hälf t e schwere Lkw) eine Reduzierung 
des Lärmpegels um 3,4 dB(A) nach sich zieht .  

Höhere zulässige Höchstgeschwindigkeit en führen bei gleicher Redukt ion des Lkw-Ant eils zu ei-
ner geringeren Wirkung.  
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Abbildung 22:  Lärmminderungspotenzial durch Reduzierung des Lkw-Verkehrsanteils 

 
Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungspläne“, 1994, nach Steven, 1992 

Das Minderungspot enzial  durch die Reduzierung von schweren Lkw mit  über 7,5 t  zulässigem Ge-
samt gewicht  am Lkw-Verkehrsant eil  ist  noch höher.  So kann die Redukt ion des Ant eils schwerer 
Lkw von 60 % auf  20 % eine Minderung des Mit t elungspegels um 2,1 dB(A) bewirken.  Aus Wir-
kungsunt ersuchungen ist  zudem bekannt ,  dass schwere Lkw st ärker zur subj ekt iven St örung bei-
t ragen als ihr Ant eil  am Mit t elungspegel vermut en lässt .  

Beispielhaf t  wurde in der St adt  Diet zenbach unt ersucht  (PGT,  Lärmakt ionsplan Diet zenbach,  
2007),  wie sich Verkehrsverlagerungen auswirken.  Durch st r ikt e Sperrung der hochbelast et en 
Ort sdurchfahrt  und Verlagerung des Erschl ießungsverkehrs eines großen Logist ik- und Gewerbe-
gebiet es auf  eine anbauf reie St raße kann der nächt l iche Mit t elungspegel erhebl ich abgesenkt  
werden.  
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Abbildung 23:  Maßnahmenvorschlag „Nachtsperrung der B 459“ im Rahmen des Lärmaktionsplanes Dietzenbach 

 
Quelle: PGT, Lärmaktionsplan Dietzenbach, 2007 

Abbildung 24:  Lärmminderungspotenzial durch Reduzierung des Lkw-Verkehrsanteils  

 
Quelle: PGT, Lärmaktionsplan Dietzenbach, 2007 

6.3.3 Vergleich der Lärmpegel Pkw / Lkw 

Die Lärmpegel einzelner Fahrzeugart en sind sehr unt erschiedl ich.  Im Innerort sbereich fährt  ein 
Pkw um ca.  5 dB(A) leiser als ein Lkw mit  einem Gesamt gewicht  von bis 7,5 t  bzw.  rund 14 dB(A) 
leiser als ein schwerer Lkw.  Dies bedeut et ,  dass die Geräuschbelast ung durch einen schweren 
Lkw bei 50 km/ h ungefähr dem Lärmpegel von 19 Pkw ent spricht .  Daraus folgt ,  dass bei Verrin-
gerung der Fahrgeschwindigkeit en,  z.  B.  durch Verkehrsberuhigungsmaßnahmen,  die geräusch-
mäßige Bedeut ung des Lkw-Verkehrs zunimmt .  Dies muss vor al lem bei der Auswahl der Minde-
rungsmaßnahmen berücksicht igt  werden.  Zu prüfen ist  besonders das Aufkommen des Linienbus-
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verkehrs,  der auf  zahlreichen innerst ädt ischen Haupt verkehrsst raßen einen erhebl ichen Ant eil  
am Lärm ausmachen kann.  

Bei Verlagerung von Kfz-Verkehren ist  vorab zu prüfen,  ob 

• auf  den ent last et en St raßenabschnit t en kein unerwünscht er Neuverkehr und 

• auf  den Rout en,  auf  denen sich der verlagert e Verkehr bewegt ,  keine unvert ret baren,  
neuen Lärmkonf l ikt e 

ent st ehen.  

Bei der Verlagerung von Verkehren biet et  sich im Wesent l ichen folgendes Maßnahmenrepert oire 
an:  

• Bau von Umgehungsst raßen /  St adt kernent last ungen,  et c.  

• Führung des Verkehrs auf  nut zungs-/ lärmunempf indl ichen St raßen,  

• Verkehrsleit syst em.  

• Pfört nerampeln,  

• Parkraumbewirt schaf t ung,  Parkleit syst em.  

Daneben biet en sich speziel le Ansät ze zur Verlagerung von Schwerverkehr an:  

• Rout enausweisung,  

• Rout enbeschränkung (auch t ags,  nacht s) 

• Wegweisung,  

• Verbesserung der Logist ik,  

• Rest rikt ionen für Fahrzeuge,  Fahrzeugklassen,  et c.  

6.4 Verlangsamung von Kfz-Verkehr 

6.4.1 Grundlagen 

Der Geräuschpegel von Kraf t fahrzeugen set zt  sich im Wesent l ichen aus den Ant riebs- und Rol lge-
räuschen zusammen.  Je nach Geschwindigkeit  und Fahrzeugt yp dominiert  eine Quel le.  Der Zu-
sammenhang zwischen Rol lgeräusch,  Ant riebsgeräusch und dem daraus result ierenden Vorbei-
fahrt pegel bei Geschwindigkeit en von 30 km/ h bzw.  50 km/ h ist  Abbildung 25 zu ent nehmen.   

Bei den Lkw sind in der Regel bei St adt geschwindigkeit  die Ant riebsgeräusche dominierend.   

Die Empf indung von Lärm wird auch durch schnel l  fahrende,  d.  h.  auch laut e Fahrzeuge beein-
f lusst ,  durch die sich St raßenraumnut zer bedroht  fühlen,  weil  das schnell  fahrende Fahrzeug 
deut l icher wahrgenommen wird.  Eine geringe Minderung des Lärmpegels durch Maßnahmen der 
Verkehrsberuhigung kann daher subj ekt iv im Einzelfal l  sehr deut l ich wahrgenommen werden.  

Eine Reduzierung der zulässigen Höchst geschwindigkeit  von 50 km/ h auf  30 km/ h führt  bei den 
Kraf t fahrzeugen im Mit t el  zu einer Pegelminderung von mehr 2 bis 3 dB(A).  
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Abbildung 25:  Geräuschminderung in Abhängigkeit von Geschwindigkeit und Lkw-Anteil am Gesamtverkehr  

 
Quelle: PGT „Handbuch Lärmminderungspläne, 1994, nach Steven, 1992 

Je nach Lärmsit uat ion kann auch eine zeit l iche begrenzt e Beschränkung der zulässigen Höchst ge-
schwindigkeit ,  wie z.  B.  in Nacht st unden von 22.00 bis 6.00 Uhr,  sinnvol l  sein.  Im t at sächl ichen 
Bet rieb wird die nächt l iche Reduzierung von Fahrgeschwindigkeit en von den Lärmbet rof fenen 
posit iver wahrgenommen,  da gleichzeit ig eine Verst et igung des Verkehrsablaufs und somit  eine 
Reduzierung der Pegelspit zen erreicht  wird (vgl.  u.  a.  St ädt e Berl in,  Rost ock,  Jena,  et c. ) 12 .  

Die Art  der im bebaut en Bereich vorzusehenden St raßenmaßnahmen hängt  von dem Erschei-
nungsbild (eng/ weit ,  geradl inig/ kurvig) und der Länge der St raße ab.  Je höher der durch die 
ört l iche Sit uat ion geprägt e „ nat ürl iche“  Verkehrswiderst and ist ,  dest o „ weicher“  können die 
Maßnahmen auf  der St recke sein.  In gewachsenen kleinen Dörfern und hist orisch geprägt en 
Ort sdurchfahrt en zwingen viel fach bereit s die baul ich-räumlichen Vorgaben,  mit  f lexiblen,  der 
j eweil igen Sit uat ion angepasst en Querschnit t en zu arbeit en.  Häuf ig ist  bei solchen Rahmenbe-
dingungen eine Ent wurfsgeschwindigkeit  von 50 km/ h ohnehin nicht  real isierbar.  Bei sehr groß-
zügig ausgebaut en St raßen gil t  zwangsläuf ig der Umkehrschluss:  Hier sind st ark geschwindig-
keit sdämpfende Maßnahmen gefordert ,  wie z.  B. :  

• Überholvorgänge durch Beschilderung oder Markierung unt erbinden,  

• Mit t elst reifen,  

• Fahrbahnt eiler,  Querungssicherungen,  

• Geschwindigkeit sreduzierung von 50 km/ h auf  30 km/ h.  

Die Auswahl geeignet er Maßnahmen sol l t e sich nicht  nur an verkehrst echnischen Vorgaben (z.  B.  
Mindest abst and zwischen geschwindigkeit sdämpfenden Element en) orient ieren,  sondern auch 
den hist orischen St adt grundriss beacht en bzw.  rekonst ruieren.  Engst el len,  Fahrbahnversät ze und 
-verschwenkungen und ähnl iche Element e ergeben sich dann viel fach in „ nat ürl icher“  Form aus 
dem Siedlungsgrundriss.  Je nach Not wendigkeit  können diese verkehrsberuhigenden Element e 

12 PGT,  Lärmminderungsst udie Nobelst raße in Rost ock,  1999 
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baul ich und gest alt erisch bet ont  werden (z.  B.  Ausprägung der Kurvigkeit  oder von Engst el len).  
Hier best eht  ein enger Zusammenhang mit  der St adt sanierung,  Dorferneuerung und st ädt ebaul i-
cher Nachverdicht ung.   

Insbesondere in Mit t elst ädt en und im Umfeld von Bal lungsräumen macht  der eigent l iche Ort skern 
nur noch einen kleinen Teil  der Ort sdurchfahrt  aus.  Häuf ig ist  der hist orische Ort sgrundriss durch 
St raßen- und Hochbaumaßnahmen soweit  ent st el l t ,  dass eine Ableit ung der Umbaumaßnahmen 
aus dem gewachsenen St raßennet z nicht  mehr sinnvol l  erscheint .  Hier sol l t en die Einzelelement e 
so gest alt et  werden,  dass der St raßenraum,  ggf .  in Verbindung mit  t ypischen regionalen Elemen-
t en,  wieder einen eigenen Charakt er erhält .  

Die so gefundene Gest alt ungsform für einen St raßenumbau wirkt  nicht  künst l ich,  da sie sich aus 
der st ädt ebaul ichen Form des Ort es ent wickelt .  Sie wird vom Kraf t fahrer eher akzept iert ,  da sie 
nicht  als Schikane empfunden wird.  Durch die Rückführung der Einzelmaßnahmen auf  hist orisch 
begründet e Element e ergibt  sich die wünschenswert e Verknüpfung zwischen den Ansprüchen der 
Verkehrst echnik,  der St adt gest alt ung sowie der Lärm- und Luf t schadst of fminderung.  

6.4.2 Geschwindigkeitsreduzierung in Ortsein- und -ausfahrten 

Ort seinfahrt en – besonders von kleinen Ort en oder St adt t eilen – sind dadurch gekennzeichnet ,  
dass die Einfahrgeschwindigkeit  außerordent l ich hoch ist .  Damit  an Ort seingängen die zulässige 
Höchst geschwindigkeit  nicht  überschrit t en wird,  müssen Umbaumaßnahmen ent sprechend f rüh-
zeit ig einset zen.  

Die Maßnahmen müssen an Ort seingängen so ausgebildet  sein,  dass sie mögl ichst  nur mit  der 
innerört l ichen Zielgeschwindigkeit  (oder langsamer) passiert  werden können.  Andernfal ls wird an 
der Ort seinfahrt  keine ausreichende Lärmminderung zu erreichen sein.  Als „ hart e“  Maßnahmen 
im Bereich der eigent l ichen Ort seinfahrt  haben sich Mit t el inseln mit  Fahrbahnverschwenkung 
(und Baumt or) und Kreisverkehrsplät ze bewährt .  Auch st at ionäre Radaranlagen können in diesem 
Fal l  sinnvol l  sein.  

Empfehlenswert  ist  es,  den Ort seingang auch st ädt ebaul ich klar gegenüber der f reien St recke zu 
def inieren.  Viel fach ist  durch St reubebauung im Randbereich einer Ort slage nicht  eindeut ig er-
kennbar,  wo diese beginnt .  Mit  einem Bebauungsplan,  der eine geziel t e Auf fül lung von Baulü-
cken zulässt ,  oder mit  Grünelement en,  die auf  eine int ensive Nut zung schl ießen lassen (z.  B.  
Gärt en mit  Zäunen oder Hecken),  kann die Innerort slage klarer def iniert  werden.  Auch die St ra-
ßenraumgest alt ung mit  anset zenden Gehwegen und St raßenbeleucht ung set zen die Ort slage von 
der f reien St recke ab.   

An Ort sausfahrt en ist  viel fach zu beobacht en,  dass der ausfahrende Verkehr bereit s in der Ort s-
lage mit  der Beschleunigung beginnt .  Ort sausfahrt en sol l t en daher im Zusammenhang mit  der 
Gest alt ung der Ort seinfahrt en planerisch bet racht et  werden.  Das im Innerort sbereich erziel t e 
niedrige Geschwindigkeit sniveau sol l  mögl ichst  bis zum Ende der Ort slage gehalt en werden und 
die Beschleunigung erst  außerhalb des bebaut en Bereichs einset zen.  Wegen der niedrigen Aus-
gangsgeschwindigkeit  können die Maßnahmen für die ausfahrenden Fahrzeuge j edoch „ weicher“  
ausfal len als für die einfahrenden (z.  B.  durch asymmet rische Engst el len,  die primär den einfah-
renden Verkehr beeinf lussen).   
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6.5 Verstetigung des Fahrverlaufes 

6.5.1 Grundlagen 

Der Lärmpegel der Kraf t fahrzeuge wird auch durch den Geschwindigkeit sverlauf  best immt ,  der 
in Abhängigkeit  von St örungen des Verkehrsf lusses ent st eht .   

Ein Fahrzeugführer,  der sein Fahrzeug im Mit t el  mit  50 km/ h im 3.  Gang fährt  und dabei st ändig 
beschleunigt  und abbremst ,  erzeugt  einen um bis zu 7 dB(A) höheren Pegel als ein Fahrer,  der 
mit  30 km/ h gleichmäßig ohne St örung den Weg im 3.  Gang zurücklegt .  Et wa 2,4 dB(A) bet rägt  
al lein der Unt erschied im Vorbeifahrt pegel bei Tempo 50 zwischen ungest ört em und gest ört em 
Fahrverlauf .  Bei Tempo 30 bet rägt  der Unt erschied ca.  4 dB(A).   

Bei niedrigeren Geschwindigkeit en führt  Unst et igkeit  der Fahrweise zu relat iv mehr Lärm als bei 
höheren Geschwindigkeit en.  Maßnahmen zur Geschwindigkeit sreduzierung müssen deshalb auch 
zur Verst et igung beit ragen:   

• langsamer = leiser,  gleichmäßiger = leiser,  langsam und gleichmäßig = viel  leiser 

Das Lärmminderungspot enzial  durch Verst et igung der Fahrgeschwindigkeit  (ohne Veränderung 
des Fahrbahnbelags und der Geschwindigkeit ) bet rägt  beim Mit t elungspegel zwischen 

• maximal ca.  4 dB(A) bei Tempo 30 km/ h und einem geringen Ant eil  schwerer Lkw und 

• ca.  1 dB(A) bei Tempo 70 km/ h und einem hohen Schwerverkehrsant eil  von 12,5 %.  

Abbildung 26 zeigt  die Einf lüsse der Geschwindigkeit  auf  die Geräuschent wicklung bei ungest ör-
t em Verkehrsf luss in Abhängigkeit  von verschiedenen Lkw-Ant eilen.  Demgegenüber zeigt  Abbil-
dung 27 die deut l ich erhöht en Pegel,  die durch gest ört en Verkehrsf luss bei gleichen Geschwin-
digkeit en auf t ret en.  Ersicht l ich wird der Zusammenhang,  der sich in der Abbildung 29 anhand 
einer Versuchsreihe darst el len lässt .  Je höher die Geschwindigkeit ,  dest o unerhebl icher die Aus-
wirkungen von ungleichmäßigem (gest ört em) oder „ ungest ört em“  Verkehrsf luss auf  die Lärmpe-
gel.  Im st ädt ischen Geschwindigkeit sbereich von et wa 40-60 km/ h bet ragen die Minderungspegel 
durch Verbesserung der Verst et igung im Mit t el  et wa 2,5 bis 3,5 dB(A).  

Abbildung 26:  Geräuschentwicklung bei ungestörtem Verkehrsfluss (Bezugsbasis: ungestörter Verkehrsfluss, 
v = 30 km/h, Anteil schwerer Lkw = 0 %) 

 
Quelle: PGT Handbuch Lärmminderungspläne, 1994 
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Abbildung 27:  Geräuschentwicklung bei gestörtem Verkehrsfluss(Bezugsbasis: ungestörter Verkehrsfluss, 
v = 30 km/h, Anteil schwerer Lkw = 0 %)  

 
Quelle: PGT Handbuch Lärmminderungspläne, 1994 

Die in Abbildung 28 und Abbildung 29 angegebenen Geräuschpegel st el len durchschnit t l iche 
Emissionswert e dar,  die aus Geräuschmessungen an einzelnen Kraf t fahrzeugen im realen Verkehr 
best immt  wurden.  Bei diesen Messungen wird der Maximalwert  des Schal ldruckpegels während 
der Vorbeifahrt  des Kraf t fahrzeuges in 7,5 m Abst and zusammen mit  der Fahrzeuggeschwindig-
keit  regist r iert .  Es handelt  sich also nicht  um Mit t elungspegel,  man kann aber aus diesen Wert en 
unmit t elbar Rückschlüsse auf  die Mit t elungspegel für t ypische Immissionssit uat ionen ziehen.   

Mit  dem Begrif f  Geschwindigkeit sverlauf  wird die Änderung der Geschwindigkeit  im Fahrt verlauf  
bezeichnet .  Ist  die Ausgangssit uat ion durch ungleichmäßigen Geschwindigkeit sverlauf  gekenn-
zeichnet  und gel ingt  es,  durch geeignet e Maßnahmen eine Verst et igung zu erreichen,  so erhält  
man einen weit eren Beit rag zur Lärmminderung (vgl.  Abbildung 28).  Es kann j edoch in der Praxis 
bei nicht  sorgfält ig abgest immt en Maßnahmen auch der umgekehrt e Fal l eint ret en.  Dann wird 
der Minderungsbeit rag der Geschwindigkeit sreduzierung durch einen unst et igen Verkehrsablauf  
zum Teil  wieder zunicht e gemacht .  
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Abbildung 28:  Lärmminderungspotenzial durch Verstetigung der Geschwindigkeit  

 
Quelle: PRR/FIGE „Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung. Minderung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen an Wohn- und Verkehrsstraßen“, 2000 

Sorgfält ig auf  die Ausgangssit uat ion abgest immt e Lärmminderungsmaßnahmen können auch zu 
einer niedert ourigen Fahrweise beit ragen.  Dies bedeut et  einen zusät zl ichen Beit rag zur Lärm-
minderung (vgl.  Abbildung 29) wie auch zur Reduzierung der Schadst of femissionen und des Kraf t -
st of fverbrauchs.  

Abbildung 29:  Lärmminderungspotenzial durch niedertourige Fahrweise 

 
Quelle: PRR/FIGE „Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung. Minderung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen an Wohn- und Verkehrsstraßen“, 2000 

In Abbildung 30 ist  der Einf luss des Geschwindigkeit sverlaufs auf  die Geräusche von Pkw quant i-
t at iv für den Bereich von 20 bis 50 km/ h auf  einem durchschnit t l ichen Asphalt belag dargest el l t .  
Sie erlaubt  eine Abschät zung des j eweils von der Ausgangssit uat ion abhängigen Minderungspo-
t enzials.  
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Abbildung 30:  Lärmminderungspotenzial durch Reduzierung und Verstetigung der Geschwindigkeit 

 
Quelle: PRR/FIGE „Planungsempfehlungen für eine umweltentlastende Verkehrsberuhigung. Minderung von Lärm- und Schadstoff-
emissionen an Wohn- und Verkehrsstraßen“, 2000 

Verlangsamung und Verst et igung von Kfz-Verkehr ist  das am meist en gebräuchl iche Handlungs-
feld zur Reduzierung von St raßenverkehrslärm.  Dies erklärt  sich aus dem hohen Wirkungsgrad 
sowie der kost engünst igen und kurzf r ist igen Umset zbarkeit  dieser Maßnahmen.  Darüber hinaus 
kann eine deut l iche Erhöhung der Verkehrssicherheit  und eine Verringerung des not wendigen 
Plat zbedarfs (Fahrbahnbreit en) erziel t  werden.  

Die Wirkung einer Kombinat ion ausgewählt er Maßnahmen zeigt  das Beispiel  in der Hansest adt  
Rost ock13.  Das Maßnahmenkonzept  umfasst e:  

• Senkung der zulässigen Höchst geschwindigkeit  nacht s (22-06 Uhr) auf  30 km/ h,  

• Einbau von Querungshil fen für Fußgänger,  

• Ausweisung eines gemeinsamen Geh-/ Radweges,  

• Markierung eine Schut zst reifens für Radfahrer,   

• Ergänzung eine Parkst reifens,  

• Parken auf  der Busspur nacht s,  

• Überwachung und Messung der Fahrgeschwindigkeit en,  

• Opt imierung der Licht signalanlagen,  

• Geschwindigkeit sanzeige,  

• Schut zst reifen.  

13 PGT,  Lärmminderungsst udie Nobelst raße in Rost ock,  1999 
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Abbildung 31:  Geschwindigkeitsdisplay und Schutzstreifenmarkierung 

  
Quelle: PGT 

Die Umset zung des o.  a.  Maßnahmenbündels zur Verlagerung und Verst et igung in der Hansest adt  
Rost ock erbracht e folgende Ergebnisse:  

• Die subj ekt iv empfundene Veränderung wird deut l ich st ärker wahrgenommen als das phy-
sikal isch Messbare es erwart en l ieß.  

• Die Bef ragt en fühlen sich seit  Einführung des Model lversuchs weniger durch Lärm gest ört .  

• Mehr als ein Viert el  der Bef ragt en meint ,  dass sich insbesondere nacht s der Lärm verrin-
gert  hat .  

• Die Bef ragt en äußern,  dass die Lärmbelast ungen auch in den Wohnungen abgenommen 
haben.  

• Die Absicht  wegzuziehen,  hat  abgenommen 

• Die verkehrl ichen Veränderungen werden posit iv beurt eil t .  

6.5.2 Maßnahmen in Ortsdurchfahrten / Stadtstraßen 

Zur Absicherung eines gleichmäßigen Geschwindigkeit sverlaufs sol l t en Maßnahmen in regelmäßi-
gen Abst änden wiederholt  werden bzw.  durchgängig erfolgen (z.  B.  Schut zst reifen für Radfah-
rer).  Andernfal ls führen Beschleunigungsvorgänge zu unnöt igen Geräusch- und Abgaserhöhungen.  

6.5.3 Verstetigung durch Knotenpunktgestaltung 

Die Leist ungsfähigkeit  innerört l icher Verkehrsst raßen wird weit gehend durch die Kapazit ät  der 
Knot enpunkt e best immt .  Da heut e nicht  nur in städt ischen,  sondern auch in dörf l ichen Bereichen 
Knot enpunkt e zumeist  in dicht er Folge signal isiert  sind,  kann an den Knot en nicht  nur die Kapa-
zit ät  des St raßennet zes,  sondern auch der Verkehrsf luss und damit  die Fahrgeschwindigkeit  ge-
st euert  werden.  Maßnahmen zum St raßenumbau müssen daher zunächst  an den Knot enpunkt en 
anset zen,  da hier über die Signalst euerung,  Zahl und Ausbildung der Abbiegefahrst reifen,  Wahl 
der Kurvenradien und ähnl iche Element e verkehrsplanerische Paramet er wie Leist ungsfähigkeit  
und Geschwindigkeit sniveau eingest el l t  werden können.  
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6.5.4 Kreisverkehrsplätze 

Kreisverkehrsplät ze sind schon seit  dem 18.  Jahrhundert  ein St adt gest al t ungselement .  Die heut i-
ge Generat ion von Kreisverkehrsplät zen weist  zumeist  einen Durchmesser von 32-36 m auf  und 
gehört  damit  zu den kleinen Kreisverkehren.  Diese kompakt e,  plat zsparende Bauweise bewirkt  
eine st arke Verringerung der Durchfahrgeschwindigkeit  und erleicht ert  den Einbau auch in räum-
l ich beengt en Sit uat ionen.  In den let zt en Jahren und in noch beengt eren St raßenräumen kom-
men vermehrt  auch sog.  überfahrbare Minikreisverkehre mit  einem Durchmesser von 19 bis 22 m 
zum Einsat z.  Der Einsat z muss j edoch unt er verkehrst echnischen,  st ädt ebaul ich wie auch lärm-
mindernden Aspekt en dif ferenziert  bet racht et  werden:  

• Im Vergleich zu konvent ionel len Knot enpunkt en werden kleine Kreisverkehrsplät ze lang-
samer durchfahren,  Brems- und Beschleunigungsvorgänge sind weniger st ark ausgeprägt  
und Wart ezeit en bei laufendem Mot or sind,  vor al lem in verkehrsschwachen Zeit en,  ge-
ringer oder ent fal len sogar vol lst ändig.  Dies bewirkt  generel l ,  dass der Ant eil  an schwe-
ren Unfäl len mit  Personenschäden deut l ich abnimmt  und die Lärm- und Luf t schadst of fbe-
last ung geringfügig verringert  werden.  Zudem ent fal len die hohen Einricht ungs- und War-
t ungskost en für Signalanlagen.  Dies sind eindeut ige Vort eile des Kreisverkehrs.  

• Nacht eil ig bei kleinen Kreisverkehren sind die größeren Weglängen für Fußgänger und 
Radfahrer sowie die Querbeschleunigungen für die Fahrgäst e in Bussen.  Eine Priorisierung 
des ÖPNV ist  an Kreisverkehrsplät zen schwieriger und benöt igt  ggf .  besondere Vorkehrun-
gen im Vorfeld.  Verkehrsst röme können nicht  geziel t  gelenkt  werden wie bei einem signa-
l isiert en Knot enpunkt  (z.  B.  Bevorzugung einer best immt en Fahrt r icht ung).  Der Einsat z 
von Kreisverkehrsplät zen ist  deshalb in j edem Einzelfal l  sorgfält ig zu prüfen.  

• Kleine Kreisverkehrsplät ze schaf fen eine markant e Gest alt ung,  die nicht  nur die Gest al t -
qual it ät  des St raßenraums erhöht ,  sondern auch die st adt räumliche Orient ierung verbes-
sern kann.  Aufgrund ihrer prägnant en Erscheinung und gest alt erischen Wirksamkeit  müs-
sen kleine Kreisverkehre j edoch auch auf  ihre st ädt ebaul iche Wirkung und Einbindung ge-
prüf t  werden (z.  B.  st ark abgekröpf t e Zufahrt en,  Anschnit t  von Grundst ückf lächen in ei-
nem sonst  klar def iniert en St raßenraum,  asymmet rische Lage des Kreisels).  

6.5.5 Lichtsignalanlagen 

Licht signalanlagen biet en im Gegensat z zu Kreisverkehren viel fäl t igere Möglichkeit en,  Verkehr 
zu lenken,  den Verkehrsf luss zu st euern und best immt e Verkehrsart en zu bevorzugen.   

• Licht signalanlagen ent lang von Haupt verkehrsst raßen,  die 24-St unden in Bet rieb sind,  
können bei koordiniert er Schalt ung zu einer Dämpfung der nächt l ichen Höchst geschwin-
digkeit en („ Grüne Welle“  auf  niedrigem Geschwindigkeit sniveau,  angezeigt  durch Dis-
plays) genut zt  werden.  Damit  können durch Verst et igung und Verlangsamung die durch 
hohe Fahrgeschwindigkeit en auf t ret enden nächt l ichen Lärmbelast ungen of t mals gemin-
dert  werden.   

• Licht signalanlagen können zur St euerung von Verkehrsmengen („ Pfört nerung“ ) genut zt  
werden.  Somit  wird eine Zuf lussdosierung auf  besonders belast et en St reckenabschnit t en 
erreicht ,  die t eilweise auch zu einer Verst et igung beit rägt  und damit  einen Beit rag zur 
Lärmminderung leist et .   
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6.5.6 Fahrbahnquerschnitt 

Abhängig von der Anzahl und der Dicht e der Knotenpunkt e sol l t en auf  der St recke die Fahrbahn-
querschnit t e so gewählt  werden,  dass ein weit gehend gleichmäßiger Verkehrsf luss auf  niedrigem 
Geschwindigkeit sniveau ent st eht .  

6.5.7 Zweistreifige Fahrbahn 

Je nach vorherrschender oder angest rebt er Nut zung l iegt  die Zielgeschwindigkeit  innerhalb an-
gebaut er innerört l icher Verkehrsst raßen zwischen et wa 30 und maximal 50 km/ h.  

Die Querschnit t sbemessung ergibt  sich sowohl aus der angest rebt en Kapazit ät  als auch der not -
wendigen Begegnungsfäl le.  Die sich hieraus ableit ende Querschnit t sbemessung für die Fahrst rei-
fen bzw.  die vorgesehenen Einzelelement e hängen von der Zielgeschwindigkeit  ab.  Mit t lere Ge-
schwindigkeit en zwischen 30 km/ h und 40 km/ h (v85 < 50 km/ h) sind auf  Verkehrsst raßen 
durchaus real ist isch und können eine spürbare Abnahme der Geräuschimmissionen zur Folge ha-
ben.   

Die Querschnit t sgest alt ung ist  nicht  auf  den größt mögl ichen Begegnungsfal l  abzust immen,  son-
dern auf  den in dieser St raße t ypischen Normalfal l .  Nur dann können die Maßnahmen zu gleich-
mäßigen Fahrgeschwindigkeit en auf  niedrigem Niveau führen.  Bei einigen Maßnahmen hängt  die 
lärmmindernde Wirkung st ark von der Verkehrsmenge (Zahl der Begegnungsfäl le) und der Ver-
kehrszusammenset zung (Art  der Begegnungsfäl le) ab.  Zwangsläuf ig nimmt  die Geschwindigkeit s-
dämpfung und damit  in al ler Regel auch die Lärmminderung ab,  j e „ größer“  der Begegnungsfal l  
(z.  B.  st at t  Pkw/ Pkw-Begegnung Pkw-/ Lkw-Begegnung) gewählt  werden muss.  

Um eine mögl ichst  weit gehende Geschwindigkeit sdämpfung bei Zugrundelegung des oben be-
schriebenen übl ichen Begegnungsfal les zu erzielen,  kann man 

• ent weder punkt uel le Maßnahmen vorsehen,  z.  B.  Engst el len zur Beschränkung der Begeg-
nungsfäl le,  Verhinderung von Überholmögl ichkeit en durch Mit t el inseln oder fahrdyna-
misch wirksame Maßnahmen durch Fahrbahnversät ze und/ oder Pf last erkissen,  oder 

• die gesamt e Fahrbahn für den kleinst en not wendigen Begegnungsfal l  dimensionieren und 
ggf .  über eine f lexible Querschnit t sgest alt ung (z.  B.  mit  Mehrzweckst reifen oder Schut z-
st reifen) die Abwicklung der übrigen Begegnungsfäl le sicherst el len.  Da bei einem solchen 
Ausbau keine punkt uel len Hindernisse im Verkehrsf luss geschaf fen werden,  führt  gerade 
bei st ärker belast et en St raßen mit  relat iv hohem Lkw/ Bus-Ant eil  ein solcher Ausbau zu 
einem gleichmäßigen Verkehrsf luss auf  niedrigem Geschwindigkeit sniveau.  

Um einen gleichmäßigen Verkehrsf luss zu sichern,  sol l t e bei st ärker belast et en St raßenabschnit -
t en auf  Senkrecht - oder Schrägparkst ände verzicht et  werden.  Längsparkst ände sol l t en mögl ichst  
überlang ausgeführt  werden,  um ein Einparken in Geradeausfahrt  zu erlauben,  ohne den Ver-
kehrsf luss zu unt erbrechen.  Langsam fahrender Parksuchverkehr kann dabei zur Geschwindig-
keit sdämpfung und Verst et igung des Verkehrs durchaus erwünscht  sein.  

Auch Fahrbahnversät ze und vergleichbare Maßnahmen können bei großzügiger Auslegung in ver-
kehrsarmen Zeit en in erhebl ichem Maße ihre Wirkung verl ieren,  wenn geringere Bindungen durch 
vorausfahrende Fahrzeuge oder fehlender Gegenverkehr best ehen,  sofern nicht  durch baul iche 
Element e (z.  B.  Fahrbahnt eiler im Versat z) die Wirkung der Maßnahme unabhängig von der Ver-
kehrsmenge gesichert  wird.   

Für die meist en Maßnahmen,  die kapazit ät sabhängig wirken,  gil t ,  dass sie bei geringer Verkehrs-
st ärke kaum mehr ihre Wirkung ent fal t en können.  So sind t agsüber höhere Verkehrsmengen,  an-
dere Verkehrszusammenset zungen und auch andere Fahrt zwecke als abends und nacht s fest zu-
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st el len.  Die verändert e Wirkung result iert  in al ler Regel aus dem Fehlen von Begegnungsfäl len.  
Da zum Schut z der Nacht ruhe in besonderem Maß eine Reduzierung der Geräuschbelast ung er-
forderl ich ist ,  sol l t en an St raßen mit  anl iegender Wohnnut zung Maßnahmen eingeset zt  werden,  
die in verkehrsschwachen Zeit en zur Geschwindigkeit sdämpfung beit ragen (z.  B.  Beschränkung 
der Überholmögl ichkeit en durch Mit t el inseln oder grüne Wellen bei niedriger Progressionsge-
schwindigkeit ).  

Idealt ypisches Beispiel  für eine sinnvol le Maßnahmenkombinat ion:  Eine Fahrbahn wird über grö-
ßere St reckenabschnit t e mit  großzügigem Fahrbahnquerschnit t  belassen,  um auch Ladevorgänge,  
Parken in der zweit en Reihe,  Wendemanöver und ähnl iche Abläufe leicht  verkraf t en zu können.  
Punkt uel l  j edoch werden Kapazit ät sbeschränkungen (z.  B.  Engst el len) bzw.  geschwindigkeit s-
dämpfende Maßnahmen vorgesehen.  Die St andort e punkt uel ler,  hart er Maßnahmen sind in vielen 
Fäl len gleichzeit ig geeignet ,  eine sichere Querungsst el le für Fußgänger anzubiet en.  Dies können 
sowohl Engst el len als auch Mit t el inseln,  ggf .  in Verbindung mit  Fußgängerüberwegen oder Fuß-
gängerampeln,  leist en.  Kombiniert  man diese Maßnahmen zusät zl ich mit  Bushalt est el len,  werden 
auch deren Erreichbarkeit  und die Sicherheit  während des Bushalt es wesent l ich erhöht .  

6.5.8 Mehrstreifige Fahrbahn 

Bei St raßen mit  mehreren Fahrst reifen best eht  auch die Mögl ichkeit ,  den Fahrbahnquerschnit t  
zeit l ich zu beschränken:  

• Bei St raßen mit  mehreren Richt ungsfahrst reifen sol l t e überprüf t  werden,  inwieweit  bzw.  
wann die Kapazit ät  benöt igt  wird und in welchem Umfang ggf .  eine Rücknahme der Kapa-
zit ät  durch Verringerung der Anzahl der Fahrst reifen (bspw.  nacht s Parken auf  recht em 
Fahrst reifen) mögl ich ist .  

• St raßen mit  mehrst reif iger Fahrbahn weisen Fahrbahnbreit en von 2,75 m bis deut l ich 
über 3,50 m auf .  Anhand der Verkehrszusammenset zung auf  diesen St raßen sol l t e geprüf t  
werden,  inwieweit  diese Breit en benöt igt  werden.  Schmale vierst reif ige St raßen mit  Brei-
t en von weniger als 12 m und fehlender bzw.  nur t eilweise vorhandener Spurmarkierung 
der Richt ungsfahrbahnen führen of t mals zu einer reduziert en Fahrgeschwindigkeit  und 
damit  zu dem gewünscht en lärmmindernden Ef fekt .  Darüber hinaus ent st ehen Spielräume 
für breit ere Nebenanlagen oder eine int ensivere Begrünung.  

6.6 Minderung an der Lärmquelle 

6.6.1 Lärmmindernde Fahrbahnoberflächen 

Grundlagen 

Neben der Fahrgeschwindigkeit  hat  auch die Oberf lächenbeschaf fenheit  der Fahrbahndecke ei-
nen großen Einf luss auf  den von Kraf t fahrzeugen ausgehenden Lärm.   

St raßendecken können unt erschiedl iche akust ische Eigenschaf t en haben,  ausgelöst  durch ihren 
Hohlraumgehalt ,  ihrer Oberf lächengest alt  und ihres Text urspekt rums.  Die Oberf lächengest alt  hat  
einen st arken Einf luss auf  die Schwingungsanregung des Reifens,  die wiederum zur Abst rahlung 
von Schal l  nach außen und innen führt .  Vort eilhaf t  im Sinne des Lärmschut zes sind hierbei kon-
kave Oberf lächenformen.  Der Hohlraumgehalt  der Fahrbahndecke (dicht ,  semi-dicht ,  semi-porös 
und porös) hat  sowohl Einf luss auf  die Ent st ehung von Geräuschen als auch auf  die Schal lausbrei-
t ung.  Das Text urspekt rum gibt  die Rauhigkeit  eines Fahrbahnbelags an.  Abbildung 32 zeigt  Mes-
sergebnisse für Pkw,  leicht e Lkw und schwere Lkw bei unt erschiedl ichen Fahrbahnoberf lächen.  
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Danach ist  im Geschwindigkeit sbereich zwischen 20 und 30 km/ h eine Pf last erdecke im Vergleich 
zu einer Asphalt bet ondecke um ca.  2 bis 3 dB(A) laut er,  im Bereich über 30 km/ h sogar bis zu 
6 dB(A).  

Abbildung 32:  Geräuschemissionen (mittlerer max. Vorbeifahrtpegel in 7,5 m Abstand) bei frei fließendem Verkehr 

 
Quelle: Umweltbundesamt, zit. nach: Städtebauliche Lärmfibel, 1991 

Hinsicht l ich der Einsat zbereiche der verschiedenen Fahrbahndecken sind Verkehrsbelast ungen 
und Fahrgeschwindigkeit en zu beacht en.  Durch Verhandlungen mit  den St raßenbaulast t rägern 
sol l t e auf  die Verwendung lärmmindernder Beläge sowohl im St raßenunt erhalt  als auch bei Neu-
baut en hingewirkt  werden.  

Pflasterbeläge  

In vielen St ädt en gibt  es zahlreiche hist orische St raßen mit  gut  erhalt enen,  gepf last ert en Fahr-
bahnbelägen.  Bei der Sanierung von St raßen,  wie sie im Rahmen der St ädt ebausanierung voran-
get rieben wird,  st el l t  sich die Frage,  ob der al t e Pf last erbelag noch zeit gemäß und st adt vert räg-
l ich ist  oder ob er durch Asphalt  erset zt  werden sol l t e.  Hier zeigt  sich in besonderem Maß die 
Problemat ik des Lärms auf  verschiedenen Fahrbahnoberf lächen.  Bei Pf last erst raßen mit  höherem 
Verkehrsaufkommen und höheren Fahrgeschwindigkeit en sind Lärm- und Erschüt t erungsbeein-
t rächt igungen und ent sprechende Anwohnerbeschwerden vorprogrammiert .  

Ist  aus st ädt ebaul ichen Gründen ein Pf last erbelag erwünscht ,  gibt  es verschiedene Wege,  diese 
nacht eil igen Auswirkungen ohne Verzicht  auf  Pf last erbeläge auszuschl ießen bzw.  auf  ein akzep-
t ables Maß zu reduzieren:  

• kompensat orische Maßnahmen (z.  B.  Geschwindigkeit sbeschränkung),  

• Beschränkung der Pf lasterbeläge auf  i.d.R.  langsam befahrene Bereiche (z.  B.  abbiegende 
Fahrzeuge) oder  

• Beschränkung auf  selt en überfahrene Fahrbahnf lächen (z.  B.  im Schat t en von Mit t el inseln 
und Fahrbahnversät zen).  

Bei der Auswahl des Pf last ers gibt  es erhebl iche Unt erschiede zwischen Nat urst ein- und Bet on-
st einpf last erbelägen,  die in verschiedenen Oberf lächen und Verleget echniken bekannt  sind.   
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Bei Pf last erst raßen mit  erhöht em Radverkehrsaufkommen sind mögl ichst  benut zerf reundl iche 
Lösungen zu f inden,  z.  B.  gesamt e Fahrbahn oder mit t iger St reifen mit  ebenen Pf last er und ggf .  
zusät zl icher Fugenverguss.  

Einsatz von Pflasterbelägen am Beispiel der Hansestadt Rostock 

Unt ersuchungen der Hansest adt  Rost ock zu verschiedenen Pf last erbelägen hat t en folgendes Er-
gebnis:  

• die „ ebenen Pf last er“  führt en zu Pegelerhöhungen um 6-7 dB(A),   

• die „ unebenen Pf last er“  zu Pegelerhöhungen um 9-12 dB(A) 

im Vergleich zu Asphalt bet on.   

Im st ädt ischen Arbeit skreis Lärmminderungsplanung wurden darauf  aufbauend ört l ich verbindl i-
che „ Planungsempfehlungen für den Einsat z von Pf last erbelägen“  (Hansest adt  Rost ock,  2004) 
erarbeit et :  

1.  Einsat z von Pf last erbelägen an bewohnt en St raßen nur bei Geschwindigkeit sbeschränkun-
gen (verkehrsberuhigt er Bereich,  Tempo 20-Zone oder Tempo 30-Zone) mögl ich.  Bei ho-
hem Verkehrsaufkommen und Geschwindigkeit en über 30 km/ h ist  der Einsat z zusät zl i-
cher verkehrsberuhigender Element e zu prüfen,  wie z.  B.  Recht s-vor-l inks,  Pla-
t eauaufpf last erungen,  Fahrbahnverengungen.  Bei ungeeignet en Verhält nissen sol l t e aus 
Lärmschut zgründen auf  den Einsat z von Pf last ern verzicht et  werden.   

2.  Bei der Inst andset zung  von Pf last erst raßen sind bei der Abwägung der Erfordernisse des 
Immissionsschut zes,  des Denkmalschut zes und des St adt bildes begründet e Einzelfal lent -
scheidungen zur Wahl des Pf last ers und der Verlegeart  zu t ref fen.  Dabei sind auch die 
Net zbedeut ung der St raßen,  das Verkehrsaufkommen,  die Verkehrszusammenset zung,  die 
Int eressen der dort  lebenden Menschen,  die Wohndicht e,  die Mögl ichkeit en der Einf luss-
nahme auf  das Verkehrsaufkommen u.  a.  m.  zu berücksicht igen.   

3.  Besondere Vorsicht  ist  bei Belagswechseln gebot en.  So sol l t e an bewohnt en St raßen kein 
Wechsel von sehr glat t en Oberf lächen (Asphalt ) zu Pf last ern mit  großen Fugen oder Fasen 
vorgenommen werden.  Bei Verkehrsberuhigungsmaßnahmen haben sich Plat eauaufpf las-
t erungen und Belagswechsel mit  ungefasst en Kunst st einen bzw.  geschnit t enen Nat urst ei-
nen bewährt .  

4.  Die Verfugung von Pf last erst raßen ist  sowohl im Int eresse der St andfest igkeit  der Fahr-
bahn als auch des Immissionsschut zes dauerhaf t  zu erhalt en.  Dazu sind mehrere Maßnah-
men einzeln bzw. gekoppelt  umzuset zen:   

• Berücksicht igung einer 2- bis 3-j ährigen Erhalt ungspf lege bei Ausschreibungen von 
Pf last erst raßenneubaut en 

• Einsat z al t ernat iver St raßenreinigungst echnik (nur kehren und nicht  bzw.  wenig sau-
gen) und Reinigungsint erval le 

• manuel le St raßenreinigung im 1.  Jahr nach Fert igst el lung  

• Aufst el lung und Umset zung eines Erhalt ungspf legekonzept es 

• alt ernat iv ist  ein Fugenverguss zu prüfen.  
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Abbildung 33:  Einsatzempfehlungen für verschiedene Fahrbahnoberflächen in Abhängigkeit von Verkehrsaufkom-
men, Verkehrscharakteristik und den Anforderungen des Denkmalschutzes und Stadtbildes 14 

 
Quelle: Planungsempfehlungen für den Einsatz von Pflasterbelägen; Hansestadt Rostock, 2004  

Bei Bau eines Bet onst ein-Pf last erbelags sol l t en folgende Hinweise beacht et  werden:  

• Ebenheit  des Pf last erst eines,  um das Reifen-/ Fahrbahngeräusch niedrig zu halt en,  

• fachgerecht e Bauweisen für eine dauerhaf t  ebene Verlegung,  damit  die Geräusche nicht  
durch f rühzeit ige Deckenschäden erhöht  wird,  

• schmale Fugen ohne oder mit  sehr kleiner Fase,  um das „ Aufpral l“ -Geräusch der Reifen 
zu minimieren,  

• Diagonalverbund,  damit  Reifen „ schräg“  über die Fugen rol len und dadurch weniger Lärm 
erzeugen,  

• Verlegung von großformat igen St einen,  um den geräuscherzeugenden Fugenant eil  zu re-
duzieren,  

14 Erläut erung zum Schwellenwert  von 1.500 Kfz/ 24 h:  In t ypischen Alt st adt st raßen werden bei Verkehrsbelegungen 

1.500 Kfz/ 24 h die Immissionsgrenzwert e der Verkehrslärmschut zverordnung überschrit t en.  Dieser Wert  korrespon-

diert  auch mit  dem Zielwert  für das Verkehrsaufkommen von schmalen Anl iegerst raßen in st adt kernnahen Alt bauge-

biet en (St raßent yp AS 3,  vgl.  Tab.  16 der EAE 85/ 95).  Die EAE 85/ 95 ist  2007 durch die „ Richt l inien für die Anlage 

von St adt st raßen - RASt  06“  der FGSV erset zt  worden.  
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• glat t e bis feinaufgeraut e Oberf läche mit  feiner Körnung,  um der Oberf lächenst rukt ur 
lärmopt imiert er Asphalt e nahe zu kommen.  

Mit  dieser Vorgehensweise können mit  Bet onst einpf last er ähnl ich gut e Ergebnisse erziel t  werden 
wie mit  einem Spl it t mast ix-Belag.  

Auf  Verkehrsst raßen können „ Langsamfahrbereiche“ ,  auf  denen deut l ich langsamer als 20 km/ h 
gefahren wird,  gepf last ert  werden.  Zudem gibt  es gerade auf  St raßen mit  höheren zulässigen 
Höchst geschwindigkeit en j e nach St raßenent wurf  immer „ Schat t enf lächen“ ,  die gar nicht  oder 
nur selt en befahren werden,  beispielsweise:  

• in Abhängigkeit  von den Verkehrsst römen:  Innenf lächen von Kreuzungen,   

• für Lkw/ Busse ausgelegt e Kurvenradien,  

• Flächen an den Köpfen von Mit t el inseln,   

• Seit enf lächen von Engst el len,   

• Unmit t elbarer Rinnenbereich,  

• Ansät ze von Abbiegefahrst reifen,  ggf .  auch der gesamt e Abbiegefahrst rei fen,  

• Kreisverkehrsinseln.  

Diese Flächen können,  wenn es aus gest alt erischen Gründen erwünscht  ist ,  ohne Nacht eile für 
die Lärmminderung mit  raueren und unebeneren Pf last erungen versehen werden.  Auf  eine sorg-
fäl t ige baut echnische Ausführung ist  dabei zu acht en.  Die idealt ypische Darst el lung dieser Ele-
ment e zeigt ,  dass sich hieraus st adt gest al t erisch und funkt ional gut e Lösungen ableit en lassen.  
Umwelt ent last ung und St adt gest alt  schl ießen sich nicht  aus,  sondern erlauben vert ret bare und 
bef riedigende Kompromisse.  

6.6.2 Abstandsvergrößerung 

Grundlagen 

Der Lärmpegel nimmt  mit  zunehmendem Abst and von der Geräuschquel le ab.  Die bei der f reien 
Schal lausbreit ung zu berücksicht igenden Bodendämpfungen und met eorologischen Gegebenhei-
t en sind im Innerort sbereich zu vernachlässigen.   

Eine Lärmminderung durch Abst andsvergrößerung ist  subj ekt iv nicht  so ziel führend wie Maßnah-
men zur Verkehrsberuhigung.  Dennoch kann durch eine opt isch ansprechende Gest alt ung der 
gewonnenen Abst andsf lächen eine deut l ich spürbare Verbesserung erziel t  werden,  die über den 
physikal isch messbaren Wert en l iegt .  

Eine Verdoppelung des Abst ands zwischen Geräuschquel le und Immissionsort  ent spricht  einer 
Reduzierung des Mit t elungspegels um 3 dB(A).  So führt  beispielsweise die Vergrößerung des Ab-
st ands zwischen Fahrbahn und Gebäudef ront  von 10 m auf  15 m zu einer Pegelminderung von 
1,5 dB(A).  In Abbildung 34 ist  für eine Höhe von 1,70 m über dem Boden die Veränderung des 
Mit t elungspegels bei Abst andsveränderung gegenüber einem Abst and von rund 10 m dargest el l t .  
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Abbildung 34:  Lärmreduzierung durch Erhöhung des Abstands zur Fahrbahnmitte 

 
Quelle: NWP, PGT, Maire 1992 

Maßnahmen 

Im Rahmen der innerst ädt ischen Verkehrsplanung sind Abst andsvergrößerungen z.  B.  beim Rück-
bau von überbreit en Ort sdurchfahrt en oder der Reduzierung von Fahrst reifen bei mehrst reif igen 
Richt ungsfahrbahnen mit  Überkapazit ät en denkbar,  aber auch eine zeit l ich beschränkt e Reduzie-
rung der Fahrst reifenzahl in verkehrsschwachen Zeit en.  In vielen Fäl len ist  auch eine Verschmä-
lerung von Fahrst reifen zugunst en der Anlage von Radfahrst reifen oder Schut zst reifen für den 
Radverkehr in der Praxis erprobt .  Weit ere Maßnahmen zur Abst andserhöhung sind:  
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• Ausbildung der Bordl inie,  

• Mat erialwechsel,  

• Fahrbahnbreit e,  Schmalfahrbahn,  opt ische Gliederung,  

• überbreit e Rinne,  

• Mehrzweckst reifen/  Schut zst reifen,  

• Längsparkplät ze,  

• Busfahrst reifen,  

• Engst el len,  Fahrbahnverengungen.  

6.7 Abschirmung und passiver Schallschutz 

Innerort s sind Maßnahmen zur Abschirmung häuf ig nicht  umset zbar.  Der große Sanierungsbedarf  
und t iefgreifende st ädt ebaul iche Umst rukt urierungen biet en j edoch die Chance,  den Lärmschut z 
angemessen zu berücksicht igen.  

Die Flächen im St raßenseit enraum lassen sich bei geeignet en st ädt ebaul ichen Sit uat ionen für 
Lärmminderungsmaßnahmen nut zen.  Hierunt er werden nicht  nur schal labschirmende Maßnah-
men in Form von klassischen Lärmschut zwänden bzw.  –wäl len verst anden.  Es sind hierfür auch 
sonst ige opt isch ansprechend gest alt et e baul iche Element e verwendbar:  

• Grün-/  Pf lanzst reifen,  Baumbeet e;  die Raumwirksamkeit  ist  von der Artenwahl sowie der 
Anordnung der Bäume abhängig,   

• Geländemodel l ierung,  

• Fahrbahnt eiler,  Baumbeet e als Hochbeet e in Abhängigkeit  von der ört l ichen Sit uat ion,  

• Lärmschut zhecken,  

• Unt ert unnelung oder Einhausung von St raßen.  

Die Wirkung von Lärmschut zwäl len und -wänden hängt  von der Höhe und dem Abst and vom Emit -
t ent en zum Immissionsort  ab.  Wände und Abschirmungen sind sowohl im privat en Bereich wie im 
öf fent l ichen Raum möglich.  Bei Abschirmungen ist  darauf  zu acht en,  dass der Schal lschut z nicht  
durch Lücken unt erbrochen und somit  in seiner Wirkung beeint rächt igt  wird.  Die subj ekt iv emp-
fundene Wirkung wird häuf ig als deut l ich geringer empfunden,  als es der rechnerische Nachweis 
zeigt .  
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Abbildung 35:  Lärmschutzwand in Hannover  

 
Quelle: PGT 

Im Zuge ext rem hochbelast et er Haupt verkehrsst raßen werden auch Lösungen in Form von Tun-
nelführungen bzw.  „ Einhausungen“  von St raßen real isiert .  Hinsicht l ich des Lärmschut zes können 
hierdurch beacht l iche Erfolge erziel t  werden,  denen al lerdings ext rem hohe Invest it ions- und 
laufende Kost en gegenüberst ehen.  

6.8 Maßnahmen an Gebäuden 

Lärmminderung von Bestandslagen ist  zwar im Grundsat z Aufgabe der Baulast t räger,  doch sind 
Invest it ionen bet rof fener Eigent ümer oder Wohnungsmiet er von hoher Bedeut ung,  da auf  priva-
t en Grundst ücken erhebl iche Lärmminderungspot enziale erschlossen werden können.  Eine enge 
Kommunikat ion zwischen Baulast t rägern und Bet rof fenen ist  deshalb im Rahmen des Lärmakt i-
onsplans anzust reben.  Neben der Lärmsanierung können über die Bauleit planung ent sprechende 
Fest set zungen zur Lärmvorsorge beit ragen.  Folgende Maßnahmen kommen übl icherweise in Be-
t racht :  

Schallschutzfenster 

Schal lschut zfenst er schüt zen zwangsläuf ig nur die dahint er l iegenden Innenräume.  Sie erreichen 
nach VDI-Richt l inie 2719 „ Schal ldämmung von Fenst ern“  ein Schal ldämmmaß von Klasse 1 von 
25 - 29 dB(A) bis Klasse 6 ab 50 dB(A).  

Balkon-/ Terrassenverglasung 

Ebenfal ls ziel führend und häuf ig von Bewohnern besonders begrüßt ,  ist  die Schl ießung von Bal-
konen und Loggien durch Verglasung (Wint ergärt en) mit  einer Minderungswirkung von 5 bis 
15 dB(A).  
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Absorbierende Verkleidung zur Verhinderung von Reflexionen 

Eine Verkleidung an Balkonen und Terrassen,  aber auch von Fenst ervorsprüngen bringt  -2 bis 
-5 dB(A).  

Qualifizierter Grundriss 

Noch viel zu selt en ist  die Ent wickelung neuer Bauformen,  die lärmmindernd wirken und t rot z-
dem gut e Wohnqual it ät  biet en.  Die Veränderung best ehender Wohnungsgrundrisse mit  dem Ziel,  
Ruheräume lärmabseit ig anzubiet en,  ist  of t  mögl ich und wird zwischenzeit l ich in lärmbelast et en 
Bereichen als vert ret bare passive Lösung in Bebauungsplänen fest geset zt ,  so genannt er „ qual if i-
ziert er Grundriss“ .  

Durch die Selbst abschirmung des Gebäudes können mindest ens 5 dB(A),  i.  d.  R.  aber deut l ich 
über 10 dB(A) und in günst igen Fäl len bis zu 20 dB(A) Minderung erreicht  werden.  

Vorbauten 

Vorgelagert e Baut en ohne lärmempf indl iche Räume,  wie z.  B.  Lager,  Gewerbe,  Garagen,  bringen 
abhängig von der Bauhöhe eine Lärmminderung von 5 bis 20 dB(A).  

Baulückenschließung durch Gebäude oder Wände 

Gut e Erfahrungen wurden mit  Teilschl ießungen von Hof räumen gemacht ,  die den Vort eil  der 
Herst el lung halbprivat er wohnungsnaher Freiräume nach sich ziehen.  Exemplarisch zeigt  sich 
dort  die ganze Problemat ik,  die durch das „ of fene und luf t ige“  Bauen im Hinbl ick auf  die Lärm-
belast ungen best eht :  Of t mals schlecht e Bausubst anz und die Ausricht ung der Wohnungen senk-
recht  oder leicht  schräg zu Haupt verkehrsst raßen führt  zu weit läuf ig verlärmt en Bereichen.  

Mit  der Schl ießung von Baulücken ist  eine ähnl iche lärmmindernde Wirkung wie beim Bau einer 
Lärmschut zwand zu erreichen.  Die Minderung l iegt  im unmit t elbaren Einf lussbereich bei 12 bis 
zu 20 dB(A).  

Eine Fassadenst af felung und der weit gehende Verzicht  auf  paral lele Wände können ebenfal ls 
spürbar zur Lärmreduzierung beit ragen.  

Der Bebauungsplan ist  das geeignet e Inst rument ,  Lärmminderung durch Veränderung der Bau-
st rukt ur zu erreichen und lärmrobust e St adt st rukt uren zu erzeugen.  Dies bet rif f t  vor al lem die 
Höhe und die St el lung der Gebäude,  aber auch der archit ekt onischen Ent wurf ,  der paral lele Li-
nien vermeidet  und Mauervorsprünge und sonst ige Element e in die Fassade eingl iedert ,  um die 
Verlärmung des St raßenraums wirksam zu unt erbinden.  In der St adt  Linz wurde im Rahmen des 
Proj ekt es „ Hörst adt  Linz“  auf  die besondere Notwendigkeit  der archit ekt onischen Verant wort ung 
für lärmarme bzw.  lärmberuhigt e St adt quart iere hingewiesen. 15 

6.9 Anpassung der städtebaulichen Form 

Die Bauleit planung ist  für al le Formen einer geordnet en st ädt ebaul ichen Ent wicklung das geeig-
net e Inst rument .  Mit  st ädt ebaul ichen Maßnahmen können Lärmminderungspot enziale in einer 
Größenordnung von 10 bis 20 dB(A) auf  angrenzenden Flächen erschlossen werden,  die mit  ver-
kehrst echnischen oder st raßenbaul ichen Maßnahmen nur in Ausnahmefäl len erreichbar sind.  

15 Androsch,  P.  „ Das akust ische Manifest ,  Hörst adt  Linz“ ,  in:  Frankfurt er Al lgemeine Zeit ung (Frankfurt  am Main) und 

Der St andard (Wien),  2009 
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Bisher hat  der St ädt ebau in der Lärmminderung zu wenig Beacht ung gefunden.  Lärm muss keine 
Behinderung st ädt ebaul icher Ent wicklungen darst el len,  der St ädt ebau kann auch die Chance bie-
t en,  innerst ädt ische verlärmt e Bereiche einer geeignet en Nut zung zuzuführen.  Eine enge Ver-
zahnung zwischen konkret en st ädt ebaul ichen Proj ekt en zur Lärmminderung und den planungs-
vorbereit enden Lärmakt ionsplänen ist  bisher nur selt en erreicht  worden.  Es gibt  j edoch gut e 
Beispiele,  die eine große Breit e von Mögl ichkeit en zur Lärmminderung zeigen.  Dies bet rif f t  nicht  
nur den baul ichen Bereich,  sondern auch die Einbindung in weit ergehende baul iche Maßnahmen 
oder geschickt e organisat orische Lösungen und Verfahrensweisen.  Somit  kann der St ädt ebau ei-
nen wesent l ichen Beit rag zum Lärmschut z leist en.  

Eine erfolgreiche Innenent wicklung rückt  of fensiv mit  geeignet en Maßnahmen an die Lärmquel le 
heran.  So werden Flächen neu für eine Wohnnut zung erschlossen oder durch Umnut zung eine 
Nachverdicht ung erreicht .  Das ist  sowohl im Sinne der Ent wicklung einer kompakt en St adt  als 
auch im Sinne einer besseren wirt schaf t l ichen Verwert barkeit  eines Grundst ücks und damit  der 
Finanzierbarkeit  eines Vorhabens (z.  B.  Freiburg,  Laubenweg).  

Schut z öf fent l icher Räume gegen Lärmeinwirkungen (z.  B.  Berl in,  Nauener Plat z) ist  ebenfal ls in 
den Fokus zu ziehen.  Das Problembewusst sein l iegt  derzeit  noch st ark auf  einer Verringerung der 
Immissionen in Innenräumen und weniger im Schut z öf fent l icher Freiräume zur Verbesserung der 
Aufent halt squal it ät .   

Der Begrif f  „ Living Wall“  (bewohnt e Lärmschut zwand) mag zynisch wirken,  aber Beispiele zei-
gen,  dass in lärmbelast et en Haupt verkehrsst raßen durchaus hochwert iges Wohnen möglich ist .  
Gleichzeit ig wird der Lärmschut z für die Hint erl ieger verbessert .  Die Living Wall  reicht  dabei von 
der geschickt en Grundrisslösung zum Schut z eines einzelnen Gebäudes bis zur durchgehenden 
Lärmschut zwand mit  neuen Erschl ießungsformen (Neuss,  Tilburg).   

Ähnl iche Wirkungen lassen sich durch die Schl ießung von Baulücken erreichen (z.  B.  Nürnberg,  
Hansast raße).  Solche Lückenschl ießungen t ragen nicht  nur wesent l ich zur Wohnumfeldverbesse-
rung und Nut zbarkeit  von Freiräumen bei,  sondern sind häuf ig in weit ergehende baul iche Maß-
nahmen einbezogen,  indem sie eine at t rakt ivere Grundrissbildung ermögl ichen bzw. in die ener-
get ische Sanierung eingebunden werden.  

6.10 Öffentlichkeitsarbeit 

Unt er dem Oberbegrif f  „ Empfehlung zu lärmarmem Verhalt en“  sind Maßnahmen zu subsummie-
ren,  die an die Öf fent l ichkeit  adressiert  sind und in besonders problemat ischen Bereichen zu 
einer Senkung der Lärmbelast ung beit ragen können.  Hierzu gehören beispielsweise:  

• Turnusmäßiger Einsat z von Radar- bzw.  Informat ionsgerät en,  die bei Überschreit en zu 
hoher Geschwindigkeit en – aber auch bei Überschreit en besonders hoher Geräuschpegel  - 
die Verursacher informieren,  dass sie zu schnel l  fahren,  

• Mot orradfahrerkont rol len,   

• Akt ionen an Jugendt ref fs gegen Lärm aus Aut o-St ereoanlagen,  

• öf fent l iche Darst el lungen von Lärmpegelmessungen,  so genannt e „ Lärm-Displays“ ,  

• grundlegende Informat ionsarbeit  zu al len Fragen rund um den Lärm durch die Gemein-
den,  

• Akt ionen zum Verzicht  auf  das Aut o,  wie z.  B.  aut of reier Sonnt ag,  mit  dem Rad zur Schu-
le oder Kindergart en,  

• Akt ionen zum Umst ieg auf  den Umwelt verbund.  
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Hilf reich und in einigen Gemeinden bereit s umgeset zt  ist  die Arbeit  eines fachkundigen Berat ers,  
der bei privat en Maßnahmen zum Lärmschut z Förderprogramme benennen kann und auch t echni-
sche Hil fest el lung gibt .  So kann insbesondere bei der Veränderung von Grundrissen,  der nach-
t rägl ichen Umrüst ung von Fenst ern,  Maueröf fnungen und ähnl ichen Dingen durch einen An-
sprechpart ner eine erhebl ich verbessert e Durchset zung lärmmindernder Maßnahmen erziel t  wer-
den.  
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7 Bewertung der Lärmminderungsmaßnahmen 

7.1 Grenzen der Prognosen zur Wirkung geeigneter Maßnahmen 

Nur ein Teil  der erforderl ichen Krit erien der Belast ungsfakt oren geht  in die Lärmberechnungen 
nach VBUS ein,  wird also in einer Wirkungsprognose oder einer rechnerischen Vorher-Nachher-
Beurt eilung berücksicht igt .  Dies l iegt  daran,  dass nicht  al le wesent l ichen lärmmindernden oder 
lärmerzeugenden Paramet er in den gegenwärt igen Formeln zur Berechnung der Lärmimmissionen 
ent halt en sind.  Das macht  es schwer,  die Lärmminderungswirkung von angest rebt en Maßnahmen 
im Lärmakt ionsplan zu prognost izieren.  Verbesserungen sind durch die europäisch harmonisier-
t en Bewert ungsmet hoden zu erwart en.  

Ent sprechend den in Anlage V der Umgebungslärmricht l inie genannt en Mindest anforderungen 
sol l t en in den Lärmakt ionsplänen Schät zwert e für die Reduzierung der Zahl der bet rof fenen Per-
sonen (die sich beläst igt  fühlen,  unt er Schlafst örungen leiden oder anderweit ig beeint rächt igt  
sind) ent halt en sein.  Hierzu wird,  zumindest  in den Bal lungsräumen,  in der Regel eine erneut e 
Berechnung nach VBUS durchgeführt .  Die Dif ferenz zum Ist -Zust and sol l  die erwart et e Maßnah-
menwirkung abbilden.  Dies ist  j edoch nicht  in j edem Fal l  aussagekräf t ig,  da es hierfür erforder-
l ich wäre,  dass al le wesent l ichen Paramet er in die Lärmberechnungen eingehen.  Für das inzwi-
schen breit  gefächert e und sehr dif ferenziert e Maßnahmenspekt rum zur Lärmminderung reichen 
somit  die Paramet er der RLS-90 und VBUS nicht  aus.  Das gil t  insbesondere für folgende Minde-
rungspot enziale:  

• Es werden nur Geschwindigkeit en von über 30 km/ h bet racht et .  Al le darunt er l iegenden 
Geschwindigkeit en werden auf  30 km/ h geset zt .  Richt et  man also einen verkehrsberuhig-
t en Geschäf t sbereich/ Tempo 20-Zone oder einen verkehrsberuhigt en Bereich nach St VO Z 
325 ein,  so ent spricht  die Wirkung in der Berechnung der Wirkung einer 30 km/ h-
Regelung.  In der Def init ion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit  gil t  in der RLS-90 30 
km/ h als unt ere Berechnungsgrenze,  Tempo-20- oder Tempo-10-Zonen bzw.  verkehrsbe-
ruhigt e Bereiche (7 km/ h) gehören expl izit  nicht  zum Berechnungsbereich der RLS-90.  

• Der „ Ampelzuschlag“  der RLS-90 ent fäl l t  in der VBUS,  so dass die Einrichtung oder auch 
der Abbau einer Signalanlage keinen Einf luss auf  die Berechnung hat .  

• Ein weit erer Unt erschied best eht  darin,  dass die Grenze vom Lieferwagen zum Lkw in der 
RLS-90 bei 2,8 t  und in der VBUS bei 3,5 t  l iegt .  Die t eilweise in der Fachwelt  vert ret ene 
Aussage,  dass dies auf  die berechnet e Lärmbelast ung keinen Einf luss hat  und man deshalb 
den 2,8 t -Verkehrsant eil  rechnerisch gleich dem 3,5 t -Verkehrsant eil  set zen könne,  haben 
verschiedene Gericht surt eile zurückgewiesen.  

• Ist  ein Gebiet  als Tempo-30-Zone ausgewiesen,  geht  als zulässige Höchst geschwindigkeit  
Tempo 30 mit  der Annahme in die Schal lberechnung ein,  dass sich al le Kraf t fahrzeuge an 
diese Geschwindigkeit  halt en.  Aus der Praxis ist  j edoch bekannt ,  dass die ausschl ießl iche 
Beschilderung von Tempo-30-Zonen ohne begleit ende baul iche Maßnahmen eine Ge-
schwindigkeit sreduzierung von ca.  10 % der Ausgangsgeschwindigkeit  bewirkt ,  d.  h.  in der 
Regel sind in solchen Bereichen Geschwindigkeit en von 40 km/ h keine Selt enheit .  Mit  
r icht ig gewählt en baul ichen Maßnahmen ist  es j edoch mögl ich,  Tempo 30 weit gehend 
durchzuset zen und so erst  zu einer wirkl ich wahrnehmbaren Lärmminderung zu kommen.  
Mit  der RLS-90 lassen sich j edoch f lankierende baul iche Maßnahmen zur Durchset zung von 
Tempo 30 nicht  als Lärmminderungspot enzial  nachweisen.  

• Die RLS-90 unt erst el l t  bei ihren Berechnungen einen st et igen Geschwindigkeit sverlauf ,  an 
Signalanlagen gibt  es für die eint ret ende Unst et igkeit  einen Zuschlag.  Dies st el l t  sich j e-
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doch in der innerst ädt ischen Praxis ganz anders dar.  Bel iefern in der zweit en Reihe,  feh-
lende Links- und Recht sabbiegefahrst reifen,  häuf ige Parkvorgänge,  querende Fußgänger,  
Radfahrer auf  der Fahrbahn,  auch falsch eingeset zt e Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung 
und vieles mehr führen in vielen St raßen zu einem of fensicht l ich unst et igen Geschwindig-
keit sverlauf .  Da j edoch ein st et iger Verlauf  in der Rechenvorschrif t  unt erst el l t  ist ,  brin-
gen Maßnahmen zur Verst et igung der Geschwindigkeit  kein rechnerisches Lärmminde-
rungspot enzial ,  obwohl hierbei mit unt er erhebl iche Ent last ungspot enziale l iegen können.  

• Die RLS-90 unt ert eil t  die Fahrbahnbelagszust ände in ledigl ich vier Klassen.  Sowohl bei der 
Berechnung der Lärmkart en als auch bei der Berechnung der Lärmprognose ist  die Wir-
kung von Belagsveränderungen nur t eilweise abbildbar,  da die für die Fahrbahnbeläge be-
rechenbaren Pegeldif ferenzen nicht  den in akt uel len Versuchsreihen gewonnen Erkennt -
nissen ent sprechen.  So werden weder of fenporige sowie lärmopt imiert e Asphalt e abge-
bildet ,  noch sind die erhebl ichen zusät zl ichen Belast ungen durch Großpf last er-
Nat urst einbeläge berechenbar.  

Prakt ischerweise behelfen sich einzelne Gemeinden mit  Zuschlags- oder Abschlagspegeln auf  die 
Immissionspegel,  die anschl ießend in die Ausbreit ungsberechnungen nach RLS-90 einf l ießen.  

Die Darst el lung von Pegeldif ferenzen nach VBUS und in noch st ärkerem Maße nach RLS-90 führt  
deshalb in der Summe zumeist  zu einer Unt erschät zung der t at sächl ichen Maßnahmenwirkung.  
Die Int erpret at ion der Ergebnisse erfordert  deshalb auch immer eine verbalargument at ive Ergän-
zung.  Krit erien wie Maximalpegel,  best immende Geräuschart en und sonst ige Einf lüsse können 
und sol len als Einf lussfakt oren in der Lärmdiskussion berücksicht igt  werden.  Die berechnet en 
Lärmindizes der st rat egischen Lärmkart en nach Umgebungslärmricht l inie sind deshalb nur eine 
von mehreren Beurt eilungshil fen.  Das unt er 7.2 beschriebene Beispiel  zeigt  eine t abel larische 
Bewert ung al ler ident if iziert en Lärmminderungspot enziale,  unabhängig davon,  ob sie in die 
Lärmberechnung eingehen oder nicht .  

7.2 Lärmminderungswirkung 

Für eine erst e überschlägige Einschät zung der erreichbaren Lärmminderung ist  in der nachfol-
genden Tabel le die Wirkung von Einzelmaßnahmen im St raßenverkehr dargest el l t .  
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Tabelle 7:  Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen im Straßenverkehr  

Maßnahme Wirkung Minderung Zeitrahmen Beispiele 

VERMEIDUNG 

Förderung des Umweltverbundes 

• Integrierte Stadt- 
und Verkehrs-
planung 

• Nutzungsmi-
schung 

• Förderung Um-
weltverbund 

• Förderung multi-
modaler Verkehre 

• Mobilitätsmana-
gement 

• Verschiebung 
Modal Split 

• Kfz -30 %  
= -1,5 dB(A) 

• Kfz -50 %  
= -3 dB(A) 

• Kfz -90%  
= -10 dB(A) 

• langfristig • Anteil Umweltver-
bund am Modal-
Split West-
Deutschland: 
44 % 

• Anteil Umweltver-
bund am Modal-
Split Freiburg: 
61 % 

• Anteil Umweltver-
bund am Modal-
Split Zürich: 72 % 

Förderung des stadtverträglichen Güterverkehrs 

• Förderung Schie-
nengüterverkehr 

• Gleisanschluss-
verkehr 

• dezentrale Güter-
verkehrszentren 

• City-Logistik 

• Reduktion des 
Lkw-Anteils durch 
Verlagerung auf 
andere Verkehrs-
mittel und Fahr-
tenbündelung 

• Lkw-Anteil von 10 
auf 5 % 
= -1,8 dB(A) 

• Lkw-Anteil von 10 
auf 1% 
= -3 dB(A) 

• 1 Lkw so laut wie 
10-20 Pkw 

• mittel- bis lang-
fristig 

 

VERLAGERUNG 

Verlagerung / Bündelung von Kfz-Verkehren 

• Straßenhierarchie 

• Steuernde/ len-
kende Maßnah-
men 

• Entlastungsstra-
ßen, z. B. Ortsum-
fahrungen 

• Rück-/Umbau von 
Straßen 

• Pförtner-Ampeln 

• Verlagerung auf 
weniger empfind-
liche Straße, Bün-
delung auf Haupt-
verkehrsstraßen 

• Verkehrsmenge 
-30 %  
= -1,5 dB(A) 

• Verkehrsmenge 
 -50 % 
= -3 dB(A) 

• Verkehrsmenge 
-90 % 
= -10 dB(A) 

• langfristig • in fast jeder Stadt 
zu finden 
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Maßnahme Wirkung Minderung Zeitrahmen Beispiele 

VERLANGSAMUNG 

Verlangsamung des Kfz-Verkehrs 

• Beschränkung der 
zulässigen 
Höchst-
geschwindigkeit 

• Verkehrsberuhi-
gende Gestaltung 
von Straßen 

• Öffentlichkeits-
arbeit 

• Reduzierung der 
Lärmbelastung 
durch Senkung 
der zulässigen 
Höchst-
geschwindigkeit 

• 130 auf 100 km/h 
= -1 dB(A) 

• 130 auf 80 km/h 
= -1,5 dB(A) 

• 50 auf 30 km/h 
= -2,4 dB(A) 

• Bauliche Maß-
nahmen Tempo 
30-Zonen 
(40 auf 30 km/h) 
= -1,2 dB(A) 

• kurz- bis mittel-
fristig 

• Vielzahl von Bei-
spielen im gesam-
ten Bundesgebiet 

VERSTETIGUNG 

Verstetigung des Verkehrsflusses 

• Signalschaltung 
(„Grüne Welle“) 

• Straßenum-/-
rückbau 

• Radfahrstreifen/ 
Schutzstreifen 

• Linksabbiege-
fahrstreifen 

• Vermeidung von 
Beschleunigungs- 
und Verzöge-
rungsvorgängen 

• Reduktion um 
-2 bis -3 dB(A) 

• mittel- bis lang-
fristig 

• Vielzahl von Bei-
spielen im gesam-
ten Bundesgebiet 
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Maßnahme Wirkung Minderung Zeitrahmen Beispiele 

MINDERUNG AN DER LÄRMQUELLE 

Einsatz lärmmindernder Fahrbahnbeläge 

• Sanierung schad-
hafter Fahrbahn-
decken 

• Geschwindig-
keitsbeschrän-
kungen auf Pflas-
terbelägen 

• leise Pflasterbe-
läge 

• Austausch von 
Pflasterbelägen 
gegen Asphalt  

• Einsatz besonders 
leiser Asphaltbe-
läge 

 

• Reduzierung der 
Reifen-
Fahrbahngeräu-
sche  

• Sanierung Fahr-
bahndecke 
= -0,5 bis -1,5 
dB(A) 

• SMA 
= -2 bis -3 dB(A) 

• OPA > 50 km/h: 
Pkw  
= -6 bis -8 dB(A) 
Lkw 
= -4 bis -5 dB(A) 

• semidichte Beläge 
AC MR 4/8 
= -3 dB(A) 

• „Düsseldorfer 
Asphalt“ 
40-50 km/h 
= -4 dB(A) 

• unebenes Pflaster 
von 50 auf  
30 km/h 
= -3 dB(A) 

• SMA statt unebe-
nes Pflaster bei 
50 km/h 
= -3 bis -7 dB(A) 

• kurz- bis mittel-
fristig 

• Standardbauweise 

AKTIVER BAULICHER SCHALLSCHUTZ 

Schallabschirmung 

• Wände, Wälle, 
Lärmschutzbe-
bauung, 
Troglagen, Tunnel, 
Einhausungen 

• Abschirmung in 
der Schallaus-
breitung 

• Einhausung  
= Beseitigung der 
Lärmquelle 

• Lärmschutzwände 
und -wälle  
= -5 bis -15 dB(A) 

• langfristig • Beispiele sind fast 
überall in unter-
schiedlichsten 
Ausbauformen zu 
finden 
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Maßnahme Wirkung Minderung Zeitrahmen Beispiele 

Vergrößerung des Abstandes zwischen Emissions- / Immissionsort 

• Veränderte Auf-
teilung von Stra-
ßenquerschnitten, 
Rückbau über-
breiter Straßen, 
Anlegen von Rad-
fahrstreifen, 
Schutz-, Park- 
oder Grünstreifen 

• Vergrößerung des 
Abstandes zwi-
schen Geräusch-
quelle und Immis-
sionsort 

• Verdoppelung 
Abstand Ge-
räuschquelle/ 
Immissionsort 
= -3 dB(A) 

• Abrücken um eine 
Fahrbahnbreite 
(12 auf 15 m) 
= -0,5 bis  
-1,0 dB(A) 

• von 10 auf 15 m 
= -1,5 dB(A) 

• von 10 auf 20 m 
= -3 dB(A) 

• langfristig • überall zu finden 

PASSIVER BAULICHER SCHALLSCHUTZ 

Schalldämmung von Außenbauteilen 

• Schallschutzfens-
ter, gedämmte 
Belüftung, ge-
dämmte Rolladen-
kästen usw. 

• Verbesserte 
Schalldämmung 
der Außenbauteile 

• Schallschutzfens-
ter nach VDI 2719 
Klasse 1  
= -25 bis 
 -29 dB(A), 
Klasse 6 
= -50 dB(A)) 

• kurz- bis mittel-
fristig 

• überall zu finden 

• Verglasung von 
Balkonen, Terras-
sen oder Lauben-
gängen 

• Verbesserte 
Schalldämmung 
der Außenbauteile 

• Je nach Bautyp 
= -5 bis -15 dB(A) 

• mittel- bis lang-
fristig 

• überall zu finden 

• Absorbierende 
Fassaden 

• Reduzierung der 
Schallreflektion 

• = -2 bis -5 dB(A) • mittel- bis lang-
fristig 

• immer häufiger zu 
finden 

Umbau / Neubau von Gebäuden 

• Qualifizierter 
Grundriss 

• empfindliche 
Räume zur lärm-
abgewandten Sei-
te 

• Selbstab-
schirmung 
= -5 bis -20 dB(A) 

• mittel- bis lang-
fristig 

• immer häufiger zu 
finden 

• Vorbauten, Puf-
ferzonen 

• Baulückenschlie-
ßung durch Ge-
bäude oder Wände 

• Neue Gebäude als 
Lärmschirm 

• Durch Selbstab-
schirmung 
= -5 dB(A) bis 
 -20 dB(A) 

• mittel- bis lang-
fristig 

• immer häufiger zu 
finden 
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Maßnahme Wirkung Minderung Zeitrahmen Beispiele 

Bauleitplanung 

• Veränderung der 
Baustruktur durch 
Festsetzungen im 
Bebauungsplan 

• Festsetzung von 
Höhe und Stellung 
von Gebäuden 

• Durch Selbstab-
schirmung 
= -5 dB(A) bis zu 
-20 dB(A) 

• langfristig • immer häufiger 
eingesetzt 

• Veränderung der 
zulässigen Nut-
zung im Fläche-
nnutzungsplan/ 
Bebauungsplan 

• Änderung zu einer 
unempfind-
licheren Nutzung 

• Austrocknen von 
Wohnnutzung in 
stark belasteten 
Bereichen 

• Höhere zulässige 
Schallpegel nach 
DIN 18005 

• Auflösung des 
Lärmkonflikts 

• langfristig • häufig eingesetzt 

Quelle: Eigene Zusammenstellung PRR/PGT, 2009 
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8 Ruhige Gebiete 

8.1 Definition 

Die Ausweisung und der Schut z ruhiger Gebiet e sind Teil  des Lärmakt ionsplans.  Es gibt  j edoch 
keine Fest legung von Grenzwert en zur Def init ion von ruhigen Gebiet en.  Nach § 47a Abs.  1 
BImSchG wird unt erschieden zwischen „ öf fent l ichen Parks oder anderen ruhigen Gebiet en eines 
Bal lungsraumes“  und „ ruhigen Gebiet en auf  dem Land“ .  Darüber hinaus wird in § 47d Abs.  2 
BImSchG zu Lärmakt ionsplänen ausgeführt :  „ Ziel dieser Pläne sol l  es auch sein,  ruhige Gebiet e 
gegen eine Zunahme des Lärms zu schüt zen. “  Es darf  also durch Maßnahmen des Lärmakt ions-
plans nicht  zusät zl ich verlärmt  werden.   

Die Begrif fsbest immungen in Art ikel 3,  Buchst abe l  und m,  der EU-Umgebungslärmricht l inie def i-
nieren:  

• l ) „ ruhiges Gebiet  in einem Bal lungsraum“  ein von der zust ändigen Behörde fest gelegt es 
Gebiet ,  in dem beispielsweise der LDEN-Index oder ein anderer geeignet er Lärmindex für 
sämt l iche Schal lquel len einen best immt en,  von dem Mit gl iedst aat  fest gelegt en Wert  
nicht  überst eigt ;  

• m) „ ruhiges Gebiet  auf  dem Land“  ein von der zust ändigen Behörde fest gelegt es Gebiet ,  
das keinem Verkehrs-,  Indust rie- und Gewerbe- oder Freizeit lärm ausgeset zt  ist .  

In den LAI-Hinweisen zur Lärmakt ionsplanung wird det ail l iert er zur Def init ion ruhiger Gebiet e 
ausgeführt :  „ Bei der Fest legung der zu schüt zenden ruhigen Gebiet e durch die zust ändige Be-
hörde handelt  es sich um planungsrecht l iche Fest legungen,  die von den zust ändigen Planungst rä-
gern bei ihren Planungen zu berücksicht igen sind (§ 47d Abs.  6 BImSchG i.V.m.  § 47 Abs.  6 Sat z 2 
BImSchG).  Weit ergehende planungsrecht l iche Fest legungen werden im Benehmen mit  den j ewei-
l igen Planungst rägern formuliert .  Konkret e Maßnahmen (z.B.  Verkehrsbeschränkungen) sind auf  
der Grundlage des j eweil igen Fachrecht s im Einvernehmen mit  den für deren Umset zung zust än-
digen Behörden in den Akt ionsplan aufzunehmen… Sieht  man den Schut z der ruhigen Gebiet e als 
Vorsorgeaufgabe an,  so sind die zu t ref fenden Maßnahmen in der Regel planungsrecht l icher Art .  
Verbot e,  wie z.  B.  Verkehrsbeschränkungen,  spielen in diesem Bereich eine eher unt ergeordnet e 
Rol le,  da der Schut z ledigl ich gegen eine Zunahme des Lärms vorgesehen ist … Sofern die Voraus-
set zungen für ein ruhiges Gebiet  vorl iegen,  sind Auswahl und Fest legung der ruhigen Gebiet e,  
die vor einer Zunahme des Lärms zu schüt zen sind,  in das Ermessen der zust ändigen Behörde 
gest el l t . “  

Innerhalb und außerhalb von Bal lungsräumen st eht  es der planaufst el lenden Behörde darüber 
hinaus f rei,  innerst ädt ische Erholungsf lächen vor einer Zunahme des Lärms zu schüt zen,  sofern 
sie von der Bevölkerung als ruhig empfunden werden.  Hierbei kann es sich beispielsweise um 
Kurgebiet e,  Krankenhausgebiet e,  reine und al lgemeine Wohngebiet e sowie Nat urf lächen,  Grün-
anlagen,  Friedhöfe,  Kleingart enanlagen und Flächen,  die dem Aufent halt  zur Erholung oder zur 
sozialen Kont akt pf lege dienen,  handeln.  

In der Fachwelt  ist  derzeit  st r it t ig,  ob bebaut e Bereiche ruhige Gebiet e sein können.  Einerseit s 
führen die Hinweise des LAI aus,  dass als ruhige Gebiet e auch bebaut e oder zur Bebauung vorge-
sehene Gebiet e in Frage kommen.  In der erst en Fal lgruppe (ruhige Gebiet e im Bal lungsraum) 
werden ausdrückl ich – j e nach Lesart  – die bebaut en Gebiet e genannt  (so zumindest  Feldhaus,  
§ 47a Rn.  10).  Insofern können unt er Umst änden auch reine Wohngebiet e zu den ruhigen Gebie-
t en zählen.  Andererseit s ergibt  sich indirekt  aus § 47a BImSchG, der unt er anderem zwischen 
bebaut en und ruhigen Gebiet en unt erscheidet ,  dass bebaut e Gebiet e keine ruhigen Gebiet e sein 
können.  Bebaut e Gebiet e sind als Emit t ent  (z.  B.  Gewerbe- und Indust riegebiet e) oder zu schüt -
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zender Bereich (Wohngebiet ) Gegenst and des Lärmakt ionsplans,  nicht  j edoch als ruhiges Gebiet .  
Ein Weg könnt e sein,  dass bebaut e Gebiet e,  die der Erholungsfunkt ion dienen (z.  B.  denkmalge-
schüt zt e Siedlungsbereiche) oder andere St adt räume mit  Erholungsfunkt ion und ohne hohe 
Lärmbelast ung als ruhige,  bebaut e Gebiet e auszuweisen.   

8.2 Ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum 

Die Arbeit sgruppe der EU-Kommission für die Bewert ung von Lärmbelast ungen empf iehlt  bei der 
Ausweisung ruhiger Gebiet e in Bal lungsräumen,  einen besonderen Schwerpunkt  auf  Freizeit - und 
Erholungsgebiet e zu set zen,  die regelmäßig für die breit e Öf fent l ichkeit  zugängl ich sind und die 
Erholung von den häuf ig hohen Lärmpegeln in der geschäf t igen Umgebung der St ädt e biet en 
können.  Als ruhige Gebiet e in Bal lungsräumen kommen somit  ruhige Landschaf t sräume,  d.h.  
großf lächige Gebiet e,  die einen weit gehend Nat ur belassenen oder land- und forst wirt schaf t l ich 
genut zt en,  durchgängig erlebbaren Nat urraum bilden,  in Frage.  Anhalt spunkt  dafür ist ,  dass die 
Gebiet e eine Größe von über 4 km²  und auf  dem überwiegenden Teil  der Flächen eine Lärmbe-
last ung LDEN ≤ 50 dB(A) aufweisen. Davon ist in der Regel auszugehen, wenn in den Randberei-
chen ein Pegel von LDEN = 55 dB(A) nicht  überschrit t en wird und keine erhebl ichen Lärmquel len 
in der Fläche vorhanden sind (LAI 2009).  

In Bal lungsräumen set zt  sich zudem zunehmend die Erkennt nis durch,  ruhige Gebiet e dif feren-
ziert  auszuweisen:  

• Ruhige Gebiet e als großf lächige,  zusammenhängende Räume mit  einem LDEN 55 dB(A),  

• besonders ruhige Gebiet e als großf lächige,  zusammenhängende Räume mit  einem LDEN 
45 dB(A),  

• relat iv ruhige Gebiet e mit  einer Pegeldif ferenz zum Umfeld von 6 dB(A).  

Ausgewiesen werden 

• angrenzende Landschaf t sräume und Naherholungsbereiche,  

• öf fent l iche Parks,  

• wicht ige st raßenunabhängige Fuß- und Radverkehrsachsen als ruhige Achsen,  

in einzelnen Fäl len auch 

• ruhige Wohnbereiche.  

Hinsicht l ich der anzuwendenden Pegel zeigen sich in der Praxis unt erschiedl iche Vorgehenswei-
sen:  

In Berl in wird unt erschieden in:  

• ruhige Gebiet e im Sinne der Umgebungslärmricht l inie,  d.  h.  große,  zusammenhängende 
Freif lächen,  die Aufent halt  und beispielsweise ausgedehnt e Spaziergänge ohne Durchque-
rung verlärmt er Bereiche ermöglichen,  

• innerst ädt ische Erholungsf lächen,  die zwar nicht  unbedingt  geringe Pegel aufweisen und 
wegen ihrer innenst ädt ischen Lage auch kleiner sein können als die o.  g.  Gebiet e,  aber 
eine hohe Aufent halt sfunkt ion in fußläuf iger Ent fernung zu Wohnst andort en haben und in 
ihrer Kernf läche deut l ich leiser sind als an ihrer Peripherie.  
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Tabelle 8:  Ruhige Gebiete in Berlin - Auswahlkriterien und Abgrenzung  

 Ruhige Gebiete 

(zusammenhängende Freiflächen) 

Innerstädtische Erholungsflächen 

Merkmal Wald, Grünflächen, Parkanlagen, Feld, Flur 
und Wiesen als zusammenhängende Natur-
räume in Verbindung mit ballungs-
raumübergreifenden Verbindungen in benach-
barte Landschaftsräume 

Grün- und Erholungsflächen in Wohnge-
bietsnähe mit fußläufiger Erreichbarkeit 

Absoluter Pegelschwel-
lenwert 

LDEN  ≤ 55 dB(A) -- 

Relativer Pegelschwel-
lenwert 

-- -6 dB(A) in der Kernfläche gegenüber dem 
höchstbelasteten Bereich 

Größenschwellenwert ≥ 100 ha ≥ 30 ha 

Quelle: LAP Berlin, 2008 

Abbildung 36:  Ruhige Gebiete in Berlin - Auswahlkriterien und Abgrenzung 

 
Quelle: LAP Berlin, 2008 

In der Hansest adt  Hamburg  wird unt erschieden in:  

• Landschaf t sraum mit  besonders ruhigen Gebiet en,  d.  h.  weit gehend nat urbelassener oder 
land- und forst wirt schaf t l ich genut zt er,  zusammenhängender Nat urraum,  in vielen Fäl len 
mit  Verbindungen zu benachbart en Landschaf t sräumen,  Kant enlänge mindest ens 3.400 m 
und LDEN <45 dB(A) in der Kernf läche.  

• Landschaf t sraum mit  ruhigen Gebiet en,  d.h.  weit gehend nat urbelassener oder land- und 
forst wirt schaf t l ich genut zt er,  zusammenhängender Nat urraum, in vielen Fäl len mit  Ver-
bindungen zu benachbart en Landschaf t sräumen,  Kant enlänge mindest ens 320 m und LDEN 
< 55 dB(A) in der Kernf läche.  
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• Innerst ädt ischer Freiraum,  relat iv ruhig zu seinem Umfeld,  d.h.  ein Gebiet  mit  einer Kan-
t enlänge von mindest ens 200 m und damit  einer Immissionsredukt ion in der Kernf läche 
von mindest ens 6 dB(A) gegenüber dem Umfeld,  in der Nähe von Wohngebiet en und fuß-
läuf ig erreichbar,  Fläche dient  der Erholung.  

• Ruhige Achse mit  Erholungs- und/ oder Verbindungsfunkt ion.  Die Achse l iegt  abseit s der 
Haupt verkehrswege in einem at t rakt iven Umfeld.  Die Mindest länge bet rägt  mehr als 
1.000 m (= 15 Minut en Fußweg),  um eine Erholungsfunkt ion bzw.  eine bedeut same Ver-
bindungsfunkt ion sicherzust el len.  

• St adt oase.  Sie def iniert  sich ausschl ießl ich über qual it at ive Krit erien ohne Bezug zur Grö-
ße der Fläche aus den Wohngebiet en in relat iv kurzer Ent fernung (fußläuf ig) zugängl ich,  
Fläche dient  der Erholung.  

Abbildung 37:  Ruhige Gebiete in Hamburg 

 
Quelle: Lärmaktionsplan Hamburg 

8.3 Ruhiges Gebiet auf dem Land 

Ruhige Gebiet e auf  dem Land sind Gebiet e,  die keinen ant hropogenen Geräuschen (z.  B.  Ver-
kehrs-,  Indust rie- und Gewerbe- oder Freizeit lärm) ausgeset zt  sind.  Dies gil t  nicht  für Geräusche 
durch die forst - und landwirt schaf t l iche Nut zung der Gebiet e.  Großräumige zusammenhängende 
Freiräume ohne Siedlungen und Verkehrswege sind hierfür erforderl ich,  die häuf ig über das Ge-
meindegebiet  hinausgehen.   

Die Darst el lungst iefe der Lärmkart en reicht  nicht  aus,  diese Gebiet e zu ident if izieren.  Die Iden-
t if izierung auf  Basis der Lärmkart ierung würde eine f lächenhaf t e Berechnung der Schal l immissi-
onen erfordern,  die aber in den meist en Gemeinden außerhalb von Bal lungsräumen nicht  vor-
l iegt ,  da St raßen mit  einer Verkehrsbelast ung von unt er 3 Mio.  Kfz/ Jahr nicht  in die Lärmkart ie-
rung einbezogen werden (müssen).  Ein Anhalt spunkt  für eine Fest legung ruhiger Gebiet e wäre 
zumindest  dann gegeben,  wenn Pegelwert e von LDEN =40 dB(A) nicht  überschrit t en werden (LAI 
2009).  Die Auswahl ruhiger Gebiet e auf  dem Land erfolgt  deshalb am best en durch eine Auswer-
t ung t opograf ischer Kart en.  Das Ergebnis ist  mögl ichst  durch Ort skennt nis zu verif izieren.   
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Das vom Umwelt minist er ium NRW durchgeführt e Scoping ruhiger Gebiet e (siehe Abb.  8.3) auf  
dem Land zeigt ,  dass zumindest  in dicht  besiedelt en Räumen angesicht s des engmaschigen St ra-
ßennet zes keine ruhigen Gebiet e auf  dem Land zu ident if izieren sind.  

Abbildung 38:  Scoping ruhige Gebiete 

 
Quelle: Umweltministerium NRW 
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9 Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit 

Das Verfahren der Lärmakt ionsplanung gl iedert  sich in drei Ebenen:  

• Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit ,  

• Abst immung des Akt ionsplans mit  den Trägern öf fent l icher Belange,  

• verwalt ungsint erne Abst immung zwischen den Fachämt ern.  

Die Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  gehört  zu den wesent l ichen Anforderungen an 
die Lärmminderungsplanung.  Regelungen zur Durchführung wurden j edoch nicht  erlassen.  Wie 
ausgeführt ,  ist  die Wirksamkeit  der Maßnahmen,  die subj ekt ive Lärmwahrnehmung bet ref fend,  
umso höher,  j e int ensiver die Bet eil igung der Öf fent l ichkeit  war.  Zudem führt  sie zu einer höhe-
ren Akzept anz der Maßnahmen.  

Die geset zl ichen Grundlagen f inden sich in § 47d Abs.  3 BImSchG und in der 34.  BImSchV:  

• Die Öf fent l ichkeit  wird zu Vorschlägen für Lärmakt ionspläne gehört .  

• Sie erhält  recht zeit ig und ef fekt iv die Mögl ichkeit ,  an der Ausarbeit ung und der Überprü-
fung mit zuwirken.  

• Die Ergebnisse der Mit wirkung sind zu berücksicht igen.  

• Die Öf fent l ichkeit  ist  über die get rof fenen Ent scheidungen zu unt errichten.  

• Es sind angemessene Frist en mit  einer ausreichenden Zeit spanne für j ede Phase der Be-
t eil igung vorzusehen.  

Darüber hinaus müssen die Lärmakt ionspläne nach Anhang V der EU-Umgebungslärmricht l inie 
„ das Prot okol l  der öf fent l ichen Anhörungen“  ent halt en.  

Zur Durchführung der Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  bestehen verschiedene pra-
xiserprobt e Vorgehensweisen.  Vor der Durchführung ist  in den zust ändigen Gemeinden oder sons-
t igen zust ändigen Behörden die Zielset zung festzulegen:  

• Minimaler Aufwand durch öf fent l iche Auslegung,  Veröf fent l ichung im Int ernet  usw.  mit  
der Mögl ichkeit  für die Öf fent l ichkeit  schrif t l ich Hinweise zu geben.  

• Umfassende Mit wirkungsverfahren als Teil  der Maßnahmenent wicklung für den Lärmakt i-
onsplan.  Bürger und Träger öf fent l icher Belange werden von der Konzept ion bis zur Um-
set zung der Maßnahmen einbezogen.  Der kont inuierl iche Dialog unt erst üt zt  die Prozess-
haf t igkeit  der Lärmminderung.  

Die Durchführung eines „ schlanken“  Mit wirkungsverfahrens läuf t  in vielen Fäl len wie folgt  ab:  

• Der Lärmakt ionsplan wird als erst er Ent wurf  vorgest el l t  und ausgelegt  (die Auslegungsf ris-
t en l iegen bei 4 bis 6 Wochen),  

• der abschl ießende Ent wurf  wird öf fent l ich ausgelegt ,  

• eingehende St el lungnahmen werden in einem Abwägungsverfahren dokument iert ,  bewer-
t et  und ggf .  eingearbeit et .  

Als Mindest st andard für die Durchführung der Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  bei 
der Aufst el lung des Lärmakt ionsplans wird ein zweist uf iges Verfahren empfohlen:  

• Veröf fent l ichung des St art beginns und ggf .  Informat ionsveranst alt ung zur Int erpret at ion 
der vorgelegt en Lärmkart en und Dringl ichkeit en,  

• öf fent l iche Vorst el lung des Vorent wurfs des Lärmakt ionsplans,  
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• Auslegung des Vorent wurfs (4 bis 6 Wochen),  Prot okol l ierung der Einwendungen sowie 
Abwägung,  Einarbeit ung der zu übernehmenden Hinweise,  

• Auslegung des Ent wurfs (4 bis 6 Wochen),  Prot okol l ierung der Einwendungen sowie Abwä-
gung,  Einarbeit ung der zu übernehmenden Hinweise,  

• Beschluss des Lärmakt ionsplans.  

Jeweils paral lel  sind die Träger öf fent l icher Belange und die pol it ischen Gremien zu bet eil igen.  
Dies bet rif f t  zumindest  al le Träger öf fent l icher Belange,  die Maßnahmen durchführen sol len 
(St raßenbauämt er,  Landkreis,  Bahn AG).   

Das Land NRW hat  eine Handreichung veröf fent l icht ,  in der die unt erschiedl ichen Inst rument e 
für das Mit wirkungsverfahren zusammengefasst  sind (MKULNV NRW, 2012):  

• Veranst alt ungen/ Gespräche:  Auf t akt veranst alt ung,  Anwohnerkonferenz,  Werkst at t ,  Run-
der Tisch,  Simulat ionsspiel,  Fachvort rag/  Informat ionsgespräch,  gemeinsame Fakt enklä-
rung (Joint  Fact  Finding),  Bürgerbüro/  Bürgersprechst unde,  Telefonsprechst unde,  Ausle-
gung,  Ausst el lung/  Informat ionsst and,  Bef ragung,  Ort sbegehung.  

• Online-Medien:  Int ernetauf t r it t ,  Int ernet forum,  Onl ine-Bet eil igung,  Live-St reaming bei 
der Veranst alt ung,  Newslet t er.  

• Print -Medien:  Informat ionsf lyer/  -fal t blat t ,  Informat ionsbroschüre,  Pressemit t eilung,  Pla-
kat ,  Amt sblat t ,  Themenbrief .  
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Abbildung 39:  Empfohlene Öffentlichkeitsarbeit für den Lärmaktionsplan  

 
Quelle: eigene Zusammenstellung PGT 
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10 Rechtliche Grundlagen zur Umsetzung von Maßnahmen 

Maßnahmen eines Lärmakt ionsplans können al le Bereiche planerischer Maßnahmen umfassen und 
bedürfen somit  in der Umset zung der übl ichen Prozesse zur Real isierung st ädt ebaul icher,  ver-
kehrl icher und sonst iger Maßnahmen.  Die Aufst el lung des Lärmakt ionsplans erfolgt  zwar nach EU-
Recht ,  das in nat ionales Recht  umgeset zt  wurde,  bei der Umset zung der Maßnahmen gelt en j e-
doch j eweils die nat ionalen Recht svorschrif t en.  Es gibt  verschiedene recht l iche Umset zungswe-
ge:  

• Maßnahmen,  die durch Anordnungen – z.  B.  verkehrsrecht l ichen Maßnahmen – sowie 
durch Widmung umgeset zt  werden,  

• Maßnahmen,  die durch planungsrecht l iche Fest set zungen – z.  B.  Bebauungsplan – fest ge-
set zt  werden,  

• Maßnahmen,  die durch Behörden fest geset zt  werden – z.  B.  Maßnahmen nach Bundes-
Immissionsschut zgeset z (24.  Verordnung BImSchG),  

• Maßnahmen,  die durch Baulast t räger (St raßenbauämt er,  DB AG) ent sprechend den dort  
gelt enden Regularien umzuset zen sind.  

Erwirkt  der Lärmakt ionsplan Maßnahmen mit  planungsrecht l icher Fest set zung,  haben die zust än-
digen Planungst räger zu bef inden,  ob und wie weit  diese in Bet racht  zu ziehen sind.  

10.1 Verkehrliche Maßnahmen 

10.1.1 Baulastträgerschaft 

Bauliche Maßnahmen zur Lärmminderung an St raßen können sowohl  die Umgest alt ung des St ra-
ßenraums im Rahmen der Verkehrsberuhigung oder des St raßenrückbaus als auch den Bau akt iver 
Schal lschut zanlagen umfassen.   

Die St raßengeset ze des Bundes und der Länder regeln das St raßenbaurecht ,  das im Wesent l ichen 
die folgenden Aufgaben umfasst :  

• Klassif izierung der St raßen,   

• Aufgabenvert eilung (St raßenbaulast t räger) bei Planung und Bau einer St raße,  

• St at us einer St raße (St raßenwidmung) und 

• Nut zung einer St raße (Gemeingebrauch,  Sondernut zung).  

Die Klassif izierung best immt  die Zust ändigkeit ,  nicht  aber die Baulast t rägerschaf t .  Die St raßen-
baulast  umfasst  al le mit  dem Bau und der Unt erhalt ung der St raßen zusammenhängenden Aufga-
ben.  Die Träger der St raßenbaulast  haben die St raßen so zu bauen,  zu unt erhalt en,  zu erweit ern 
oder sonst  zu verbessern,  dass sie dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügen.  

Träger der St raßenbaulast  sind übl icherweise:  

• der Bund für Bundesfernst raßen,   

• das Land für Landesst raßen,  in Auf t ragsverwalt ung des Bundes auch für Bundesfernst ra-
ßen,  

• der Landkreis für Kreisst raßen,   

• die kreisf reie St adt  für Kreis- und Gemeindest raßen,   
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• die Gemeinde für Gemeindest raßen,  für Ort sdurchfahrt en im Zuge von Bundesfernst ra-
ßen,  Landes- und Kreisst raßen ab best immt en Einwohnerzahlen,  die in den einzelnen 
Bundesländern unt erschiedl ich geregelt  sind.  

Eine St raße erhält  die Eigenschaf t  einer öf fent l ich-recht l ichen St raße durch Widmung.  Sie wird 
vom St raßenbaulast t räger ausgesprochen und öf fent l ich bekannt  gemacht .  Bei der Widmung sind 
die St raßenklassif ikat ion sowie evt l .  Beschränkungen der Widmungen auf  best immt e Benut zungs-
art en (z.  B.  Kraf t fahrzeugst raße) oder Benut zerkreise (z.  B.  Anl ieger) fest zulegen.  Bei der Um-
widmung einer St raße kann der St raßenbaulast t räger wechseln.  

Sieht  ein Lärmakt ionsplan eine baul iche Maßnahme an St raßen vor (Neubau,  Umbau,  Rückbau),  
so ist  der zust ändige St raßenbaulast t räger für die Durchführung der Maßnahme verant wort l ich.  
Al le Maßnahmen an St raßen in der Baulast  der Gemeinden kann sie selbst  durchführen.   

Bei St raßen in f remder Baulast  (Bund,  Land,  Kreis) beant ragt  die Gemeinde die Durchführung 
baul icher Maßnahmen beim j eweil igen St raßenbaulast t räger.  Dieser sol l t e durch die Bet eil igung 
an der Aufst el lung des Lärmakt ionsplans bereit s grundsät zl ich Kennt nis von der Maßnahme erhal-
t en haben und hat  ggf .  bereit s seine Zust immung ert eil t .  Der zust ändige St raßenbaulast t räger 
ent scheidet  dann - unt er Berücksicht igung verkehrl icher Belange,  der Verkehrssicherheit  und der 
Verfügbarkeit  f inanziel ler Mit t el  - wann er die Maßnahmen durchführt .   

Dieses Verfahren ist  in fast  al len Bundesländern problemat isch,  da der St raßenbaulast t räger 
Land sich bisher in vielen Fäl len in Bezug auf  eine akt ive Mit wirkung an der Lärmminderungspla-
nung auf  das unvermeidbare Minimum beschränkt .  Hier hil f t  i .d.R.  nur,  fachl ich wie pol it isch 
Handlungsdruck aufzubauen.  Besonderer Handlungsdruck ist  vor al lem dann gegeben,  wenn die 
Lärmbelast ung über den Lärmsanierungswert en l iegt  (ggf .  in Kombinat ion mit  einer hohen Luf t -
belast ung oder hohen Unfal lzahlen).   

Führt  ein St raßenbaulast t räger eigenst ändig Maßnahmen durch,  dann hat  er den Lärmakt ionsplan 
als Abwägungsbelang in seine Planung einzubeziehen.  

Sol l  eine St raße oder ein St raßenabschnit t  eine verändert e Funkt ion erhalt en,  kommt  hierfür 
auch eine Umst ufung in Frage.  So kann beispielsweise eine Bundesfernst raße als ört l iche Haupt -
verkehrsst raße zur Landesst raße oder eine Landesst raße zur gemeindl ichen Sammelst raße zu-
rückgest uf t  werden und so auch planerisch neue Spielräume eröf fnen.  

10.1.2 Straßenrechtliche Maßnahmen 

Wegerecht 

Grundlage für st raßen- und wegerecht l iche Maßnahmen sind neben dem Bundesfernst raßenge-
set z,  das für die Bundesaut obahnen und die Bundesst raßen einschl ießl ich deren Ort sdurchfahrt en 
gil t ,  die St raßen- und Wegegeset ze der Länder für die übrigen öf fent l ichen St raßen,  Wege und 
Plät ze.   

St raßen- und wegerecht l iche Maßnahmen bet ref fen die Widmung von öf fent l ichen St raßen und 
Wegen und sind auf  Dauer angelegt .  Als Maßnahmen zur Lärmminderung können die Ent widmung 
oder Umwidmung von Verkehrsf lächen geeignet  sein.  Für die Einricht ung einer Fußgängerzone ist  
beispielsweise die Ent widmung für den mot orisiert en Verkehr Vorausset zung.  

Straßenverkehrsrecht 

Mit  verkehrsrecht l ichen Maßnahmen kann das Verhalt en der Verkehrst eilnehmer im St raßenraum 
geregelt  werden.  Für den Lärmakt ionsplan kommen in Frage:  
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• Geschwindigkeit sbeschränkungen,  

• Ausweisung von Tempo-30-Zonen oder verkehrsberuhigt en Geschäf t sbereichen,  

• Durchfahrbeschränkungen für best immt e Fahrzeugart en,  wie z.  B.  Mot orräder,  Lkw,  

• Fahrverbot e bzw.  Fahrgebot e für einzelne St raßenabschnit t e,  wie z.  B.  Abbiegeverbot e 
für Kfz mit  Ausnahme von Linienbussen und Fahrrädern.  

Für verkehrsrecht l iche Maßnahmen ist  die St raßenverkehrsbehörde zust ändig,  die in den meist en 
Fäl len im Benehmen mit  den Baulast t rägern und der Pol izei Maßnahmen zur Umset zung anord-
net .   

Verkehrsrecht l iche Maßnahmen können insbesondere auf  der Grundlage des St raßenverkehrsge-
set zes get rof fen werden,  das die Grundlage für den Erlass weit erer Recht sverordnungen wie die 
St raßenverkehrsordnung (St VO) oder al lgemeiner Verwalt ungsvorschrif t en schaf f t .  

Der Einsat z von st raßenverkehrsrecht l ichen Maßnahmen zum Schut z der Bevölkerung vor Lärm 
erfolgt  nach den Richt l inien für st raßenverkehrsrecht l iche Maßnahmen zum Schut z der Bevölke-
rung vor Lärm (Lärmschut z-Richt l inien-St V 2007).  Sie gelt en nur für best ehende St raßen und leh-
nen sich an die Grundsät ze des baul ichen Lärmschut zes an best ehenden St raßen (VLärmSchR 97) 
an und bet ref fen vor al lem Verkehrsbeschränkungen,  Verkehrsverbot e und Verkehrsumleit ungen 
(§ 45 St VO).  

Ausdrückl iches Ziel verkehrsrecht l icher Maßnahmen ist  der Schut z der Wohnbevölkerung und der 
Erholungssuchenden vor Lärm.  Verkehrsrecht l iche Maßnahmen sol len eine geordnet e st ädt ebau-
l iche Ent wicklung unt erst üt zen.  Die Mögl ichkeit  zur Erprobung verkehrssichernder und verkehrs-
regelnder Maßnahmen wird eröf fnet .  

Die wesent l ichen Vorschrif t en für verkehrsrecht l iche Maßnahmen sind in § 45 St VO ent halt en.  
Hiernach können die St raßenverkehrsbehörden die Benut zung best immt er St raßen oder St re-
ckenabschnit t e beschränken oder verbiet en und den Verkehr umleit en.  Diese Maßnahmen kön-
nen get rof fen werden aus Gründen der Sicherheit  und Ordnung des Verkehrs,  aber auch zum 
Schut z der Wohnbevölkerung vor Lärm und Abgasen (§ 45 Abs.1 Nr.  3 St VO).  

Ferner t ref fen die St raßenverkehrsbehörden die not wendigen Anordnungen zum Schut z der Be-
völkerung vor Lärm und Abgasen oder zur Unt erst üt zung einer geordnet en st ädt ebaul ichen Ent -
wicklung.  Sie haben dies im Einvernehmen mit  der Gemeinde zu t un (§ 45 Abs.  1b Nr.  5 St VO).  

Größere St ädt e besit zen eine eigene St raßenverkehrsbehörde.  Hier erfolgt  die Abst immung im 
Zuge der Herst el lung der Verwalt ungsmeinung.  In kleineren Gemeinden ist  die St raßenverkehrs-
behörde des Landkreises zust ändig und ent sprechend einzubinden.  

Für die zu t ref fenden Maßnahmen gil t  das Abwägungsgebot .  In der Abwägung sind al le relevan-
t en Belange angemessen zu berücksicht igen.  Dabei kommt  es besonders auf  die Würdigung der 
Umst ände des Einzelfal ls und nicht  nur auf  die Höhe des Schal lpegels an.  

10.1.3 Immissionsschutzrecht 

Für besondere Konf l ikt bereiche können auch die immissionsschut zrecht l ichen Maßnahmen des 
Bundes-Immissionsschut zgeset zes bzw. der Verkehrslärmschut zverordnung (16.  BImSchV) zum 
Einsat z kommen,  die die Umset zung von Lärmschut zmaßnahmen an best ehenden klassif iziert en 
St raßen im Rahmen der Lärmsanierung nach bundeseinheit l ich fest gelegt en Krit erien regelt .   

Für die Einzelfal lprüfung der Maßnahmen gelt en im Gegensat z zur Aufst el lung des Lärmakt ions-
plans die nat ionalen Rechenvorschrif t en (z.  B.  RLS-90 oder Schal l  03).  Dazu zählt  auch,  dass 
Lärmsit uat ionen anhand der Richt l inien für den Verkehrslärmschut z an Bundesfernst raßen in der 
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Baulast  des Bundes (VLärmSchR 97) in Verbindung mit  den Richt l inien für den Lärmschüt z an 
St raßen (RLS-90) zu ermit t eln und bewert en sind.  Eine der Grundvorausset zungen zur Gewährung 
von Schal lschut zmaßnahmen ist ,  dass die maßgebl ichen Immissionsricht wert e der Lärmsanierung 
in Abhängigkeit  von der Gebiet skat egorie überschrit t en sind.  Die Art  der zu schüt zenden Gebiet e 
und Anlagen ergibt  sich aus dem Baurecht .  Bei der Ent scheidung über die Lärmsanierung sind 
darüber hinaus weit ere Krit erien zu prüfen,  insbesondere wann die bet rof fenen Gebäude errich-
t et  wurden.  

Beim Bau oder der wesent l ichen Änderung von St raßen (Lärmvorsorge) gelt en ebenfal ls die Rege-
lungen des Bundes-Immissionsschut zgeset zes in Verbindung mit  der Verkehrslärmschut zverord-
nung (16.  BlmSchV) und der Verkehrswege-Schal lschut zmaßnahmenverordnung (24.  BlmSchV).  
Das Berechnungsverfahren wird in der Anlage 1 der 16.  BlmSchV fest gelegt  bzw.  auf  die RLS-90 
verwiesen.  

Ein direkt er Vergleich der nach VBUS und RLS-90 berechnet en Pegelwert e ist  nicht  mögl ich.  Um 
genauere Anhalt spunkt e für die Umset zung nach nat ionalem Recht  zu bekommen,  lassen viele 
Gemeinden Lärmkart en sowohl nach VBUS als auch nach RLS-90 berechnen.  Der Baulast t räger 
übernimmt  die Prüfung der Lärmsit uat ion nach RLS-90 als Einzelfal lent scheidung.  

10.2 Städtebauliche Maßnahmen 

10.2.1 Bauleitplanung 

§ 1 BauGB fordert  den Schut z der Umwelt  und der Menschen.  Dies ist  ein wesent l icher Abwä-
gungsbelang.  Somit  kommt  den Lärmakt ionsplänen eine konkret e Bedeut ung in der Bauleit pla-
nung zu.  Der Lärmminderungsplan zeigt  mögl iche Maßnahmen zu Konf l ikt lösungen auf .   

Durchführbare Darst el lungen und Fest set zungen für die Lärmminderung in den Bauleit plänen 
ergeben sich aus den §§ 5 und 9 BauGB und aus der Baunut zungsverordnung (BauNVO).  

10.2.2 Flächennutzungsplan 

Im Flächennut zungsplan wird die Art  der Nut zung,  die sich aus der beabsicht igt en st ädt ebaul i-
chen Ent wicklung ergibt ,  in den Grundzügen dargest el l t .  Bebauungspläne sind aus dem Fläche-
nnut zungsplan zu ent wickeln.  Der Flächennut zungsplan kann gemäß § 5 Abs.  2 BauGB folgende 
Darst el lungen ent hal t en,  die für Lärmakt ionspläne von Belang sind:  

• Bauf lächen oder Baugebiet e nach der Art  ihrer Nut zung unt er Berücksicht igung ihrer 
St örempf indl ichkeit  (auf  eine im Bebauungsplan vorzunehmende Gliederung von Bauge-
biet en oder einen Ausschluss von Nut zungen gemäß § 1 Abs.  4 bis 9 BauNVO kann hinge-
wiesen werden),   

• Flächen für den überört l ichen Verkehr und für die ört l ichen Haupt verkehrszüge,   

• Flächen für die Landwirt schaf t ,  Forst wirt schaf t  sowie Grünf lächen (auch als Abst andszo-
nen zur Lärmquel le),   

• Flächen für Nut zungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schut z gegen schädl iche 
Umwelt einwirkungen.  

10.2.3 Bebauungsplan 

In Bebauungsplänen kommen nach § 9 Abs.  1 BauGB zum Lärmschut z folgende Fest set zungen in 
Frage:  
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• Art  und Maß der baul ichen Nut zung unt er Berücksicht igung der St örempf indl ichkeit  der 
einzelnen Gebiet st ypen,  z.  B.  ist  eine große Einzelhandelsent wicklung nicht  nur in unmit -
t elbarer Nachbarschaf t  eines reinen Wohngebiet s problemat isch,  

• Maß der baul ichen Nut zung mit  Fest set zung st ädt ebaul icher Verhält niszahlen in Verbin-
dung mit  höchst zulässiger oder zwingender Zahl der Vol lgeschosse,  

• Bauweise,  überbaubare Grundst ücksf lächen und St el lung der baul ichen Anlagen,  z.  B.  ist  
eine geschlossene Bauweise u.U.  zur Abschirmung sinnvol l ,  

• Gliederung der Baugebiet e nach der Art  der zulässigen Nut zung,  z.  B.  sind nur so Gemen-
gelagen unvert rägl icher Nut zung langf rist ig zu ent zerren,  

• Flächen für Nebenanlagen sowie St el lplät ze und Garagen mit  ihren Einfahrt en,  z.  B.  sind 
Garagen als Puf fer und zur Abschirmung gegenüber „ laut en“  Nut zungen zu plat zieren,  

• Ausschluss oder beschränkt e Zulassung von Nut zungen,  z.  B.  sind Zeit beschränkungen für 
st örende Nut zungen möglich,  

• Verkehrsf lächen und Flächen für das Parken von Fahrzeugen,  z.  B.  sind durch sparsame 
Dimensionierung und sinnvol le Anordnung der Verkehrsf lächen hohe Fahrgeschwindigkei-
t en und Lärmst örungen of t  zu vermeiden.  Einst el lplät ze sind nicht  in Innenhöfen anzu-
ordnen,  um die Ruhe der Wohnnut zung nicht  zu st ören,  

• öf fent l iche oder privat e Grünf lächen;  z.  B.  sind Grünf lächen einerseit s als Puf ferzone zu 
lärmint ensiven Bereichen zu nut zen,  andererseit s können sie besonderen Anforderungen 
hinsicht l ich der Ruhe unt erl iegen,  

• mit t el f r ist ige Lärmsanierung best ehender st örender Nut zungen mit  Best andsschut z (nach 
§ 1,  Abs.  10 BauNVO).  

Nach § 9 Abs.  1 Nr.  24 BauGB best eht  darüber hinaus die Mögl ichkeit ,  speziel le Fest set zungen 
zum Immissionsschut z zu t ref fen:  

• Von der Bebauung f reizuhalt ende Schut zf lächen (z.  B.  Grünf lächen),   

• Flächen für besondere Anlagen und Vorkehrungen (z.  B.  Lärmschut zwälle oder -wände 
und Schut zpf lanzungen) an Verkehrswegen,  

• Vorkehrungen an baul ichen Anlagen:  

• „ akt ive“  Lärmminderungsmaßnahmen an der Quel le,  

• baul iche Abkapselung von Geräuschemissionsquel len,  

• Gest alt ung der Baukörper,  z.  B.  geschlossene Wände einer st örenden Anlage,  

• Abschirmung des innerbet riebl ichen Verkehrs,  

• Lärmschut zwal l  auf  dem Bet riebsgelände,  

• Schut zpf lanzung auf  dem Bet riebsgelände,  

• „ passive“  Lärmschut zmaßnahmen bei den bet rof fenen Nut zern ,  

• Grundrissorganisat ion,  z.  B.  Fenst eranordnung auf  der schal labgewandt en Gebäu-
deseit e,  

• konst rukt ive Maßnahmen,  z.  B.  Schal lschut zfenst er mit  einem best immt en Schal l-
dämmmaß bzw.  Mat erial  von Dach und Außenwänden.  
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10.2.4 Baunutzungsverordnung 

Die Baunut zungsverordnung beinhalt et  mit  der in den §§ 2 bis 9 vorgenommenen Typisierung von 
Baugebiet sart en zugleich eine Rangfolge von Immissionsempf indl ichkeit en und Emissionst räch-
t igkeit en.  Die Gebiet sbezeichnungen,  z.  B.  Indust riegebiet ,  Gewerbegebiet ,  Mischgebiet ,  Dorf -
gebiet ,  Al lgemeines bzw.  Reines Wohngebiet ,  stehen deshalb auch in engem Zusammenhang mit  
der Fest legung von Immissionsricht wert en von t echnischen Regelwerken,  wie z.  B.  der DIN 
18005.  

Besonders bedeut sam ist  die in § 1 (4) BauNVO vorgesehene Mögl ichkeit  der Gl iederung einzelner 
Baugebiet e nach der Art  zulässiger Nutzungen sowie nach der Art  der Bet riebe und Anlagen und 
deren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaf t en:  

Gl iederung nach Art  der zulässigen Nut zung,  d.h.  die Abst ufung zulässiger Nut zungen durch Fest -
set zung unt erschiedl icher Baugebiet e mit  unt erschiedl ichen Anforderungen an Gewerbebet riebe:  

• „ nicht  st örend“  WA/ WR 

• „ nicht  wesent l ich st örend“  MI,  MK,  MD 

• „ nicht  erhebl ich beläst igend“  GE 

• „ erhebl ich beläst igend“  GI 

Umwandlung und Ausschluss von zulässigen Nut zungen,  d.h. :  

• Umwandlung zulässiger Nut zungen in Ausnahmen (§ 1 (5) BauNVO) 

• Umwandlung von Ausnahmen in al lgemein zulässige Nut zungen (§ 1 (6) BauNVO) 

• Ausschluss von best immt en zulässigen Art en von Nut zungen bzw. Umwandlung in Aus-
nahmen 

• für Art en von Nut zungen (§ 1 (5) BauNVO) 

• dif ferenziert  für best immt e Anlagen (§ 1 (9) BauNVO) 

Gliederung und Einschränkung der gewerbl ichen Nut zung nach den besonderen Eigenschaf t en der 
Bet riebe (nach § 1 (4) bis (9) BauNVO),  d.h. :  

• Gliederung der Baugebiet e durch Ausschluss best immt er emit t ierender oder empf indl i-
cher Nut zungsart en aus Teilgebiet en (z.  B.  Ausschluss von Wohngebäuden am Rand eines 
MI) nach Art  der zulässigen Nut zung.  

Gl iederung der Baugebiet e nach der Art  und den besonderen Bedürfnissen und Eigenschaf t en der 
Bet riebe und Anlagen.  Dies kann erfolgen durch die Def init ion der zulässigen Lärmemissionen:  

• verbal als St örgrad nach der BauNVO (nicht ,  wenig . . .  st örend) 

• Emissionshöchst wert e (z.  B.  "immissionswirksamer f lächenbezogener Schal l leist ungspe-
gel") 

• f lächenbezogener Schal leist ungspegel mit  reduzierbarem Dämmmaß als t ext l iche Fest set -
zung 

• Abst andserfordernis (in Nordrhein-West falen z.  B.  nach Abst andsklassen) 

• Immissionshöchst wert e an maßgebl ichen Immissionspunkt en im Baugebiet  selbst .  Recht -
l ich umst rit t en ist ,  ob in einem B-Plan auch Immissionswert e für Immissionspunkt e vorge-
geben werden dürfen,  die außerhalb des B-Plan-Gebiet s l iegen.  
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• Die Begrenzung der Höhe schut zwürdiger baul icher Anlagen,  z.  B.  unt er Berücksicht igung 
der Schut zwirkung von Geländeerhebungen oder Abschirmeinricht ungen,  kann nach § 16 
Abs.  1 Sat z 2 BauNVO erfolgen.  

10.2.5 Sanierungsrecht 

Maßnahmen zur Lärmminderung können sinnvol lerweise auch im Rahmen st ädt ebaul icher Sanie-
rungsvorhaben umgeset zt  werden.  Diese werden nach den Best immungen des Baugeset zbuches 
(BauGB) §§ 136 bis 186 durchgeführt .  St ädt ebaul iche Missst ände l iegen in Gebiet en vor,  die nicht  
den al lgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeit sverhält nisse ent sprechen.  

Bei der Beurt eilung,  ob st ädt ebaul iche Missst ände vorl iegen,  sind nach § 1 Abs.  3 Nr.  1f  BauGB 
insbesondere auch die Einwirkungen von Lärm,  Verunreinigungen und Erschüt t erungen zu be-
rücksicht igen,  die von Grundst ücken,  Bet rieben,  Einricht ungen oder Verkehrswegen ausgehen.  In 
der Praxis reichen al lerdings Lärmimmissionen als al leiniger Auslöser einer st ädt ebaul ichen Sa-
nierung nicht  aus.  Wesent l iches Ziel  der Sanierungsmaßnahmen ist  die Anpassung der Siedlungs-
st rukt ur an die Erfordernisse des Umwelt schut zes und an die Anforderungen an gesunde Lebens- 
und Arbeit sbedingungen der Bevölkerung.  Hier hat  sich die Lärmminderung einzuordnen.  

Das Verfahren für st ädt ebaul iche Sanierungsmaßnahmen sieht  vorbereit ende Unt ersuchungen,  
die Bet eil igung al ler Bet rof fenen und bei Bedarf  auch die förmliche Fest legung des Sanierungs-
gebiet s vor.  Sanierungsmaßnahmen st el len damit  ein wirkungsvol les,  aber aufwändiges Verfah-
ren dar,  das al lerdings den Vort eil  hat ,  auf  Länderebene Fördermit t el  erschl ießen zu können.  
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11 Verknüpfung mit anderen Planwerken 

Aus den langj ährigen Erfahrungen mit  der Umsetzung von Lärmakt ionsplänen sowie aus den Er-
gebnissen zahlreicher Forschungsvorhaben wird deut l ich,  dass viele Maßnahmen nicht  nur lärm-
mindernd wirken,  sondern komplexe Wirkungen erzeugen.  Flankierende posit ive Wirkungen t re-
t en vor al lem auf  folgenden Ebenen auf :  

• Verbesserung der Luf t qual it ät ,  

• Beeinf lussung der weit eren Verkehrsent wicklung,  

• Erhöhung der Verkehrssicherheit ,  

• Verbesserung des Wohnumfeldes.  

11.1 Luftreinhaltepläne 

11.1.1 Verfahrensmäßige Zusammenhänge 

Lärmminderungsplanungen und Luf t reinhalt epläne im Zusammenhang zu sehen,  l iegt  aus ver-
schiedenen Gründen nahe:  

• Lärmminderung und Luf t reinhalt ung dienen dem gleichen Ziel ,  nämlich der Gesundheit s-
vorsorge und der Erhalt ung einer lebenswert en Umwelt .  Die beiden Planungsinst rument e 
dürfen deshalb keine konkurrierenden Inst rument e sein,  sondern müssen abgest immt  in-
einander greifen.  

• Die get rennt e Durchführung beider Pläne führt  dazu,  dass der j eweils „ erst e“  Bindungen 
für den „ zweit en“  schaf f t ,  diesen also mögl icherweise in seiner Ef f izienz einschränkt .  

• Der weit aus größt e Teil  der übl ichen Minderungsmaßnahmen dient  der Ent last ung bei Luf t  
und Lärm oder ist  für j eweils eine Quel le neut ral.  Dies erleicht ert  einerseit s die Recht fer-
t igung best immt er Maßnahmen und kann zudem Einf luss auf  die Priorit ät enset zung ha-
ben,  indem Maßnahmen,  die beide Bereiche ent last en,  eine höhere Priorit ät  erhalt en.   

• Die gleichzeit ige Informat ion und Mit wirkung der Öf fent l ichkeit  zu beiden Planwerken 
führt  zu einer klareren St rukt urierung und überfordert  die Mit wirkungsbereit schaf t  der 
Bürger nicht  durch dicht  aufeinander folgende Verfahren zu ähnl ichen Fragest el lungen.  

Ein wesent l icher Unt erschied von Luf t reinhalt eplänen zu Lärmakt ionsplänen ist  die Verbindl ich-
keit  der Grenzwert e.  Die Länder müssen sehr genau und det ail l iert  begründen,  weshalb sie in 
Einzelfäl len die fest geset zt en Grenzwert e zur Luf t reinhalt ung nicht  einhalt en können.  Bei den 
Luf t reinhalt eplänen gibt  es deshalb das relat iv scharfe Inst rument  der Eingrif f sregelung.  Danach 
muss bei Überschreit ung der in der 39.  BImSchV fest gelegt en Grenzwert e zur Luf t qual it ät  nach-
gewiesen werden,  mit  welchen Maßnahmen die Einhalt ung der Grenzwerte zu einem fest geleg-
t en Zeit punkt  sichergest el l t  werden sol l .   

Der Lärmakt ionsplan st el l t  keine Ermächt igungsgrundlage für Anordnungen dar.  Vielmehr müssen 
die Maßnahmen auf  die j eweil igen Ermächt igungsgrundlagen der einschlägigen Vorschrif t en (Im-
missionsschut zrecht ,  St raßenverkehrsrecht ,  Bauordnungsrecht  oder Pol izeirecht ) gest üt zt  wer-
den.  Insofern können Maßnahmen,  die sich primär aus der Luf t reinhalt ung ableit en,  aber auch 
lärmmindernde Ef fekt e haben,  über die Luf t reinhalt ung wesent l ich ef fekt iver umgeset zt  wer-
den.   

In der Luf t reinhalt ung lösen Wert e einzelner Messst at ionen bei Überschreit ung der Grenzwert e 
die Pf l icht  zum Handeln aus,  während die st rat egischen Lärmkart en nach der EU-Umgebungs-
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lärmricht l inie als Grundlage der Lärmakt ionspläne mehr oder weniger f lächendeckend berechnet  
werden und sich aus den Lärmkart en bei Lärmproblemen die Pf l icht  zur Aufst el lung eines Lärm-
akt ionsplans ergibt .  Eine Opt imierung der Maßnahmenwirkung beider Planwerke ist  j edoch nur 
dann mögl ich,  wenn für beide Planwerke Prognosen erst el l t  werden können.  Die Empfehlung 
laut et  deshalb,  in Gemeinden mit  hohen Luf t belast ungen paral lel  zu den Lärmkart en auch die 
Luf t belast ung zumindest  für die krit ischen St raßenabschnit t e zu berechnen und nicht  nur zu 
messen.  

Aus den bisherigen Erfahrungen können folgende Thesen aufgest el l t  werden:  

• Der Lärmakt ionsplan deckt  die Schwerpunkt e der Luf t qual it ät spläne weit gehend ab.  Hie-
rin l iegt  ein hohes Synergiepot enzial .  Eine kombiniert e Lärmakt ions-/  Luf t qual it ät spläne 
ist  deshalb fachl ich und ökonomisch sinnvol l .  

• Der Aufwand für die Berechnung der Schadst of fbelast ung ist  wegen der not wendigen me-
t eorologischen Dat en höher als für die Berechnung st rat egischer Lärmkart en.  Die übrigen 
Dat en sind weit gehend ident isch,  so dass bei einer gemeinsamen Erhebung und Bereit -
st el lung Kost en gespart  werden.  

• Die Luf t schadst of fbelast ung ist  of t  von außen beeinf lusst  (Fernt ransport ,  Hint ergrundbe-
last ung).  Die Lärmbelast ung ist  lokal.  Die lokale Quel le der Luf t - und Lärmbelast ung ist  in 
der Regel der St raßenverkehr.  

• Maßnahmen zur Luf t schadst of fminderung dienen in der Regel auch der Lärmminderung.   

• Minderungsmaßnahmen für beide Bereiche basieren primär auf  ordnungspol it ischen Maß-
nahmen,  st raßenraumgest alt erischen Maßnahmen sowie auf  Verkehrsvermeidungs- und 
Verkehrsverminderungskonzept en.   

• Die verkehrl ichen und städt ebaul ichen Maßnahmen des Lärmakt ionsplans wirken sich in 
der Regel auch verbessernd auf  die Luf t qual it ät  aus (besonders zu prüfen:  Bündelung von 
Verkehren auf  Vorrangnet ze).   

• Die Grenzwert e für die Luf t reinhalt ung haben im deut schen Recht  einen höheren recht l i-
chen St el lenwert  (Gefahrenabwehr) als von den Gemeinden als zust ändige Behörden fest -
gelegt e Auslöse- oder Zielwert e für Lärmakt ionspläne.  

Bisher ist  die int egriert e Bearbeit ung von Luf t qual it ät s- und Lärmakt ionsplänen j edoch noch die 
Ausnahme.  Die Ursache l iegt  unt er anderem in der zeit l ich verset zt en Bearbeit ung beider Pläne,  
unt erschiedl ichen Zust ändigkeit en von Behörden in den meist en Bundesländern (Gemeinde/  Mit -
t elbehörde/  Landesminist erium),  t eilweise auch in unt erschiedl ichen fachl ichen Zust ändigkeit en 
innerhalb einer Behörde.   

Die Aufst el lung von gemeinsamen Luf t qual it ät s- und Lärmminderungsplanungen bet rif f t  als 
Pf l icht aufgabe primär die Bereiche,  die über den geset zl ichen Grenzwerten (Luf t ) oder den 
kommunalen Auslösewert en (Lärm) l iegen.  Darüber hinaus können j edoch auch Gemeinden,  die 
sich als Erholungs- oder Kurort  prof i l ieren wol len,  Nut zen aus einem gemeinsamen Plan ziehen,  
um die Umwelt qual it ät  zu dokument ieren oder best ehende Schwächen zu ident if izieren und ge-
ziel t  anzugehen.  

11.1.2 Maßnahmenwirkung 

Der Förderung einer int egriert en Vorgehensweise dient e das FoPS-Vorhaben „ Wirksamkeit  und 
Ef f izienz kommunaler Maßnahmen zur Einhalt ung der EU-Luf t qual it ät s- und –
Umgebungslärmricht l inie“  (PRR 2009).  Die nachfolgende Tabel le zeigt  einen Vergleich der Wir-
kung von Lärmminderungsmaßnahmen mit  den in dem Forschungsvorhaben vorgeschlagenen 
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Maßnahmen,  um Maßnahmen zu ident if izieren,  bei denen Synergieef fekt e genut zt  und kont räre 
Wirkungen ausgeschlossen werden können.  

Tabelle 9:  Maßnahmen mit hoher Minderungswirkung auf Lärm und Luftschadstoffe  

Lärmminderungsmaßnahme mit hoher Lärmminderungswirkung Reduktion 
[dB(A)] 

Lärmoptimierter Fahrbahnbelag -4 

Ortsumfahrung:  Verkehrsmenge - 50 % 
 Verkehrsmenge - 90 % 

-3 
-10 

Geschwindigkeitsreduzierung:  100 auf 50 km/h 
 50 auf 30 km/h 

-3,7 
-2,4 

Lkw-Verbot:  Lkw-Anteil von 10 auf 5 % 
 Lkw-Anteil von 10 auf 1 % 

-1,8 
-3,0 

Lkw-Nachtfahrverbot -3,3 

Straßenrückbau, Verengung bis  -2 

Förderung des ÖPNV:  Verkehrsmenge -30 % 
 Verkehrsmenge -50 % 

-1,5 
-3,0 

Lärmminderungsmaßnahme mit hoher Wirkung für die Luftreinhal-
tung 

Reduktion 
[dB(A)] 

City-Maut, 20 % weniger Kfz-Verkehr - 1,0 

Förderung des ÖPNV:  Verkehrsmenge -30 % 
 Verkehrsmenge -50 % 

-1,5 
-3,0 

Lkw-Verbot:  Lkw-Anteil von 10 auf 5 % 
 Lkw-Anteil von 10 auf 1 % 

-1,8 
-3,0 

Straßenrückbau, Verengung bis  -2 

Ortsumfahrung:  Verkehrsmenge - 50 % 
 Verkehrsmenge - 90 % 

-3 
-10 

Einführung einer Güterstraßenbahn und Förderung der City-Logistik -3 

Erhöhung der Anteile schadstoffarmer Lkw keine Wirkung 

Lkw-Umweltzone Wirkung vorhanden 

Lkw-Abwrackprämie keine Wirkung 

Quelle: PRR, 2009 

Ein Vergleich zeigt ,  dass folgende Maßnahmen die Schnit t menge mit  großer Wirkung auf  die Luf t - 
und Lärmbelast ung darst el len:  

• Ort sumfahrungen/  Ent last ungsst raßen mit  St raßenrückbau,  

• Lkw-Beschränkungen mit  Lkw-Lenkungskonzept ,  

• Förderung des Umwelt verbundes mit  Veränderung des Modal Spl it s.  

Diese Maßnahmen sind nicht  nur in der Lage,  Luf t schadst of f - und Lärmprobleme ef fekt iv zu min-
dern,  sondern sie t ragen auch maßgebl ich zur Reduzierung des CO2-Ausst oßes bei.  

Die Maßnahmen 

• Geschwindigkeit sreduzierung,  

• Lkw-Umwelt zone,  
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• Cit y-Logist ik und 

• Erhöhung der Ant eile schadst of farmer Lkw 

sol l t en ihrer Wirkungsweise ent sprechend als f lankierende Maßnahmen in Luf t reinhalt e- bzw. 
Lärmakt ionspläne aufgenommen werden.   

Viele Maßnahmen erzeugen al leine weder bei der Lärmminderung noch bei der Luf t reinhalt ung 
einen ausreichenden Ef fekt  zur Unt erschreit ung der Grenz- bzw.  Auslösewert e.  Sie können j e-
doch der Unt erst üt zung ef f izient erer Maßnahmen dienen und damit  in der Summe ihrer Ent las-
t ungswirkung zur Unt erschreit ung der Grenz- bzw.  Auslösewert e viel leicht  sogar ent scheidenden 
Beit rag leist en.  Der größt e Ef fekt  ist  von Maßnahmen zu erwart en,  die den Lkw-Verkehr reduzie-
ren.  Da der st ädt ische Lieferverkehr vor al lem vom leicht en Güt erverkehr (bis 3,5 t ) dominiert  
wird,  müssen vor al lem hier Maßnahmen anset zen.  Die Cit y-Logist ik kann in diesem Zusammen-
hang unt er neuen Rahmenbedingungen (Elekt ro-Mobil it ät ) eine bisher nicht  erwart et e Renais-
sance erfahren.  

Um einen Überbl ick über die Wirkung einzelner Maßnahmen im Lärm- und Luf t bereich für eine 
erst e Abschät zung der Ef f izienz von Maßnahmen zu erhalt en,  sind im Folgenden die Minderungs-
wirkungen von Maßnahmen aus dem genannt en FoPS-Vorhaben t abel larisch zusammengefasst  und 
bewert et .   

Abbildung 40:  Bewertungsschema der Luftschadstoffminderung und der Lärmminderung  

 
Quelle: PRR, 2009 
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Abbildung 41:  Vermeidung von Schadstoff- und Lärmbelastungen 

 
Quelle: PRR, 2009 
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Abbildung 42:  Verminderung von Schadstoff- und Lärmbelastungen  

 
Quelle: PRR, 2009 
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Abbildung 43:  Verlagerung von Schadstoff- und Lärmbelastungen 

 
Quelle: PRR, 2009 

105 



Handbuch Lärmaktionspläne 

Abbildung 44:  Verringerung ausschließlich von Lärmimmissionen 

 
Quelle: PRR, 2009 

11.2 Weitere Verknüpfungsmöglichkeiten 

Die Umset zung des Lärmakt ionsplans kann durch die Verknüpfung mit  weit eren Planungsinst ru-
ment en zum einen argument at iv abgesichert  werden,  zum anderen kann die Umset zung durch 
eine höhere Priorit ät  beschleunigt  und die Finanzierung aus anderen Mit t eln eröf fnet  werden.  
Die Verknüpfungsmöglichkeit en sind vor al lem auf  zwei Ebenen zu f inden:  

• Inhalt l iche Abst immung mit  al len Planwerken,  z.B. :  

• Luf t reinhalt ung,   

• Klimaschut zkonzept ,   

• St adt ent wicklung und Bauleit pläne,   

• Verkehrsent wicklungsplanung,   

• Nahverkehrsplan und andere verkehrsmit t elspezif ische Konzept e,   

• Gefahrgut net z,   

• Unfal lhäufungspunkt e.  
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• Verfahrensmäßige Abst immung mit  Invest it ionsprogrammen wie zum Beispiel :  

• St adt erneuerung (Soziale St adt  sowie St adt umbau West  und Ost ),   

• St raßenunt erhalt ung,   

• St raßenneubau,   

• Sanierung der Abwasserkanäle.  

In Verbindung mit  Maßnahmen aus diesen Programmen können zahlreiche Lärmminderungsmaß-
nahmen im Zuge ohnehin vorgesehener Baumaßnahmen umgeset zt  werden.  Diese Maßnahmen 
sind dann quasi kost enf rei real isierbar.  

Abbildung 45 zeigt  den räumlichen Zusammenhang zwischen Lärmbelast ungsräumen und St adt -
erneuerungsgebiet en sowie weit eren Problempunkt en der St adt ent wicklung,  am Beispiel  der 
Freien und Hansest adt  Hamburg.  

Abbildung 45:  Überlagerung der Lärmbelastungsachsen und -räume mit weiteren Planungsinstrumenten in Hamburg  

 
Quelle: Lärmaktionsplan Hamburg  

Inst rument el l  kann die Verkehrsent wicklungsplanung das Umset zungsinst rument  der Lärmakt i-
ons- und Luf t reinhalt eplanung sein,  da hier eine st rat egische Bet racht ung al ler Verkehrsart en 
unt er Berücksicht igung st ädt ebaul icher Belange erfolgt .  Nur int egriert e Verkehrsent wicklungs-
konzept e für St adt t eile oder ganze St adt gebiet e bilden ein ziel führendes Inst rument  zur Senkung 
der Luf t - und Lärmbelast ung.   

Die zu f rühzeit ige und int ensive Verknüpfung mit  der Verkehrsent wicklungsplanung kann j edoch 
zu dem Nacht eil  führen,  dass eine zu f rühe Konzent rat ion auf  ausschl ießl ich verkehrl iche Frage-
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st el lungen Minderungspot enziale in den Bereichen St ädt ebau,  Öf fent l ichkeit sarbeit ,  Publ ic-
Awareness-Maßnahmen usw.  keine angemessene Beacht ung f inden lässt .  Deshalb wird empfoh-
len,  den Lärmakt ionsplan schon aus formalen Gründen (Forderung des BImSchG) zunächst  als 
eigenst ändiges Werk durchzuführen,  das von außen – ganz im Sinne des fachübergreifenden 
„ Einmischens“  – eine Maßnahmensuche und Bewert ung vornimmt .   

Im Vergleich zu unabgest immt en,  sekt oralen Planungen biet et  eine verknüpf t e Bearbeit ung des 
Lärmakt ionsplans fachl iche Synergien.  Die Qual it ät  der Planungen wird erhöht  und die Kost enef -
f izienz gest eigert .  Die verknüpf t en Planungen werden in Hinbl ick auf  die Lärmminderung qual if i-
ziert .  Die Verknüpfung ermögl icht  eine umfassende Analyse und Bewält igung von Konf l ikt en im 
Schnit t feld der St adt -,  Verkehrs- und Umwelt planung,  da sie zur argument at iven Unt erst üt zung 
von Maßnahmen anderer Planungen dienen kann.  Durch eine abgest immt e Priorit ät enset zung von 
Maßnahmen in den Bereichen St adt -,  Umwelt - und Verkehrsplanungen kann der (f inanziel l ) be-
grenzt e kommunale Handlungsrahmen ef fekt iv genut zt  werden.  Durch die Verknüpfung können 
zudem sowohl kont raprodukt ive Maßnahmen der St adt -,  Umwelt - und Verkehrsplanungen als 
auch Doppelarbeit en und unnöt ige Überschneidungen verschiedener Planungen (Mehrfacherhe-
bungen,  Konkurrenzplanungen usw. ) vermieden werden.  

 

108 



Handbuch Lärmaktionspläne 

12 Quellenverzeichnis 

André Kaniowski,  Die kult urhist orische Dimension des Umgebungslärms,  2005 

Androsch,  P. :  Das akust ische Manifest ,  Hörst adt  Linz,  in:  Frankfurt er Al lgemeine Zeit ung (Frank-
furt  am Main) und Der Standard (Wien),  2009 

August  Schick,  Schal lbewert ung – Grundlagen der Lärmforschung,  Springer-Verlag,  1990 

Europäische Umwelt agent ur,  Good pract ice guide on noise exposure and pot ent ial  heal t h ef -
fect s,  2010 

LAI-Hinweise zur Lärmakt ionsplanung,  2009 

Lercher,  P. ;  Schult e-Fort kamp,  B. :  Die Relevanz der Soundscape-Forschung für die Bewert ung 
von Lärmbeläst igung im kommunalen Bereich.  Zeit schrif t  für Lärmbekämpfung 50 (2003) 
Nr.  6,  S.  179-185 

Not bohm,  G. ;  Gärt ner,  C. ;  Schwarze,  S. :  Psycho-physiologische Bewert ung der Geräuschqual it ät  
von St raßenverkehrsgeräuschen.  Zeit schrif t  für Lärmbekämpfung 50 (2003),  Nr.  3,  S.  75-81 

PGT,  Lärmminderungsst udie Nobelst raße in Rost ock,  1999 

RLS 90,  Richt l inie für den Lärmschut z an St raßen (nach 16.  Verordnung des Bundes-
Immissionsschut zgeset zes (Verkehrslärmschut zverordnung 16.  BImSchV)) 

Senat sverwalt ung für St adt ent wicklung Berl in:  "mobil  2010.  St adt ent wicklungsplan Verkehr Ber-
l in",  Jul i 2003 

St ädt ebaul icher Bericht  der Bundesregierung,  Berl in 2004 

Wende,  H.  et  al :  "St raßenverkehrslärm – Umwelt qual it ät sziel  Gesundheit  – Wege zum Abbau ge-
sundheit l icher Risiken – Handlungsempfehlungen",  UBA Berl in 1997 

World Healt h Organizat ion (WHO),  Night  Noise Guidel ines for Europe,  2009 

 

109 


	Titelei
	Impressum

	Handbuch_LAP
	Berichtskennblatt
	Report Cover Sheet
	Kurzbeschreibung
	Abstract
	Abbildungsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungen
	1 Einleitung
	2  Lärm und Lärmwahrnehmung
	2.1 Beschreibung des Schalls
	2.2 Geräuschbelastung und subjektive Lärmwahrnehmung
	2.3 Gesetzliche Regelungen nach städtebaulichem Planungsrecht
	2.4 Lärm als Problem in der städtebaulichen Praxis

	3 Gesetzliche Rahmenbedingungen
	3.1 Die EU-Umgebungslärmrichtlinie und ihre Umsetzung in das BImSchG
	3.2 Anforderungen an den Lärmaktionsplan

	4 Auswertung der Lärmkarten
	4.1 Identifizierung von Belastungsschwerpunkten
	4.2 Bewertung von Belastungsschwerpunkten
	4.3 Soundcheck

	5 Strategien der Maßnahmenentwicklung
	5.1 Maßnahmen sorgfältig entwickeln
	5.1.1 Kombination von Maßnahmen
	5.1.2 Wirkung von Maßnahmen in anderen Zielfeldern

	5.2 Akteure einbinden

	6 Maßnahmen gegen Straßenverkehrslärm
	6.1 Grundlagen der Maßnahmenwahl
	6.2  Maßnahmen zur Vermeidung von Verkehr
	6.2.1 Förderung Nahmobilität (Fußverkehr)
	6.2.2 Förderung Radverkehr
	6.2.3 Fahrradfreundliches Klima
	6.2.4 Förderung ÖPNV
	6.2.5 Stadt der kurzen Wege
	6.2.6 Bahnhofsbezogener Rahmenplan

	6.3  Verlagerung von Kfz-Verkehren
	6.3.1 Grundlagen
	6.3.2 Reduzierung der Lkw-Verkehrsmengen und des Lkw-Anteils
	6.3.3 Vergleich der Lärmpegel Pkw / Lkw

	6.4 Verlangsamung von Kfz-Verkehr
	6.4.1 Grundlagen
	6.4.2 Geschwindigkeitsreduzierung in Ortsein- und -ausfahrten

	6.5 Verstetigung des Fahrverlaufes
	6.5.1 Grundlagen
	6.5.2 Maßnahmen in Ortsdurchfahrten / Stadtstraßen
	6.5.3 Verstetigung durch Knotenpunktgestaltung
	6.5.4 Kreisverkehrsplätze
	6.5.5 Lichtsignalanlagen
	6.5.6 Fahrbahnquerschnitt
	6.5.7 Zweistreifige Fahrbahn
	6.5.8 Mehrstreifige Fahrbahn

	6.6 Minderung an der Lärmquelle
	6.6.1 Lärmmindernde Fahrbahnoberflächen
	Grundlagen
	Pflasterbeläge
	Einsatz von Pflasterbelägen am Beispiel der Hansestadt Rostock

	6.6.2 Abstandsvergrößerung
	Grundlagen
	Maßnahmen


	6.7 Abschirmung und passiver Schallschutz
	6.8 Maßnahmen an Gebäuden
	Schallschutzfenster
	Balkon-/ Terrassenverglasung
	Absorbierende Verkleidung zur Verhinderung von Reflexionen
	Qualifizierter Grundriss
	Vorbauten
	Baulückenschließung durch Gebäude oder Wände

	6.9 Anpassung der städtebaulichen Form
	6.10 Öffentlichkeitsarbeit

	7 Bewertung der Lärmminderungsmaßnahmen
	7.1 Grenzen der Prognosen zur Wirkung geeigneter Maßnahmen
	7.2 Lärmminderungswirkung

	8 Ruhige Gebiete
	8.1 Definition
	8.2 Ruhiges Gebiet in einem Ballungsraum
	8.3 Ruhiges Gebiet auf dem Land

	9 Information und Mitwirkung der Öffentlichkeit
	10 Rechtliche Grundlagen zur Umsetzung von Maßnahmen
	10.1 Verkehrliche Maßnahmen
	10.1.1 Baulastträgerschaft
	10.1.2 Straßenrechtliche Maßnahmen
	10.1.3 Immissionsschutzrecht

	10.2 Städtebauliche Maßnahmen
	10.2.1 Bauleitplanung
	10.2.2 Flächennutzungsplan
	10.2.3 Bebauungsplan
	10.2.4 Baunutzungsverordnung
	10.2.5 Sanierungsrecht


	11 Verknüpfung mit anderen Planwerken
	11.1 Luftreinhaltepläne
	11.1.1 Verfahrensmäßige Zusammenhänge
	11.1.2 Maßnahmenwirkung

	11.2 Weitere Verknüpfungsmöglichkeiten

	12  Quellenverzeichnis


